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I. Einleitung

Die Europäische Weltraumorganisation ESA ist Europas 

Tor zum Weltraum. Ihre Aufgabe ist es, das gemeinsame 

europäische Weltraumprogramm zu konzipieren und 

umzusetzen. Die Zielsetzung ihrer Projekte ist dement-

sprechend vielfältig – von der Erforschung der Erde, 

ihres unmittelbaren Umfelds, des Sonnensystems und 

des Universums über die Entwicklung satellitengestütz-

ter Technologien und Dienstleistungen bis hin zur För-

derung verschiedener europäischer High-Tech-Industri-

en. Aktuell gehören der ESA 22 Mitgliedsstaaten an. Die 

Bündelung von Finanzmitteln und Know-how der ein-

zelnen Mitgliedstaaten, ermöglicht die Realisierung von 

ambitionierten und weltweit führenden Programmen 

und Projekten.

Im folgenden Beitrag stellen wir zunächst den recht-

lichen Status der ESA und ihre Struktur, sowie ihre sich 

daraus ergebende Immunität dar, bevor wir uns im 

nächsten Teil speziell dem Dienstrecht der ESA zuwen-

den, dem die Rechtsverhältnisse ihrer Mitarbeiter 

unterliegen.

II. Status der Europäischen Weltraumorganisation

Die Europäische Weltraumorganisation ESA wurde von 

ihren Mitgliedstaaten als unabhängige internationale 

zwischenstaatliche Organisation im klassischen Sinne 

geschafen.

1. Zweck, Aufgaben und Tätigkeiten der Organisation

Gemäß dem Übereinkommen zu ihrer Gründung2 ist es 

Zweck der Organisation, die Zusammenarbeit europäi-

scher Staaten für ausschließlich friedliche Zwecke auf 

dem Gebiet der Weltraumforschung, der Weltraumtech-

nologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen 

im Hinblick auf deren Nutzung für die Wissenschat und 

für operationelle Weltraumanwendungssysteme sicher-

zustellen und zu entwickeln. Das Übereinkommen stellt 

der Organisation ausdrücklich folgende Instrumente zur 

Verfügung, um diesen Zweck zu erreichen:

 – die Ausarbeitung und Durchführung einer langfristi-

gen europäischen Weltraumpolitik,

 – die Ausarbeitung und Durchführung von Weltraumtä-

tigkeiten und programmen,

 – die Koordination der nationalen Weltraumprogram-

me mit dem europäischen Programm und deren Integ-

ration in dasselbe, und

 – die Ausarbeitung einer einheitlichen Industriepolitik.

Eine Besonderheit der ESA ist, dass neben den obli-

gatorische Tätigkeiten, an denen alle Mitgliedstaaten 

teilnehmen, wie beispielsweise technologische For-

schungsarbeit sowie die Ausarbeitung und Durchfüh-

rung eines wissenschatlichen Programms inklusive Sa-

telliten und anderer Weltraumsysteme, der Löwenanteil 

(ca. 80%) der von den Mitgliedstaaten zur Verfügung ge-

stellten Mitteln3 in fakultative Programme ließt, für die 

die Mitgliedstaaten jeweils entscheiden können, ob und 

in welchem Maße sie sich an dem jeweiligen Programm 

beteiligen möchten.4 Diese Modularität und individuelle 

Gestaltbarkeit der Teilnahme an programmatischen Ak-

tivitäten wird von den Mitgliedstaaten als ein Grund-

stein der Attraktivität der ESA geschätzt.

Ein weiteres Merkmal der ESA ist ihre speziische In-

dustriepolitik: gemäß Artikel VII des Gründungsüber-

einkommens ist diese insbesondere darauf ausgerichtet, 

den Erfordernissen des europäischen Weltraumpro-

gramms und der koordinierten nationalen Weltraum-

programme kostenwirksam zu entsprechen, die Wettbe-

werbsfähigkeit der europäischen Industrie in der Welt zu 

verbessern sowie zu gewährleisten, dass alle Mitglied-

staaten in gerechter Weise, unter Berücksichtigung ihres 

inanziellen Beitrags, an der Durchführung des europäi-

schen Weltraumprogramms und an der damit zusam-

menhängenden Entwicklung der Weltraumtechnologie 

teilnehmen. Die Industriepolitik der ESA trägt zur welt-

weiten Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Raum-

fahrtindustrie im Bereich der Raumfahrzeugträger, des 

Satellitenbaus sowie des Bodensegments bei und ermög-

licht es Europa, das gesamte Spektrum von Raumfahrt-

technologien, -produkten und -dienstleistungen zu 

Ulrike M. Bohlmann und Tom Meinert
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1  Die in diesem Text geäußerten Meinungen und Kommentare 
unterliegen der Verantwortung der Autoren und piegeln niht 
unbedingt den Standpunkt der Europäishen Weltraumorganisa-
tion.

2  Übereinkommen zur Gründung einer Europäishen Weltraumor-
ganisation, 30. Mai 1975 in Paris, BGBl. II 1976, 1862 f.

3  Für 2017 beläut sih der Haushalt der ESA auf 5,75 Milliarden €.
4  Die wihtigten optionalen Programme der ESA beinden sih 

derzeit im Bereih der Erdbeobahtung, Satellitennavigation, 
Raumfahrzeugträgerentwiklung, bemannte Raumfahrt und 
robotishe Exploration, Telekommunikation und integrierte 
Anwendungen.
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5  Belgien, Dänemark, Deutshland, Etland, Finnland, Frankreih, 
Griehenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Öter-
reih, Polen, Portugal, Rumänien, Shweden, Spanien, Tshehi-
she Republik, Ungarn und das Vereinigte Königreih.

6  Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, Slowakei und Zypern.

meistern. Die Mitgliedstaaten verstehen den Aspekt, 

dass im Rahmen der Industriepolitik alle Mitgliedstaa-

ten in Funktion ihres inanziellen Beitrages zum jeweili-

gen Programm auch industriell an der Realisierung des 

Programmes mitwirken können, als zusätzlichen 

Investitionsanreiz.

Ausgehend von ursprünglich zehn Gründungsstaa-

ten, hat die ESA inzwischen 22 Mitgliedstaaten, davon 

20 EU-Mitgliedstaaten5 sowie Norwegen und die 

Schweiz. Sechs weitere EU-Mitgliedstaaten6 haben mit 

der ESA Kooperationsabkommen geschlossen und mit 

Kroatien werden zurzeit Verhandlungen geführt. Slowe-

nien ist assoziierter Mitgliedstaat und Kanada nimmt im 

Rahmen eines seit Langem bestehenden Kooperations-

abkommens an bestimmten ESA-Programmen teil.

2. Die klassische Struktur einer Zwischenregierungsor-

ganisation

Die ESA ist als klassische internationale Organisation 

mit zwei Organen konzipiert: dem ESA-Rat und dem 

Generaldirektor. Der ESA-Rat, das Plenarorgan, setzt 

sich aus Vertretern seiner Mitgliedstaaten zusammen 

und tagt auf Minister- oder Delegiertenebene. Der Rat 

ist ausdrücklich mit der Fähigkeit ausgestattet worden, 

nachgeordnete Gremien zu schafen und Befugnisse an 

diese zu delegieren, so geschehen zum Beispiel im Fall 

des Verwaltungs- und Finanzausschusses, oder des Aus-

schusses für Industriepolitik. In diesen nachgeordneten

Ausschüssen sind alle Mitgliedstaaten vertreten. Da-

rüber hinaus wurden pro programmatischen Bereich 

Programmräte eingerichtet, die sich aus Vertretern der 

an einem bestimmten Programm teilnehmenden Mit-

gliedstaaten zusammensetzen. Diese Aufgabenteilung 

gewährleistet zum einen, dass der Rat von nachgeordne-

ten Fragestellungen entlastet wird und zum anderen, 

dass die Mitgliedstaaten auf der entsprechenden Exper-

tenebene vertreten sind.

Nach dem Grundsatz der Gleichheit souveräner Staa-

ten haben alle Mitgliedstaaten eine Stimme im Rat. Die 

Mitgliedstaaten haben jedoch beschlossen, programma-

tische Entscheidungen nur den Mitgliedstaaten zu über-

lassen, die an dem jeweiligen Programm auch teilneh-

men, sowie eine gewichtete Abstimmung für bestimmte 

einzelne Entscheidungen eingeführt, so dass die jeweils 

erforderliche Mehrheit auf der Grundlage der abgegeben 

Stimmen und auf der Grundlage der Beiträge zu den op-

tionalen Programmen berechnet wird. Die Mehrheitsan-

forderungen variieren je nach Art der getrofenen Ent-

scheidung: grundlegende Entscheidungen, wie beispiels-

weise die Genehmigung einer internationalen Zusam-

menarbeit erfordert einstimmige Zustimmung, während 

die Annahme von Regeln und Verordnungen eine Zwei-

drittelmehrheit erfordert und die weitaus meisten Ent-

scheidungen mit einfacher Mehrheit der Mitgliedstaaten 

getrofen werden.

Das Exekutivorgan der Europäischen Weltraumorga-

nisation ist ihr Generaldirektor. Er ist der oberste Be-

dienstete der Organisation und ihr gesetzlicher Vertre-

ter. Der Generaldirektor hat das Vorrecht, die Program-

me vorzuschlagen und Entscheidungsunterlagen zu for-

mulieren. Er setzt die vom Rat festgelegte Politik um und 

verabschiedet interne Anweisungen für das Personal. Er 

trit alle erforderlichen Maßnahmen für die Leitung der 

Organisation, die Durchführung ihrer Programme, die 

Anwendung ihrer Politik und die Erfüllung ihres Zwecks 

im Einklang mit den Weisungen des Rates. Der General-

direktor wird vom Personal der Organisation in seinen 

Aufgaben unterstützt. Die Mitglieder des Personals wer-

den aufgrund ihrer Befähigung unter Berücksichtigung 

einer angemessenen Verteilung der Stellen auf Staatsan-

gehörige der Mitgliedstaaten eingestellt. Die Einstellung 

und die Beendigung des Beschätigungsverhältnisses er-

folgen in Übereinstimmung mit der Personalordnung.

3. Immunität

Als internationale zwischenstaatliche Organisation 

besitzt die ESA Rechtspersönlichkeit und genießt die in 

Artikel XV des Gründungsübereinkommens vorgesehe-

ne klassische Immunität. Diese Immunität garantiert die 

Unabhängigkeit der Organisation, die notwendig ist, um 

die Verwirklichung ihrer Ziele zu ermöglichen, ange-

sichts politischer und wirtschatlicher Interessen der 

Mitgliedstaaten. Diese Immunität wird durch ein System 

von Streitbeilegungsmechanismen und –verfahren aus-

geglichen, das den maßgeschneiderten Ansatz für jeden 

potenziellen Streit vorsieht, der sich in den verschiede-

nen Beziehungen ergeben kann, die die Agentur auf ver-

schiedenen Ebenen unterhält. Anhang I des Gründungs-

übereinkommens, und dort insbesondere Artikel IV, 

gestalten diese Vorrechte und Immunitäten näher aus.

Gemäß Artikel XXVII des Anhangs I des Überein-

kommens trit die Agentur geeignete Vorkehrungen für 

die zufriedenstellende Beilegung von Streitigkeiten zwi-

schen der Agentur und dem Generaldirektor, den Be-

diensteten oder Sachverständigen in Bezug auf ihre 

Dienstbedingungen. Der Grund für diese Verplichtung 
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7  Zum hitorishen Hintergrund des Anpruhs auf die Verfüg-
barkeit eines Rehtsbehelfs als allgemeiner Rehtsgrundsatz im 
Sinne von Artikel 38 des Statuts des Internationalen Gerihtshofs 
siehe: Augut Reinish, Ulf Andreas Weber: In the Shadow of 
Waite and Kennedy – he jurisditional immunity of internati-
onal organizations, the individual’s right of access to the courts 
and adminitrative tribunals as alternative means of dipute 
settlement, in: International Organizations Law Review 2004, 

Seiten 59-110, verfügbar unter: http://deicl.univie.ac.at/ileadmin/
user_upload/i_deicl/VR/VR_Personal/Reinish/ Publikationen/
waite_kennedy_iolr_2004.pdf [zuletzt abgerufen am 29.5.2017].

8  Siehe auh: Bohlmann, Diputing with ESA, in: Proceedings of 
the 56th Colloquium on the Law of Outer Space, September 2013, 
eleven international publishing, Editor: Corinne Jorgensen, 2014.

9  http://hudoc.ehr.coe.int/eng?i=001-3495 [zuletzt abgerufen am 
29.5.2017].

liegt wiederum in der Immunität der Agentur.7 Diese 

Verplichtung zur Beilegung eines Streitbeilegungsme-

chanismus wurde durch die Einsetzung des Beschwerde-

ausschusses der Agentur gemäß Kapitel VIII, Verord-

nungen 33 bis 41 des ESA-Statuts eingehalten.8

III. Dienstrecht der ESA

Das Dienstrecht der ESA regelt die Beziehungen zwi-

schen der Weltraumorganisation und ihren Mitarbei-

tern. Den Status „Mitarbeiter“ haben ausschließlich 

Bedienstete in unmittelbarem Arbeitsverhältnis mit der 

ESA. Dies trit zu für die circa 2500 Mitarbeiter, welche 

nach dem ESA internen Entgeltstufen-System eingrup-

piert sind, inklusive der zahlenmäßig weniger bedeutsa-

men Gruppen von Mitarbeitern im Traineeship Pro-

gramme der ESA (YGT für „Young Graduate Trainee“) 

sowie Forschungsstipendiaten (IRF für „Internal 

Research Fellow“).

Insbesondere Praktikanten, sowie Wissenschatler zu 

etwaigen Forschungsaufenthalten bei der ESA, Abord-

nungen zur ESA und all diejenigen Kollegen, die vorrü-

bergehend die Tätigkeiten der Organisation auf Basis 

von Werk-, Dienst- oder Arbeitnehmerüberlassungsver-

trägen zwischen ESA und externen Unternehmen unter-

stützen, fallen grundsätzlich nicht in den Geltungsbe-

reich des Dienstrechts. Gleichzeitig sind einige personal-

rechtliche Bestimmungen der ESA etwa zur Arbeits-

platzsicherheit und dem Arbeitnehmerschutz ebenfalls 

auf diese Gruppen anwendbar.

1. Hintergrund

Wie bereits oben unter II.3 besprochen, genießt die ESA 

Unabhängigkeit von ihren Mitgliedsstaaten, um ihre 

Aufgaben und Ziele zu erreichen. Auch das Dienstrecht 

der ESA ist unabhängig von den nationalen Regelungen 

der Mitgliedstaaten. Als zwischenstaatliche Organisati-

on werden die Dienstrechtsbeziehungen zwischen der 

Organisation und ihren Mitarbeitern separat und in 

allen wesentlichen Punkten durch eine organisationsei-

gene Personalordnung geregelt. Wenngleich nationales 

Recht und die gesetzgeberischen Vorstellungen der ESA 

Mitgliedstaaten also nicht direkt Anwendung auf die 

Mitarbeiter der Organisation inden, haben die Fortent-

wicklungen der verschiedenen einzelstaatlichen Rechts-

systeme sowie der Europäischen Union doch mittelbare 

Auswirkungen: Einerseits betreibt die Verwaltung 

rechtsvergleichende Analysen zur Weiterentwicklung 

der auf ihre Mitarbeiter anwendbaren Vorschriten, 

andererseits bringen auch die Delegationsmitglieder der 

Mitgliedstaaten im ESA-Rat und dem ihm nachgeordne-

ten Verwaltungs- und Finanzausschuss die jeweiligen 

nationalen Blickwinkel durchaus ein, wenn dienstrecht-

liche Vorschriten zur Abstimmung vorgelegt werden.

Gleiches gilt für die Rechtsprechung internationaler 

Gerichte. Die ESA ist als eigenständige Internationale 

Organisation nicht selbst Mitglied anderer internationa-

ler Organisationen, deren Gerichtsbarkeit sie unterstün-

de. Daher sind Entscheidungen bezüglich dienstrechtli-

cher Verplichtungen anderer internationaler Organisa-

tionen (durch Verwaltungsgerichte wie EuGH für EU, 

UNDT und UNAT für die VN oder die Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichts der Internationalen Arbeitsor-

ganisation (VGIAO) für dessen über 60 Mitgliedsorga-

nisationen) für die ESA nicht verbindlich. Dennoch stel-

len sie wertvolle Interpretationshilfen für ESA Vorschrif-

ten dar, insbesondere wenn diese denen anderer Interna-

tionaler Organisationen inhaltlich besonders ähnlich 

sind.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, 

dass die einzelnen Mitgliedstaaten der ESA, anders als 

die Organisation selbst, sehr wohl nicht nur vor ihrer na-

tionalen Gerichtsbarkeit sondern auch vor anderen in-

ternationalen Gerichten, etwa dem EuGH oder dem 

EGMR zur Rechenschat gezogen werden können.

Exakt in diesem Spannungsfeld verschiedener Zu-

ständigkeiten und der Immunität der ESA spielte bei-

spielsweise der Fall „Waite and Kennedy vs Germany“ 

vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR).9 In dem Fall wurden Arbeitnehmer eines pri-

vaten europäischen Unternehmens der ESA für Arbeiten 

im European Space Observations Center (ESOC) in 

Darmstadt für eine Dauer von über 10 Jahren zur Verfü-

gung gestellt. Nachdem diese Überlassung zwischen ESA 

und dem privaten Unternehmen beendet wurde, trugen 

die Arbeitnehmer in den vor deutschen Gerichten an-

hängig gemachten Klagen vor, sie hätten nach deut-

schem Recht und insbesondere dem Arbeitnehmerüber-
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10  http://esamultimedia.esa.int/docs/LEX-L/Contrats/ESA_
REG_007_EN.pdf [zuletzt abgerufen am 29.5.2017].

lassungsgesetz einen Mitarbeiterstatus bei der ESA er-

langt. Die ESA berief sich in allen nationalen Instanzen 

erfolgreich auf ihre Immunität und die Arbeitnehmer ar-

gumentierten nach Erschöpfung des nationalen Rechts-

weges eine Verletzung in ihrem Recht auf ein faires Ver-

fahren durch den ESA Mitgliedstaat Deutschland (ge-

mäß Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtserklä-

rung - EMRK) vor dem EGMR. Das Gericht entschied 

einstimmig, dass die Arbeitnehmer gegenüber ihrem 

Entleihunternehmen Ansprüche hätten geltend machen 

können und auch vor dem ESA Beschwerdeausschuss ef-

fektiven Rechtsschutz hätten erlangen können und da-

her nicht in ihrem Recht aus Artikel 6 der EMRK verletzt 

seien.

2. Die Normenhierarchie des ESA Dienstrechts

Das kodiizierte Dienstrecht lässt sich in folgendem 

Schaubild zusammenfassen:

a) ESA Übereinkommen

Das Übereinkommen legt die Grundzüge der dienst-

rechtlichen Organisation der ESA fest. Es bestimmt, dass 

der Rat der ESA durch die Personalordnung weitere Ein-

zelheiten der dienstrechtlichen Beziehungen regelt (Artikel 

XI, Absatz i). Das Übereinkommen legt grundsätzlich fest, 

dass Mitarbeiter im Einklang mit der Personalordnung einzu-

stellen sind und dass sie die im Übereinkommen geregelten 

Vorrechte und Immunitäten genießen.

b) Staf Regulations

Die Vorschriten der Personalordnung, welche vom ESA 

Rat in ihrer derzeitigen Fassung 2014 beschlossen wur-

den, werden in der englischen Sprachfassung der Perso-

nalordnung “Staf Regulations” und in der französischen 

Sprachfassung “Articles” genannt. Gemeinsam mit dem 

ESA Übereinkommen stellen sie die Grundlage der 

Arbeitsbedingungen von ESA Mitarbeitern dar.

Diese vom Rat verabschiedeten Vorschriten der Perso-

nalordnung sind in ihrer derzeit gültigen Fassung öfentlich 

auf Englisch und Französisch, den beiden Arbeitssprachen 

der Organisation, im Internet verfügbar.10

Da einige Vorschriten der Personalordnung weiterer 

Konkretisierung bedürfen ist der dem ESA-Rat nachge-

ordnete Verwaltungs- und Finanzausschuss befugt über 

eben solche Artikel der Implementierungsvorschriten 

zu entscheiden.

c) Artikel und Dienstanweisungen der Personalordnung

Die Artikel („Staf Rules“ in der englischen Sprachfas-

sung und „règlement“ in der französischen Sprachfas-

sung) und Dienstanweisungen („Staf Instructions“ und 

„Instructions“) stellen die untergeordneten Vorschriten 

der Personalordnung dar. Gemeinsam mit den Anhän-

gen und Anlagen zur Personalordnung werden sie ESA 

Mitarbeitern bereits vor Dienstbeginn zugänglich 

gemacht und komplettieren den Katalog anwendbarer 
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11  Die Reformen reihen etwa von einer weitgehenden Gleihtel-
lung gleihgeshlehtliher Paare, über die Einführung lexibler 
Arbeitszeitmodelle bis hin zur Anpassung der Sozialversihungsbe-
timmungen und der Dientbezüge von ESA Mitarbeitern.

12  Die Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO), Organisation 
für wirtshatlihe Zusammenarbeit und Entwiklung (OECD), 
Europarat (CoE), Europäishe Organisation für die Nutzung 
meteorologisher Satelliten (EUMETSAT) sowie das Europäishes 
Zentrum für mittelfritige Wettervorhersagen (ECMWF).

13  Zuletzt betätigt vom Beshwerdeausshuss in den Verfahren 98, 

99 und 100 in denen erneut fetgetellt wurde, dass das Verfahren 
nah Regulation 46 nur auf Änderungen anwendbar it die niht 
im Rahmen der Koordination beraten werden.

14  Mehr Informationen zum International Service for Remunera-
tions and Pensions unter: www.sirp-isrp.org [zuletzt abgerufen 
am 29.5.2017].

15  Siehe hierzu http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/
Hours_and_allowances mit detaillierteren Informationen [zuletzt 
abgerufen am 29.5.2017].

dienstrechtlicher Bestimmungen der ESA. Änderungen 

an diesen Vorschriten werden durch Addenda zur Per-

sonalordnung verabschiedet. Dies geschah in den letzten 

Jahren durchschnittlich sechsmal pro Jahr, wobei derar-

tige Reformen unterschiedlich umfangreich sein kön-

nen.11

d) Verwaltungsrundschreiben und verwaltungsinterne 

Anweisungen

Diese Anweisungen werden in Form von Verwaltungs-

rundschreiben veröfentlicht und regeln so unterschied-

liche hemen wie Teilzeitarbeit, das organisationseigene 

Pensionssystem aber auch die Organisationsstruktur der 

ESA. Daneben ist es der Organisation unbenommen, 

weitergehende interne Anweisungen zu erlassen. Dies ist 

insbesondere zweckdienlich, um die kohärente und faire 

Behandlung aller Mitarbeiter an den verschiedenen 

Standorten zu gewährleisten.

e) Entscheidungen des ESA Beschwerdeausschusses

Zuletzt seien noch die Entscheidungen des ESA 

Beschwerdeausschusses aufgeführt. Deren unmittelbare 

Wirkung ist grundsätzlich begrenzt auf den anhängigen 

Rechtsstreit zwischen den Parteien des jeweiligen Ver-

fahrens. Gleichzeitig gebietet es der Gleichbehandlungs-

grundsatz, dass die Verwaltung all ihre Mitarbeiter in 

vergleichbaren Situationen auch gleich behandelt. Daher 

ist in Ausnahmefällen vorstellbar, dass sich nach einer 

Entscheidung des Beschwerdeausschusses de facto auch 

eine mittelbare Drittwirkung für Mitarbeiter in ver-

gleichbaren Situationen ergibt, welche selbst nicht 

Beschwerde gegen eine sie belastende Entscheidung ein-

gelegt haben. Sollte etwa beispielsweise die Streichung 

einer Zulage erfolgreich angegrifen worden sein, ist es 

nicht vorstellbar, dass von der Streichung betrofenen 

Mitarbeiter in vergleichbarer Situation auf Dauer unter-

schiedlich behandelt würden.

2. Rechtsetzung im Bereich des ESA Dienstrechts

Staf Regulation 46.2 bestimmt, dass alle Maßnahmen, 

welche die Arbeitsbedingungen der ESA Mitarbeiter 

beeinträchtigen und insbesondere Änderungen an der 

Personalordnung mit der Personalvertretung verhandelt 

werden müssen. Sollten Verwaltung und Personalvertre-

tung zu keiner Einigung über eine Änderung der Arbeits-

bedingungen kommen, sieht Staf Regulation 46 ein aus-

diferenziertes Streitbeilegungsverfahren vor.

Eine wichtige Ausnahme zum oben beschriebenen 

Verfahren ist die Rechtsetzung des ESA-Rats nach Emp-

fehlung durch die Mitgliedstaaten der ESA und 5 weite-

rer Internationaler Organisationen12, mit welchen die 

ESA im Rahmen der Koordinierten Organisationen ko-

operiert. Reformvorschläge aus diesem Gremium wer-

den im Rahmen der Koordination mit Vertretern der 

sechs Organisationen und deren Personalvertretern be-

raten und bedürfen sobald sie an die Organisationen ge-

richtet werden keiner weiteren Verhandlungen mehr mit 

der Personalvertretung.13 Diese Ausnahme gilt zwar le-

diglich für einen kleinen Bereich des ESA Dienstrechts, 

umfasst aber insbesondere die Regelungen zu Dienstbe-

zügen und Zulagen der Mitarbeiter der Koordinierten 

Organisationen.

Der regelmäßige Austausch im Rahmen der Koordi-

nation, zusätzlich unterstützt durch ein eigenes Büro,14 

ermöglicht kontinuierliches „best practice sharing“ und 

eine eiziente, spezialisierte Expertise zu Dienstbezügen 

und Pensionen der Mitarbeiter aller sechs Organisationen.

3. Rechte und Plichten von ESA Mitarbeitern

a) Rechte von ESA Mitarbeitern

Mitarbeiter der ESA haben ein Recht auf Dienstbezüge 

wie sie sich aus der Personalordnung und den unterge-

ordneten Vorschriten ergeben. Hierzu zählen nicht nur 

ein Grundgehalt sondern gegebenenfalls auch monatli-

che oder einmalige Zuschüsse. Das Grundgehalt hängt 

wesentlich von Entgeltgruppe und Dienststufe ab und ist 

zudem für die einzelnen Dienststandorte der ESA zu 

unterscheiden da ein Kaukratausgleich vorgenommen 

wird. Die Zuschüsse ähneln den Zulagen im deutschen 

öfentlichen Dienst und werden beispielsweise für einen 

Einsatz im Ausland oder auch für Kinder von Mitarbei-

tern oder bei dienstlich notwendigem Umzug gewährt. 

Anträge auf Zulagen müssen bei der Organisation bean-

tragt und gegebenenfalls durch entsprechende Nachwei-

se belegt werden. Die Verwaltung entscheidet über das 
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16  Die Verfahrensregeln des Beshwerdeausshusses und alle veröf-
fentlihten Entsheidungen unter: http://www.esa.int/About_Us/
Law_at_ESA/Appeals_Board [zuletzt abgerufen am 29.5.2017].

Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen einer 

Anspruchsberechtigung.

Des Weiteren haben ESA Mitarbeiter derzeit An-

spruch auf 32,5 Tage Jahresurlaub sowie 12 Feiertage pro 

Jahr. Letztere werden alljährlich für jeden Standort ein-

zeln zwischen Verwaltung und Personalvertretung ver-

einbart. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehen 

zudem Anspruch auf Heimaturlaub, Elternzeit, Sonder-

urlaub und Krankheitsurlaub.15

Weiterhin genießen Mitarbeiter der Organisation 

Immunität vor der nationalen Gerichtsbarkeit hinsicht-

lich der von ihnen in Ausübung ihres Amtes vorgenom-

menen Handlungen einschließlich ihrer mündlichen 

und schritlichen Äußerungen. Diese Immunität und 

weitere Vorrechte der Mitarbeiter der ESA werden ih-

nen, unabhängig von eventuellen zusätzlichen Regelun-

gen in Sitzstaatabkommen an den verschiedenen Stand-

orten, durch Art. XVI des ESA Übereinkommens 

zugesichert.

Es ist weiterhin anerkannt, dass die Mitarbeiter von 

einer Fürsorgeplicht oder Beistandsplicht der Organi-

sation ihnen gegenüber proitieren, welche in Artikel 5.2 

der Personalordnung festgehalten ist. Diese Nebenplicht 

des Dienstverhältnisses umfasst etwa, dass die Organisa-

tion ihre Mitarbeiter über Rechte und Plichten, welche 

sich aus deren besonderem Status vis-à-vis den Mitglied-

staaten ergeben können unterrichtet. So sind etwa Hin-

weise zur Besteuerung der Diensteinkünte oder im Hin-

blick auf das Zusammenspiel zwischen ESA-eigenem So-

zialversichungssystem und nationalen Systemen 

angezeigt.

Ein weiterer Anspruch im Hinblick auf das Dienst-

rechtsverhältnis besteht seitens der Mitarbeiter auf ein 

efektives Rechtsschutzsystem zur Wahrung ihrer ar-

beitsrechtlichen Ansprüche. Da Mitarbeitern der ESA, 

wie oben besprochen, der Beschwerdeweg zu nationalen 

Gerichten verwehrt ist, wurde für dienstrechtliche Strei-

tigkeiten der Organisation ein unabhängiges System der 

Streitbeilegung geschafen:

Fühlt sich ein Mitarbeiter der ESA durch eine ihn be-

trefende nachteilhate dienstrechtliche Entscheidung in 

einem seinem aus der Personalordnung oder seiner Ar-

beitsvertrag resultierenden Rechte verletzt, sieht das 

Streitbeilegungssystem vor, dass er zunächst eine Ent-

scheidung des Generaldirektors, nach Anrufung eines 

Beratenden Ausschusses beantragen muss. Dieser Aus-

schuss besteht aus anderen ESA Mitarbeitern welche pa-

ritätisch durch Personalvertretung und Generaldirektor 

benannt werden. Der Ausschuss gibt dem Generaldirek-

tor eine Stellungnahme zum konkreten Fall. Wenngleich 

der Ausschuss lediglich beratende Funktion hat, folgt 

der Generaldirektor den meist einstimmigen Empfeh-

lungen in aller Regel.

Gegen diese letzte Entscheidung des Generaldirek-

tors haben ESA Mitarbeiter die Möglichkeit ein externes 

Gremium zur endgültigen Entscheidung des Streits an-

zurufen. Diese Funktion übernimmt der Beschwerde-

ausschuss der Organisation, welcher in letzter Instanz 

über dienstrechtliche Streitigkeiten entscheidet.

Dieses „Verwaltungsgericht“ der ESA besteht aus 

sechs unabhängigen externen Mitgliedern welche direkt 

vom ESA-Rat ernannt werden. Seit Gründung der ESA 

1975 wurde der Beschwerdeausschuss letztinstanzlich 

mit ca. 100 Verfahren befasst.16

b) Plichten von ESA Mitarbeitern

Die Organisation verlangt von ihren Mitarbeitern ein 

besonderes Maß an Loyalität, wenn es in Artikel 2.1 

heißt, dass Mitarbeiter bei der Aufgabenerfüllung und in 

ihrem Verhalten stets das Interesse der Organisation zu 

berücksichtigen haben. Dies äußert sich zum Beispiel 

konkret in der Genehmigungsbedürtigkeit aller Neben-

tätigkeiten von Mitarbeitern und überdies in einer 

Anzeigeplicht von Geschenken und Einladungen gegen-

über der Organisation.

Auch politische Aktivitäten, öfentliche Autritte und 

Publikationen sind tabu, wenn sie mit den Aufgaben und 

Verplichtungen eines internationalen öfentlichen Be-

diensteten unvereinbar sind oder auf die Organisation 

als Ganzes zurückfallen könnten. So dürte etwa ein her-

ausragendes politisches Amt eines ESA Mitarbeiters pa-

rallel zu seiner Diensttätigkeit ausgeschlossen sein, selbst 

wenn es sich um ein Ehrenamt handeln sollte.

Um jedweden Interessenkonlikt von ESA Mitarbei-

tern bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten zu erkennen 

und zu vermeiden, dürfen Mitarbeiter explizit keine 

Weisungen von Dritten entgegennehmen (Art. 2.2 der 

Personalordnung). Gemäß Art. 3.4 der Personalordnung 

können zudem weder Mitarbeiter noch deren Partner 

direkt oder indirekt an privaten Unternehmungen betei-

ligt sein wenn diese geeignet sind, deren Unabhängigkeit 

im Beruf zu beeinlussen. Dieses Verbot ist besonders re-

levant bei Firmenbeteiligungen im Bereich der Lut- 

oder Raumfahrt und indet nicht nur Anwendung wenn 

bereits Geschätsbeziehungen zwischen ESA und der be-

trefenden Firma bestehen.
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17  Die Politik der ESA im Hinblik auf gewerblihe Shutzrehte 
wurzelt im Übereinkommen zur Gründung der Europäishen 
Weltraumforshungs-Organisation17, ESRO, aus dem Jahre 1962 
und it im Gründungsübereinkommen der ESA unverändert 
geblieben. Gemäß Art. 3 Abs. 1 des Gründungsübereinkom-
mens erleihtern die Mitgliedtaaten und ESA den Autaush 
wissenshatliher und tehnisher Informationen auf dem Gebiet 
der Weltraumforshung, der Weltraumtehnologie und ihrer 
weltraumtehnishen Anwendungen.17 Die Organisation it dazu 
verplihtet, siherzutellen, dass die wissenshatlihen Ergeb-
nisse ihrer Tätigkeiten nah ihrer Verwendung durh die für die 
Versuhe verantwortlihen Wissenshatler veröfentliht oder auf 
andere Weise weiten Kreisen zugänglih gemaht werden, wobei 
jedoh die sih ergebenden reduzierten Daten Eigentum der 
Organisation sind, Art. 3 Abs. 2.

Zudem haben ESA Mitarbeiter eine Mitwirkungs- 

und Auskuntsplicht, welche die Bediensteten deutscher 

Arbeitgeber deutlich übersteigen dürte. Dies erklärt 

sich zum großen Teil aus der dienstrechtlichen Sonder-

stellung der ESA, denn die Organisation ist nicht nur Ar-

beitgeber, sondern zeitgleich auch Krankenkasse, Ren-

tenversicherung und für zahlreiche Mitarbeiter sogar 

Kindergeldstelle.

Auf der Grenze zwischen Recht und Plicht eines 

ESA Mitarbeiters bewegt sich der Schutz des geistigen 

Eigentums an dessen Erarbeitung ein ESA Mitarbeiter 

beteiligt war. Grundsätzlich regelt Artikel 4.2, dass die 

Organisation Eigentum an allen solchen gewerblichen 

Schutzrechten hat. Gleichzeitig sieht der Artikel und die 

nachgeordneten Vorschriten jedoch vor, dass einem 

Mitarbeiter entweder eine inanzielle Anerkennung zu 

teil werden darf oder ihm, nach Prüfung der Interessen 

der Organisation, sogar die Ausübung der Schutzrechte 

gestattet werden kann.17

IV. Zusammenfassung

Dieser kurze Überblick über den rechtlichen Status der 

Europäischen Weltraumorganisation sowie über das 

Dienstrecht, dem ihr Personal unterliegt, hat die struktu-

rellen Besonderheiten herausgearbeitet, die sich aus der 

institutionalisierte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 

in Forschung und Entwicklung auf die rechtliche Gestal-

tung der Dienstverhältnisse ihres Personals ergeben. 

Interessant ist dabei das daraus folgende besonders enge 

Näheverhältnis zwischen der Organisation und ihren 

Bediensteten.

Dr. Ulrike M. Bohlmann, Strategieabteilung, Europäi-

sche Weltraumorganisation, Paris. Tom Meinert LLM, 

Personalabteilung, Europäische Weltraumorganisati-

on, Paris.
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I. Sprachen der Internationalisierung

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) begleitet seit 

etwa 10 Jahren die „Internationalisierung“ der deutschen 

Hochschulen mit grundsätzlichen Empfehlungspapie-

ren. Das erste, 2008, war sehr hochgemut.2 Es sah die 

deutschen Hochschulen „der Zukunt“ als „transnatio-

nale Hochschule“, als „gestaltenden Teil des sich in der 

Entwicklung begrifenen Welthochschulsystems“, der 

„entstehenden globalen Hochschulgemeinschat“, mit 

dem Autrag, „junge Menschen nicht nur berufsfähig zu 

machen, sondern für die Wahrnehmung eines Weltbür-

gertums (global citizenship) zu qualiizieren“.3 Das zwei-

te, 2011, reagierte auf die Tatsache, dass bei der Internati-

onalisierung die Vielzahl und Verschiedenheit der Spra-

chen eine Rolle spielen muss, in denen Wissenschat, 

zum Teil seit Jahrhunderten, auf hohem Niveau betrie-

ben wird.4 Die HRK stellte fest: „Die Hochschulen haben 

auf die Herausforderung der Internationalisierung mit 

der verstärkten Verwendung der englischen Sprache in 

Forschung und Lehre reagiert.“5 Die Hinwendung zu 

ausschließlich englischsprachiger Kommunikation in 

Forschung und Lehre gehe zu Lasten anderer Sprachen 

und gefährde damit die Sprachenvielfalt. Es sei deshalb 

erforderlich, „Mehrsprachigkeit sowohl auf nationaler 

wie auch auf internationaler Ebene erfolgreich in der 

Wissenschat zu verankern. Ziel ist es, in den Hochschu-

len ein verstärktes Bewusstsein für sprachpolitische Fra-

gen und damit einen bewussten Einsatz von unter-

schiedlichen Sprachen im Hochschulalltag zu fördern. 

Nur eine sinnvolle Gewichtung der nationalen Sprache, 

d. h. des Deutschen, der ‚internationalen’ Sprache Eng-

lisch sowie weiterer Sprachen wird langfristig wirkliche 

Mehrsprachigkeit fördern.“6

Im dritten, bislang neuesten Papier, 2017, erhält das 

Thema „Sprache“ schließlich einen eigenen Ab-

schnitt.7 Internationalisierung dürfe nicht gleichgesetzt 

werden „mit einer generellen Abkehr vom Deutschen als 

Unterrichtssprache“.8 Idealerweise bildeten erst mehrere 

Fremdsprachen „den Grundstein interkultureller Interakti-

on“. Keinesfalls dürfe der Unterricht in einer Fremdsprache 

zum Absinken des wissenschatlichen Niveaus führen. „Ge-

gebenenfalls ist der deutschen Sprache der Vorzug zu ge-

ben, wobei internationale Inhalte auch in deutschsprachige 

Veranstaltungen Eingang inden müssen.“9

Mit den Empfehlungen von 2011 und 2017 zeigt die 

HRK Distanz zu vielen anderen Institutionen der deut-

schen Wissenschat, namentlich zu manchen Kultus- 

und Wissenschatsministerien in Bund und Ländern, zu 

den meisten Großinstitutionen der Forschungsförde-

rung und auch zu vielen Hochschulleitungen, die das 

Englische zum Leitmedium der Wissenschat erklären 

und für die gewünschte Internationalisierung seinen Ge-

brauch als immer erforderlich, aber auch als genügend 

ansehen. Aus solcher Hochschätzung des Englischen 

kann dann sogar der Wunsch erwachsen, die akademi-

sche Lehre vom Deutschen ganz auf diese andere Spra-

che umzustellen – so die Technische Universität Mün-

chen für das Aubaustudium und andere Hochschulen 

für einzelne Studiengänge.10

Axel Flessner 

Akademische Lehre nur auf Englisch? –  

Sprachpolitik an deutschen Hochschulen,  

rechtlich betrachtet1

1  Text eines Vortrags „Lehre nur auf English? Akademishe 
Sprahpolitik gegen Gesetz und Verfassung“ am 17.1.2017 in der 
LMU Münhen, Fakultät für Sprah- und Literaturwissenshaf-
ten, Intitut für Deutsh als Fremdprahe, für die Veröfentli-
hung aktualisiert und erweitert.

2  „Die deutshen Hohshulen in der Welt und für die Welt“, 
Entshließung der 4. Mitgliederversammlung am 18. November 
2008, in: HRK (Hrsg.), Die deutshen Hohshulen internatio-
nalisieren! – Internationale Strategie der HRK – Sprahpolitik an 
deutshen Hohshulen (Beiträge zur Hohshulpolitik 2/2012), 
Bonn 2012.

3  HRK (Fn. 2), S. 1, 7-18.

4  Sprahenpolitik an deutshen Hohshulen, Entshließung der 
11. Mitgliederversammlung am 22. November 2011, in: HRK (Fn. 
2), S. 31-49.

5  HRK (Fn. 2), S. 32.
6  HRK (Fn. 2), S. 33.
7  HRK: Zur Internationalisierung der Curricula, Empfehlung der 

HRK-Mitgliederversammlung vom 9.5.2017, www.hrk.de, unter 
„Positionen“ (zuletzt abgerufen am 14.8.2017).

8  HRK (Fn. 7), bei Fn. 4.
9  HRK (Fn. 7), „Sprahe“, Absatz 1 und 2.
10  Angaben bei www.daad.de/deutshland/tudienangebote/de 

(zuletzt abgerufen am 14.8.2017).
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11  Am Intitut für Deutsh als Fremdprahe (s. oben Fn. 1) shon 
2008, s. den Beriht von Simone Shiedermair, Sprahenpolitik 
an Hohshulen in Zeiten von Exzellenz und Internationalisie-
rung: Das Beipiel Münhen, in: Zielprahe Deutsh (Interna-
tionale Zeitshrit für Deutsh als Fremdprahe/Deutsh als 
Zweitprahe) 2008, Het 3, S. 59-77. Es folgten Eins/Glük/
Pretsher (Hrsg.), Wissen shafen, Wissen kommunizieren 
– Wissenshatsprahen in Geshihte und Gegenwart, 2011; 
Oberreuter/Krull/H.J. Meyer/Ehlih (Hrsg.), Deutsh in der 
Wissenshat – Ein politisher und wissenshatliher Diskurs, 
2012; Arbeitskreis Deutsh als Wissenshatsprahe (ADAWIS) 
(Hrsg.), Die Sprahe von Forshung und Lehre : Welhe, Wo, für 
Wen?, 2013; ADAWIS (Hrsg.), Die Sprahe von Forshung und 
Lehre: Bindeglied der Wissenshat zu Kultur und Gesellshat?, 
2016; Colin/Umlauf (Hrsg.), Mehrprahigkeit und Elitenbil-
dung im europäishen Hohshulraum, Heidelberg 2015, 259 S.; 
umfassend und besonders eingängig auh für Niht-Linguiten 

jetzt Trabant, Globalesish oder was? – Ein Plädoyer für Europas 
Sprahen, Münhen 2014, 235 S.

12  Mitteltraß/Trabant/Fröhliher, Wissenshatsprahe – Ein Plädo-
yer für Mehrprahigkeit in der Wissenshat, Stuttgart 2016, 50 
S.; das Zitat teht im Vorwort, S. 7.

13  Mitteltraß u.a. (Fn. 12), S. 41
14  Beipiel: BayHShG, Art. 2 I-VI, 43 I-VI, 55 I-II, 56 I-VI, 57 I-III.
15  Beipiel: Hartmer/Detmer (Hrsg.), Hohshulreht – Ein Hand-

buh für die Praxis, 3. Aul. 2017.
16  Sahs/Lethaus, Verplihtung zu fremdprahiger Lehre? Neue 

Herausforderungen für die Lehrenden in der internationalisierten 
Hohshule, Forshung & Lehre (F&L) 2015, 628-629; Flessner, 
Der Rehtsanpruh auf die Landesprahe in der Universität, 
Zeitshrit für Rehtpolitik (ZRP) 2015, 212-215; Jantz, Sprah-
wahl und Wissenshatsfreiheit, OdW 2017, 41-50.

17  ZRP 2015, 212-215.

II. Kritik

Es gibt immer wieder fundierte wissenschatliche Kritik 

an der Erhebung des Englischen über andere Sprachen.11 

Die jüngste solche Äußerung, knapp und tiefschürfend, ist 

die einer prominent besetzten Arbeitsgruppe, die von den 

Wissenschatsräten Deutschlands, Österreichs und der 

Schweiz beautragt wurde, sich mit dem hema Wissen-

schatssprache zu befassen, dieses hema „angestoßen 

durch die weltweite Umstellung auf das Englische als Wis-

senschatssprache“. Die Arbeitsgruppe hat im Herbst 2016 

ihren Bericht vorgelegt; er wurde von den Wissenschatsrä-

ten sogleich veröfentlicht.12 Seine erste Empfehlung (von 

insgesamt 7) für Maßnahmen in Schule, Universität, Litera-

tur und Medien lautet: „Institutionalisierung einer gestuf-

ten Mehrsprachigkeit in der akademischen Lehre, d.h. Ein-

führung in die Wissenschaten in den tradierten Kultur-

sprachen (z.B. Deutsch), schrittweiser Erwerb von 

Kompetenzen in der globalen Kommunikationssprache 

(Englisch) und in anderen Wissenschatssprachen (z.B. 

Französisch, Italienisch Russisch).“13

III. Recht?

Bei allen diesen Stellungnahmen, auch den Empfehlun-

gen der HRK und der eben genannten Arbeitsgruppe, 

wird nicht angesprochen, auf welcher Rechtsgrundlage 

die Sprachpolitik für Hochschulen überhaupt betrieben 

werden kann und welchen Rahmen sie schon vorindet. 

Die deutschen Großinstitutionen, die den Gebrauch des 

Englischen vorantreiben, haben im deutschen Wissen-

schatssystem rechtliche, organisatorische und inanziel-

le Macht – man sollte erwarten, dass, wie in Wirtschat 

und allgemeiner Politik, dies auch in der Wissenschats-

politik die Frage nach rechtlicher Begründung und 

Begrenzung der Macht auslöst.

Die Hochschulgesetze der Länder stellen in sehr aus-

führlichen Bestimmungen viele Anforderungen an die 

Hochschulen und die akademische Lehre auf, darunter 

auch solche in Richtung Internationalisierung, sie sagen 

aber nichts zu der eigentlich elementaren Frage, in wel-

cher Sprache denn diese Lehre stattinden soll.14 Die 

sprachpolitische Abstinenz der Gesetzgeber spiegelt sich 

in der Literatur. Selbst in den Standardwerken des Hoch-

schulrechts kommen Begrife wie „Sprache“, „Sprache 

der Lehre“, „Sprachpolitik“ nicht vor.15 Erst seit kurzem 

kann man Aufsätze zur rechtlichen Bewertung der Sprach-

politik für die akademische Lehre inden. Sie machen dar-

auf aufmerksam, dass auch die Sprachpolitik für die Hoch-

schulen, wie alles staatliche Handeln, rechtlich gebunden ist 

und dass diese Politik vor allem die Grundrechte der Stu-

dierwilligen und der Hochschullehrer zu beachten hat.16

IV. Die Rechtslage

Der Verfasser dieses Beitrags hat in seinem genannten Auf-

satz17 die Rechtslage so zusammengefasst: Die Umstellung 

der akademischen Lehre auf das Englische stößt an

•	 die Ausbildungs- und Berufsfreiheit der Studieren-

den und der Studierwilligen (Art. 12 GG)

•	 die Berufs- und Wissenschatsfreiheit der Hoch-

schullehrer (Art. 5 III undArt. 12 GG)

•	 das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Studieren-

den und Lehrenden (Art. 2 GG)

•	 das Verbot der Diskriminierung und der Privilegie-

rung wegen der Sprache (Art. 3 III GG)

•	 das Demokratiegebot für die staatlichen Institutio-

nen (Art. 20 GG)

•	 den Anspruch der Allgemeinheit auf die Gewährleis-

tung eines bis zur obersten Stufe voll leistungsfähigen 

Hochschulsystems in ihrer Landessprache (Art. 5 III GG)
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18  Mitteltraß u.a. (Fn. 12), S. 10-16, 20-25, 39-41.
19  Mocikat, Die Sprahe in den Naturwissenshaten: Herausforde-

rungen in Zeiten der Internationalisierung, in: Colin/Umlauf (Fn. 
11), S. 57- 67; ausführlih über die Sprahlihkeit aller Wissen-
shat auh Flessner, Die Bedeutung von Wilhelm von Humboldts 

Sprahdenken für die Rehtswissenshat, in: Fetshrit 200 
Jahre Juritishe Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, 
hrsg. von Grundmann u.a., 2010, S. 874, 887-893, mit weiteren 
Nahweisen von Stimmen aus der Naturwissenshat.

•	 die verfassungsrechtliche Verantwortung des deut-

schen Staates für seine Sprache (nicht nur für seine 

Wissenschat!), die ihn zu ihrem Gebrauch in allen sei-

nen Institutionen und deswegen auch zu ihrer Beibe-

haltung und Plege in den Hochschulen verplichtet.

Die genannten Grundrechte und staatsrechtlichen 

Grundsätze verplichten den deutschen Staat, zu gewähr-

leisten, dass man an seinen Hochschulen jedes Fach bis 

zum höchsten Abschluss auf Deutsch studieren kann. Nach 

dem Grundgesetz darf die deutsche Sprache deshalb aus 

der akademischen Lehre nicht verdrängt werden.

Die Begründung dieser Rechtsaufassung muss hier 

nicht wiederholt werden. Der folgende Beitrag führt sie 

vielmehr fort mit der Frage, wie sich die verfassungs-

rechtliche Gewährleistung des Deutschen in der akade-

mischen Lehre denn verträgt mit den Gründen, die von 

angesehenen deutschen Institutionen in der Regel für 

die Umstellung der Lehre auf das Englische vorgebracht 

werden.

V. Internationalisierung?

Wie kann die Internationalisierung der deutschen Hoch-

schulen, die in der Hochschulpolitik gefordert wird, 

überhaupt gelingen, wenn es den Hochschulen nicht 

erlaubt sein soll, Studiengänge auf das Englische umzu-

stellen? Die Antwort darauf ist zunächst, dass die 

bezeichnete Rechtslage sich nicht gegen deutsche Studi-

engänge in fremder Sprache richtet, sondern die Gewähr-

leistung des Studiums auf Deutsch fordert. Immer schon 

enthalten Studiengänge in Deutschland aus fachspezii-

schen Gründen auch Unterrichtseinheiten in fremder 

Sprache, und auch ganze Studiengänge in einer Fremd-

sprache sind rechtlich unproblematisch, wenn die Hoch-

schule in der Lage bleibt, ein Studium desselben Faches 

auf Deutsch ohne Einbuße an Qualität zu gewährleisten.

Die Internationalisierung durch fremdsprachiges 

Studium bleibt also möglich, allerdings erfordert sie Res-

sourcen. Wenn diese für beides – ein ordentliches Studi-

enangebot auf Deutsch und Studium in einer Fremd-

sprache – nicht ausreichen, muss die Hochschule be-

rücksichtigen, dass hinter dem Interesse an einem Studi-

um auf Deutsch die Grundrechte von Studierenden und 

Hochschullehrern sowie die verfassungsrechtliche 

Sprachverantwortung des Staates stehen, während die 

Möglichkeit einer Lehre auch in einer Fremdsprache nur 

ein je nach den Umständen berechtigtes, aber doch nur 

hochschulpolitisches Desiderat ist, das gewiss nicht die 

Zurücksetzung von Grundrechten und Staatsgrundsät-

zen rechtfertigt.

Die Politik der Internationalisierung, die nicht auf 

Fremdsprachen schlechthin, sondern gerade auf das 

Englische setzt, hat zudem speziische Schwächen, die 

bei ihrer rechtlichen Bewertung besonders ins Gewicht 

fallen. Sie wird im allgemeinen damit begründet, dass 

das Englische inzwischen die globale Verkehrssprache 

auch in der Wissenschat ist und so den Wissenschat-

lern den internationalen Austausch erleichtert, die inter-

nationale beruliche Mobilität verschat, den Studieren-

den das Studium in verschiedenen Ländern erlaubt und 

den Absolventen den globalen Arbeitsmarkt eröfnet.

Diese Begründung für die Relativierung der Landes-

sprache und sogar für ihre Ersetzung in der akademi-

schen Lehre durch das Englische nimmt Wissensverlus-

te in Kauf (im folgenden unter 1.) und bedroht sogar die 

Wissenschatlichkeit der englischsprachigen Lehre selbst 

(im folgenden unter 2.).

1. Wissensverluste

Die Sprache ist nach Sprach- und Erkenntnistheorie 

auch in der Wissenschat nicht nur Mittel der Kommu-

nikation, „Verkehrsmittel“, sondern der Gewinnung 

(Produktion) und am Ende der Aufnahme und Aneig-

nung (Rezeption) von Wissen; die Wissenschat ist ins-

gesamt und von Anfang an „sprachlich verfasst“.18 Sie ist 

das notwendige Medium des gesamten Wissenschats-

prozesses und muss deshalb nicht nur wissenschatliche 

Ergebnisse transportieren, sondern Forschern und Den-

kern zunächst den Zugang zum Gegenstand eröfnen 

und ihnen sodann, nach getaner Forschungs- und Denk-

arbeit, die Verbreitung ihrer Ergebnisse im wissenschat-

lichen Forum, dann in der Lehre, und weiter ihre Annah-

me durch die soziale Umwelt ermöglichen – dies alles 

auch in der Naturwissenschat!19 Die Wissenschatsge-

schichte ist voll von Erzählungen über den Widerstand 

gegen neue Erkenntnisse, der – neben anderen Beweisen 

eben auch durch Sprache – überwunden werden musste.

Sprach- und Erkenntnistheorie sagen aber auch, dass 

jede wissenschatstaugliche Einzelsprache den Wissen-

schatsprozess auf ihre Weise beeinlusst und das mit ihr 

mögliche Bild der Wirklichkeit zeichnet. Für den fragen-

den Zugang zum Erkenntnisgegenstand bietet jede Ein-

zelsprache eine eigene Perspektive, für die soziale Durch-
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20  Ausführlih Mitteltraß u.a. (Fn. 12), S. 11-16, 26-30. Zum Zu-
sammenhang zwishen Sprahe und Denken gibt der prominente 
ARD-Journalit Franz Stark eine sehr gute gemeinvertändlihe 
Zusammenfassung der Erkenntnisse der Linguitik und der 
anderen Teile der interdisziplinären „Kognitionswissenshat“ 
(Psyhologie, Neurologie, Kulturanthropologie, Philosophie): 
Stark, Wie viel English verkratet die deutshe Sprahe? – Die 
Chance zwishen Globalisierungserfordernis und Deutshtüme-
lei, 2. Aul. 2010, S. 22-66 (linguitishe Grundbegrife), 67-98 
(Sprahe und Denken).

21  Die Erkenntnis vom unlöslihen Zusammenhang zwishen dem 

Denken und der einzelnen Sprahe geht auf Wilhelm von Hum-

boldt zurük; darüber ausführlih Flessner (Fn. 19), S. 874-880.
22  Dazu Metzler Sprahlexikon, hrsg. von Glük, 4. Aul. 2010, Stih-

wörter „English“ und „“English als Zweitprahe“.
23  HRK (Fn. 4), S. 40 f.; Mocikat, in: ADAWIS 2016 (Fn. 11), S. 67.
24  Mitteltraß u.a. (Fn. 12), S. 29 f, 31 mit weiteren Angaben.
25  Mitteltraß u.a. (Fn. 12), S. 36. Die dort zitierte Klage der British 

Academy , dass die britishen Wissenshatler „Gefangene ihrer 
Sprahe“ geworden seien, und die Akademie-Empfehlungen zum 
(Wieder-)Aubau des Fremdprahenunterrihts haben anshei-
nend bisher nihts bewirkt.

setzung des Erkannten ihre eigene Semantik, Gramma-

tik und Argumentationsweise.20 Jede Einzelsprache ist 

deshalb in globaler Perspektive auch ein unvollkomme-

nes Medium. Erst in vollkommener Mehrsprachigkeit 

würde die Wissenschat in ihrem Idealzustand daher das 

vollständige Bild erstellen können.21 Gleichzeitig sehen 

wir, dass es – allein schon in Europa – in verschiedenen 

Sprachen unterschiedliche und jeweils reiche Wissen-

schatskulturen gibt.

Bei dieser Sachlage die Menschen für ihr wissensba-

siertes Leben im Globalen nur mit einer Sprache zu rüs-

ten, blendet die tatsächlich bestehende Vielfalt der Wis-

senskulturen und der mit ihnen erreichten Welterfas-

sung aus und kann so eine wahre Internationalisierung 

der Hochschulen und ihrer Lehre nicht erreichen. Die 

Wissenschat in einen Zustand sprachlicher Monokultur 

zu versetzen, ist daher kein genuin wissenschatliches 

Anliegen, sondern allenfalls eines der Wissenschatspo-

litik; diese mag dabei die Kostenvorteile uniizierter 

Kommunikation im Sinn haben und die damit verbun-

denen Wissensverluste in Kauf nehmen. Für die rechtli-

che Bewertung ist jedenfalls festzustellen, dass Internati-

onalisierung, die eine realistische Weltkenntnis wegen 

ihres Willens zur Monokultur gar nicht erreichen kann, 

zur Einschränkung von Berufsfreiheit, Wissenschats-

freiheit, Persönlichkeitsrechten und der Sprachverant-

wortung des Staates nach dem Grundgesetz nicht geeig-

net ist.

2. Wissensverzichte

Es ist bekannt, dass wissenschatliche Publikationen, die 

im englischen Sprachraum entstehen, nur selten auf 

Quellen und Literatur eingehen, die in anderen Spra-

chen vorliegen. Das ist in der Rechtswissenschat sogar 

in den Teildisziplinen zu beobachten, die internationa-

len Rechtsstof behandeln – Völkerrecht, internationales 

Privat- und Strafrecht, Rechtsvergleichung.

Die Nichtbeachtung anderssprachiger Quellen und 

Literaturbeiträge kann der Arbeitseizienz, aber auch 

reiner Bequemlichkeit geschuldet sein. Die Wissenschat 

in den etwa 70 Ländern mit englischer Landes- oder 

Amts- oder jedenfalls Bildungssprache22 und mit etwa 

einem Drittel der Weltbevölkerung produziert weltweit 

genug, um im eigenen Bereich den Eindruck entstehen 

zu lassen, man könne sich die Beobachtung weiterer 

Sprachräume gefahrlos ersparen. Diese Selbstzufrieden-

heit wird aber auch aktiv gefördert. Es wird inzwischen 

von Zeitschriten berichtet, die ihren Autoren jede Zitie-

rung von Quellen und Texten in anderen Sprachen als 

Englisch herausstreichen.23 Die einlussreichen amerika-

nischen Zitierindices berücksichtigen ausländische Pub-

likationen, und besonders die in anderer Sprache, nur 

höchst lückenhat und in keinem auch nur annähernd 

realistischen Verhältnis zur Menge der ernstzunehmen-

den Publikationen des Auslands.24 In Großbritannien ist 

das Nichtkennen von Fremdsprachen inzwischen oizi-

elle Schulpolitik; Fremdsprachen sind für die Sekundar-

stufe der staatlichen Schulen als Plichtfach abgeschat. 

Es droht eine „Verarmung der Wissenschat durch eine 

monosprachliche Horizontbegrenzung“.25

Für die Wissenschat, weltweit gesehen, führt diese 

sprachpolitische Haltung zu einem Verlust an Welterfas-

sung, und der Verlust wird zunehmend größer, je mehr 

das Englische zum weltweit allein gültigen Erkenntnis- 

und Verkehrsmedium erklärt wird, weil dann auch die-

jenigen, die es als Fremdsprache benutzen (müssen), 

diese Selbstbeschränkung auf das mit Englisch Ermittel-

bare und Sagbare übernehmen werden. Wenn sprachlich 

bedingtes Nichtwissen und Nichtwissenkönnen zum 

wissenschatlichen Ideal erhoben wird, werden allmäh-

lich alle in ihrem Bemühen um fremdsprachlich gestütz-

te Wissenserweiterung nachlassen.

Für die rechtliche Bewertung der Umstellung auf 

Englisch ist nicht allein dieser Verlust ein Negativposten, 

sondern mehr noch die innere Widersprüchlichkeit die-

ser akademischen Sprachpolitik. Mit ihr soll die Interna-

tionalisierung, also die Erweiterung des Horizonts der 

deutschen Hochschulen erreicht werden. Wenn diese In-

ternationalisierung aber vor allem auf die englische 

Sprache setzt, führt sie in eine Sprachwelt, in der das wis-

senschatliche Verbleiben im eigenen Sprachraum, das 

Abschalten des Fragens und Forschens über die eigene 

Sprachgrenze hinaus, zum guten Ton gehört. Eine solche 

Sprachpolitik mag, schon wegen der Größe des engli-
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26  Z.B. BayHShG, Art. 2 II 1, 55 II 1.
27  Nah Art. 56 I 1 und 58 I 1 BayHShG it die Studien- und Prü-

fungsordnung für einen Studiengang (genehmigungsbedürtige) 
„Satzung“ der Hohshule.

28  Mitteltraß u.a. (Fn. 12), S. 42, Empfehlung Nr. 7; in demselben 
Sinn HRK (Fn. 4), S. 33, 36, und HRK (Fn. 7): „Der Fremdpra-
henerwerb it … curricular zu verankern. … Über den allge-
meinen Sprahgebrauh hinaus it auh die fahpeziishe Mehr-
prahigkeit der Studierenden gezielt zu fördern. Nur vertiete, 
fahpeziishe Kenntnisse einer oder mehrerer Fremdprahen 
ermöglihen es den Studierenden, internationale Forshungsbe-
funde zu rezipieren..“

29  Näher dazu für die Rehtswissenshat Flessner (Fn. 19), S. 897 f; 
ders., Juritishe Methode und Europäishes Privatreht, JZ 2002, 
14, 22-24.

30  Ausführlih Kempen, Grundfragen des intitutionellen Hoh-
shulrehts, in: Hartmer/Detmer (Hrsg.) (Fn. 15), 1. Kap., Rn. 
117-142.

31  Kempen (Fn. 30), Rn. 22-28, 117-124.
32  So jüngt auh, nah früherem Zögern, BVerfG 15.7.2015, 2 BvE 

4/12, NVwZ 2015, 1361 mit Anm. Lenz, JuS 2016, 858, Anm. 
Hufen.

schen Sprachraums, für Hochschulen in anderen Sprach-

räumen immer noch eine Erweiterung sein. Sie kann 

aber nicht rechtfertigen, den Einzelnen und der Allge-

meinheit ihren verfassungsrechtlichen Anspruch auf 

den Gebrauch auch der eigenen Landessprache in den 

Hochschulen mit der Behauptung zu verweigern, das 

Englische biete die bessere Wissenschat.

Wenn eine staatliche Hochschule (mit Einwilligung 

des zuständigen Ministeriums) die Umstellung des Stu-

diums auf das Englische beschließt, gelten für beide die 

Grundsätze des allgemeinen Verwaltungsrechts. Nach 

diesem muss das staatliche Ermessen „entsprechend 

dem Zweck der Ermächtigung“ ausgeübt werden (§ 40 

VwVfG). Die Hochschulgesetze fordern auf und ermäch-

tigen zur Internationalisierung um der Erweiterung des 

Horizonts willen.26 Wenn diese Erweiterung nur darin 

bestehen soll, dass die akademische Lehre vom heimi-

schen Sprachraum in einen anderen wechseln soll, der 

zwar größer ist, aber den Blick in weitere Sprachräume 

selbst für überlüssig erklärt, entsteht den deutschen 

Hochschulinstanzen ofensichtlich ein Problem des 

Fehlgebrauchs ihres Ermessens. Dieses besteht auch 

dann, wenn man ihren Beschluss nicht als Verwaltungs-

akt, sondern als (untergesetzliche) Normsetzung an-

sieht.27 Da mit der Verdrängung des Deutschen aus der 

Lehre in Grundrechte eingegrifen wird, kommt der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ins Spiel – die Ent-

sprechung zur Ermessenslehre auf der verfassungsrecht-

lichen Ebene. Auch dort geht es um die Zweckeignung 

der Maßnahme. Die deutsche Hochschulpolitik, die die 

akademische Lehre auf das Englische umstellen will, 

kann der inneren Widersprüchlichkeit ihres Strebens 

rechtlich nicht entkommen.

Die Internationalisierung der deutschen Hochschu-

len kann nach allem nur so aussehen, wie HRK und Wis-

senschatsrat es vorzeichnen: „Generell sollte das Ziel al-

ler Bemühungen im institutionellen Rahmen einer Etab-

lierung von Mehrsprachigkeit in der Wissenschat ein 

Zustand sein, in dem jeder Wissenschatler in der Lage 

ist, dem wissenschatlichen Diskurs (in Schrit und 

Wort) in aus disziplinärer Perspektive zentralen Wissen-

schatssprachen zu folgen (Lese- und Rezeptionsfähig-

keit) und seinerseits von der scientiic community als Au-

tor und als Sprecher einer Wissenschatssprache gelesen 

und verstanden wird.“28 An diese Fähigkeiten müssen 

auch die Studierenden herangeführt werden.29 Es ist ein 

Grundzug der Universität der Mehrsprachigkeit, dass sie 

von ihren Lehrern, Forschern und Studierenden neben 

der Achtung der Landessprache bis zur Grenze ihres 

Könnens die Kenntnis und den Gebrauch einer Anzahl 

von Fremdsprachen verlangt. Gewollte Selbstbeschrän-

kung auf eine einzige Wissenschatssprache gibt es in der 

wahrhat internationalisierten Hochschule nicht.

VI. Hochschulautonomie?

Wenn der Staat den deutschen Hochschulen etwas aufer-

legt oder etwas Wichtiges entzieht, ist schnell von der 

„Hochschulautonomie“ die Rede, die zu achten sei – sie 

ist zunächst ein hochschulpolitisches Argument. Sie 

kann aber auch ein rechtlicher Einwand der Hochschulen 

gegen Regelungen der Gesetzgeber oder Regierungen 

werden – vielfältige Rechtsprechung, auch des BVerfG, 

zeugt davon, auch wenn der Begrif selbst – Hochschul-

autonomie – in Gesetzen und Verfassungen nicht vor-

kommt.30

Die Autonomie der Hochschulen als Schranke für 

staatliches Regeln gründet sich in Deutschland auf Ver-

fassungsbestimmungen und die Hochschulgesetze in 

den Bundesländern, darüber hinaus auf ein gemeindeut-

sches Verständnis von der Selbstverwaltung der eigent-

lich vom Staat getrennten, aber von ihm gegründeten 

und getragenen Körperschaten und Anstalten.31 Sie 

wird aber auch aus der Wissenschatsfreiheit (Art. 5 III 

GG) hergeleitet – in dem Sinne, dass auch die Hochschu-

len und ihre Untergliederungen (Fakultäten, Fachberei-

che) sich auf dieses Grundrecht gegenüber dem Staat be-

rufen können.32

Wenn Hochschulautonomie demnach auch rechtlich 

für akademische Sprachpolitik ins Feld geführt werden 

kann, ist hier zu fragen: Muss der Staat den Hochschulen 

wegen ihres Rechts auf Autonomie erlauben, das Studi-

um auf eine Fremdsprache umzustellen? Sieht man die 

Hochschulautonomie allein im Hochschulrecht der Län-
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33  S. oben, bei Fn. 17.
34  So Jantz, OdW 2017, 44, 47.
35  BGBl. I 185, zuletzt geändert 2007, BGBl. I 506.

36  Darüber und über die Rehtsverbindlihkeit dieses Prozesses 
informativ und klärend Lindner, Rehtsfragen des Studiums, in: 
Hartmer/Detmer (Fn. 15), Rn. 34-38.

der begründet, ist die Antwort einfach. Die Verplich-

tung des deutschen Staates auf seine Sprache in seinen 

Hochschulen folgt aus dem Grundgesetz, der Bundes-

verfassung.33 Gegen sie kann das Bundesland, das die 

Hochschulen in der Sprachpolitik freier stellen will, 

nichts ausrichten.

Die Antwort ist schwieriger zu inden, wenn, wie 

überwiegend angenommen, die Hochschulautonomie 

aus Art. 5 III GG herzuleiten ist. Dann steht das Grund-

recht der Hochschule auf unabhängige Gestaltung der 

Lehre gegen das ebenfalls aus Art. 5 III GG herzuleiten-

de Grundrecht der Hochschullehrer auf Sprachfreiheit 

für ihre Lehrtätigkeit. Hier könnte man versuchen, nach 

der Lehre von der „praktischen Konkordanz“ zwischen 

gegensätzlichen, aber an sich gleichrangigen Grund-

rechtspositionen zu einer ausgleichenden und angemes-

senen Sprachpolitik an den Hochschulen zu kommen.34

Für die Aulösung der hier gegebenen Kollision muss 

aber grundsätzlicher und genauer angesetzt werden. Zu 

berücksichtigen ist, dass der Gedanke der Hochschulau-

tonomie sich nicht gegen die Angehörigen der Hoch-

schule, sondern gegen die Hochschulpolitik des Staates, 

seine Gesetzgeber und Regierungen richtet und dass im 

Falle der akademischen Lehre der Staat eben nicht frei 

hochschulpolitisch entscheidet, sondern selbst durch an-

dere Grundrechte (Berufsfreiheit, Diskriminierungsver-

bot) und staatsrechtlich an die deutsche Sprache in sei-

nen Hochschulen gebunden ist. Wo der Staat verfas-

sungsrechtlich gebunden ist, kann er von vornherein 

keine davon abweichende Politik betreiben. Ein Grund-

recht der Hochschule gegen den Staat auf eine eigene 

Sprachpolitik gegen diese Verfassungslage kann es nicht 

geben, es wäre widersinnig.

Es wäre widersinnig auch deshalb, weil die Hoch-

schulautonomie ja aus der Wissenschatsfreiheit (Art. 5 

III GG) folgen soll. Wissenschat bedeutet ständige Un-

zufriedenheit mit dem gefühlten Nichtwissen, diese 

führt zum methodischen Fragen und Forschen. Für die 

Freiheit zu diesem Fragen und Forschen sich einem 

Sprachraum hinzugeben, in dem tendenziell das Wis-

senwollen an den Grenzen dieses Sprachraums enden 

darf, entspricht nicht dem Begrif der Wissenschat im 

Sinn von Art. 5 III GG, es ist eher seine Umkehrung. Das 

bewusst akzeptierte Nichtwissen zu begünstigen, kann 

nicht der Sinn der Wissenschatsfreiheit der Hochschu-

len sein.

Das HRG bestätigt diese Aufassung. Sein § 4 II soll 

verdeutlichen, was die Mitglieder der Hochschule als 

Teil ihrer nach Art. 5 III 1 GG verbürgten „Freiheit der 

Lehre“ im Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben 

„wahrnehmen können“, nämlich: „ … die Abhaltung von 

Lehrveranstaltungen und deren inhaltliche und metho-

dische Gestaltung“. In Satz 2 wird sodann den zuständi-

gen Hochschulorganen erlaubt, die Organisation des 

Lehrbetriebs sowie die Aufstellung und Einhaltung von 

Prüfungsordnungen zu regeln. Es wird dort aber aus-

drücklich hervorgehoben, dass diese Entscheidungen 

„die Freiheit der Lehre im Sinne von Satz 1 nicht beein-

trächtigen“ dürfen. Mit anderen Worten: Die Freiheit der 

Lehre der Hochschullehrer rangiert, was die Sprache der 

Lehre angeht, vor dem Organisationsrecht der Hoch-

schule; dieses umfasst nicht Inhalt und Methode der 

Lehre und damit auch nicht die Wahl der Unterrichts-

sprache. Ein Recht der Hochschule, ihre Mitglieder auf 

eine Fremdsprache zu verplichten, gibt die Hochschul-

autonomie nicht her, wenn sie Bestandteil der Wissen-

schatsfreiheit nach Art. 5 III GG ist.

VII. Besonderheiten beim Master-Studium?

Aus Hochschulen und Wissenschatsministerien ist gele-

gentlich zu vernehmen, dass die Sprachpolitik für post-

graduale Studiengänge, besonders für das Master-Studi-

um, freier gestellt sei. Dafür gibt es aber in den maßge-

benden Rechtstexten keine Anhaltspunkte.

Nach dem HRG von 197635 bereiten die Hochschulen 

durch die ihnen aufgetragene „Plege der Wissenschaf-

ten und der Künste … auf beruliche Tätigkeiten vor, die 

die Anwendung wissenschatlicher Erkenntnisse und 

wissenschatlicher Metoden oder die Fähigkeit zu künst-

lerischer Gestaltung erfordern“ (§ 1 I). Lehre und Studi-

um sollen die Studierenden „auf ein beruliches Tätig-

keitsfeld vorbereiten …“ (§ 7), und die Studiengänge sol-

len „in der Regel zu einem berufsqualiizierenden Ab-

schluss“ führen (§ 10 I 1). „Postgraduale“ Studien können 

sodann „zur Vermittlung weiterer wissenschatlicher 

oder berulicher Qualiikationen oder zur Vertiefung ei-

nes Studiums“ angeboten werden (§ 12 Satz 1). Das ge-

samte Studium, auch das postgraduale, ist deshalb bun-

desrechtlich auf Wissenschatlichkeit und Berufsqualii-

zierung ausgerichtet.

An dieser Ausrichtung des gesamten Studiums haben 

die Bundesländer nichts ändern wollen, als sie 1999 in 

der KMK den Eintritt in den „Bologna-Prozess“ be-

schlossen.36 Dadurch wurde zwar ein System gestuter 

Studienabschlüsse (Bachelor, dann Master) eingeführt, 
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37  Heute in der Fassung vom 4.2.2010, abrubar unter www.kmk.org 
(zuletzt abgerufen am 14.8.2017).

38  BayGVBl. 2006, 245, zuletzt geändert durh Gesetz vom 
12.7.2017, GVBl. 362.

39  S. HRK 2011 und HRK 2017, oben Fn. 4 und 7.
40  Ausführlih dazu Lindner (Fn. 36), Rn. 78, 79, 82-86.

für beide Studienstufen aber der wissenschatliche und 

berufsqualiizierende Charakter beibehalten. Der KMK-

Beschluss vom 10.10.2003 über „Ländergemeinsame 

Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- 

und Masterstudiengängen“37 spricht dem Bachelor-Stu-

diengang zu, „wissenschatliche Grundlagen, Methoden-

kompetenz und berufsfeldbezogene Qualiikationen 

entsprechend dem Proil der Hochschule und des Studi-

engangs“ zu vermitteln ((Punkt A.3.1); die Master-Studi-

engänge sollen dann „der fachlichen und wissenschatli-

chen Spezialisierung“ dienen (Punkt A.3.2). In diesem 

„System … stellt der Bachelorabschluss als erster berufs-

qualiizierender Abschluss den Regelabschluss dar und 

führt damit für die Mehrzahl der Studierenden zu einer 

ersten Berufseinmündung“ (Punkt A.2). Der Master ist 

nur „weiterer berufsqualiizierender Abschluss“, die 

„Durchlässigkeit im Hochschulsystem (muss) auch nach 

Einführung des neuen Graduierungssystems erhalten 

bleiben“ (Punkt A. 2 letzter Satz).

Der Unterschied dieses Systems zu dem vom HRG 

vorgefundenen und geregelten System besteht nicht in 

einer Änderung seiner Wissenschatlichkeit und Berufs-

orientierung auf den verschiedenen Stufen, sondern da-

rin, dass schon mit Abschluss der ersten Stufe, dem Ba-

chelor, in der Regel nach 6 Semestern der „erste berufs-

qualiizierende Abschluss“ soll erreicht werden können.

Die Hochschulgesetze der Bundesländer folgen die-

sen Vorgaben. Eine freiere Stellung für die Sprachpolitik 

in den Master-Studiengängen lässt sich ihnen nicht ent-

nehmen. Als Beispiel diene hier das bayerische Hoch-

schulgesetz.38 Nach seinem Art. 2 bereiten die Hoch-

schulen „auf eine beruliche Tätigkeit vor“. Nach Absatz 

5 der Vorschrit sollen sie zudem den Erwerb von Zu-

satzqualiikationen ermöglichen, „die den Übergang in 

das Berufsleben erleichtern“. Nach Art. 55 I sollen Lehre 

und Studium die Studierenden „auf ein beruliches Tä-

tigkeitsfeld vorbereiten“, und zwar so, dass sie „zu wis-

senschatlicher Arbeit befähigt werden“. Ein Unterschied 

zwischen dem Bachelor- und dem Master-Studium wird 

da nicht gemacht. Ebenso nicht in Art. 56 I, wo nur ver-

langt wird, dass „ein Studiengang“ (also jeder!) „in der 

Regel zu einem berufsqualiizierenden Abschluss“ füh-

ren soll. In Absatz 3 dieser Bestimmung wird dann für 

die „grundständigen“ Studiengänge verlangt, dass sie zu 

einem „ersten berufsqualiizierenden Hochschulab-

schluss“ führen sollen. Aber auch den dann genannten 

„postgradualen Studiengängen“, also auch dem Master-

Studium, wird das Ziel der Vermittlung „weiterer … be-

rulicher Qualiikationen“ und der „berulichen Weiter-

bildung“ gesetzt.

An keiner Stelle des Gesetzes wird gesagt, dass na-

mentlich in ihrer Eignung für das Berufsleben ein grund-

sätzlicher Unterschied zwischen den grundständigen 

und den postgradualen Studiengängen bestehen solle. 

Der einzige Unterschied ist, dass die grundständigen auf 

einen „ersten Abschluss“ hinführen müssen, während 

die postgradualen eine beruliche Zusatzqualiizierung 

vermitteln, also auf einen zweiten und weiteren „Ab-

schluss“ hinführen, aber auch ohne Abschluss enden 

können. Jedenfalls dann, wenn in der Berufswelt ein 

weiterer solcher Abschluss verlangt wird oder jedenfalls 

Vorteile bietet und deswegen von der Hochschule ange-

boten wird (ohne dieses Ziel dürte sie ihn ja nicht anbie-

ten), gelten für ihn dieselben grundsätzlichen Anforde-

rungen wie für die grundständigen. Die Lehre in der 

Hochschule ist, ob “gestut“ oder nicht, grundsätzlich 

dieselbe und ist rechtlich als Einheit zu behandeln. Eine 

Unterscheidung zur Sprachpolitik für das grundständige 

und das postgraduale Studium wird auch in den Emp-

fehlungen der HRK nicht gemacht.39

Das BayHSchG erlaubt allerdings, für das Master-

Studium „weitere Zugangsvoraussetzungen“ (über die 

allgemeine Hochschulreife hinaus) festzulegen, „insbe-

sondere den Nachweis einer studiengangsspeziischen 

Eignung“ (Art Abs. 5 Satz 2). Dazu können vielleicht 

auch nachzuweisende Sprachkenntnisse gehören. Diese 

Sprachkenntnisse müssen aber aus der fachlichen Eigen-

art des Studiengangs erforderlich sein (besonders etwa 

in Studiengängen über fremdsprachliche Kulturen).40 

Die Hochschule kann nicht – umgekehrt – fremdsprach-

liche Eignungsnachweise verlangen, um erst damit die 

Einrichtung eines fremdsprachlichen Studiengangs zu 

begründen. Den logischen Vorrang hat die Entschei-

dung über die Einrichtung des Studiengangs, erst dann 

können – auch sprachliche – Zugangsvoraussetzungen 

fachgerecht festgelegt werden. Es kann nicht angenom-

men werden, ein Landesgesetzgeber habe den Hoch-

schulen auf einem gewundenen Weg, gleichsam durch 

die Hintertür, sprachpolitisch freie Hand geben wollen.

Den Hochschulgesetzen lässt sich nach allem nicht 

entnehmen, dass die Hochschulen sprachpolitisch für 

das Master-Studium eine freiere Stellung hätten. Anders 

kann es auch nicht sein, denn die Verplichtung der 

Hochschulen auf die deutsche Sprache beruht auf Bun-
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41  Urteil (Sentenza) Nr. 42 vom 21.2.2017, deutshe Übersetzung 
und Kommentare unter www.adawis.de unter „Aktuelles“.

42  Loi no. 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement 
supérieur et à la reherhe, Art. 2, aufrubar bei www.
legifrance.gouv.fr unter „Les codes en vigeur>Code de 
l’éducation>enseignement supérieur“.

43  Mitteltraß u.a. (Fn. 12).
44  AaO., S. 42 f.

desverfassungsrecht. Das Grundgesetz kennt den Unter-

schied zwischen grundständigem und postgradualem 

Studium nicht. Nach ihm ist auch der Zugang zum Mas-

ter-Studium eine Stufe der Berufswahl, die nicht mit 

dem Erfordernis der Kenntnis einer Fremdsprache er-

höht werden (Art. 12) und nicht wegen einer Unkenntnis 

dieser Fremdsprache zur Diskriminierung genutzt wer-

den darf (Art. 3 III GG); und nach ihm ist auch das Mas-

ter-Studium (und gerade dieses!) wissenschatliche Leh-

re, deren Freiheit nicht eingeschränkt werden darf 

(Art. 5 III), und gerade der Ort, an dem die Verdrängung 

der deutschen Sprache den Qualitätsverlust des deut-

schen Hochschulsystems und das Versagen des deut-

schen Staates in seiner Verantwortung für die deutsche 

Landessprache am deutlichsten markieren würde. Kurz-

um: Die Stufung des Studiums durch die Hochschulge-

setze der Länder ändert nichts daran, dass das gesamte 

Studium, auch das postgraduale, den bundesverfas-

sungsrechtlichen Anforderungen an Zugänglichkeit, 

Freiheit und Qualität genügen muss. Vor dem Grundge-

setz sind alle Studiengänge gleich.

VIII. Europäischer und globaler Hochschulraum

Nach deutschem Verfassungsrecht darf die deutsche 

Sprache aus der akademischen Lehre in Deutschland 

nicht verdrängt werden. Isoliert Deutschland sich damit 

im „Europäischen Hochschulraum“, dem die KMK mit 

ihrem Bologna-Eintritt angehören, oder gar in dem glo-

balen Hochschulraum, dem die HRK mit ihren Empfeh-

lungen dienen möchte?

In Italien hat kürzlich der Verfassungsgerichtshof die 

Wahrung der italienischen Sprache als vorrangiges Me-

dium an den staatlichen Universitäten eingefordert.41 In 

Frankreich hat die jüngste Revision des Bildungsgesetzes 

dafür gesorgt, dass die akademische Lehre auf Franzö-

sisch verplichtet bleibt; Englisch ist an den Hochschulen 

nur erlaubt, wenn es fachspeziisch oder durch didakti-

sche Erfordernisse begründet ist.42 Dies darzustellen 

und außerdem die sprachlichen Verplichtungen der 

Hochschulen aus europäischem Unionsrecht und aus 

Völkerrecht zu erörtern, erfordert eine eigene Untersu-

chung. Jedenfalls sollten schon das italienische und das 

französische Beispiel genügen, um Furcht vor deutscher 

Isolierung durch seine Verfassung in Europa nicht auf-

kommen zu lassen.

Vor dem Vorwurf der Selbstisolierung können die 

Hochschulen sich am besten mit einem klaren Konzept 

der Mehrsprachigkeit der Wissenschat schützen, wie es 

von der Arbeitsgruppe der Wissenschatsräte begründet 

worden ist.43 Die Autoren schreiben am Schluss: „Spra-

che in der Wissenschat bzw. Sprache der Wissenschat 

(ist) nicht nur ein Kommunikationsmedium, sondern 

auch ein konstitutives Element der Wissenschat selbst. 

Wenn die Wissenschat das nicht sieht, kennt sie sich 

selbst nicht. Und wenn die Wissenschatspolitik an einer 

derartigen Problemlage vorbeisieht, gerät sie in Gegen-

satz zu einer Bildungspolitik, die beansprucht, in der 

Wissenschat das kulturelle Wesen einer modernen Ge-

sellschat zu erkennen“.44 Aus rechtlicher Sicht ist hinzu-

zufügen: Wenn Wissenschatspolitik und Hochschulen 

in Deutschland dabei auch an der Landessprache vorbei-

sehen, müssen sie am Grundgesetz scheitern.

Axel Flesssner ist Professor i. R. der  

Humboldt-Universität, Berlin.



Akkreditierung – sinnvolle Qualitätssicherung oder 

bürokratischer Irrsinn ?

Zur Erörterung dieser nur zu berechtigten Frage lu-

den die Veranstalter zum diesjährigen Hochschulrechts-

tag ein. Die Akkreditierungsentscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts, die dem bestehenden Akkreditie-

rungssystem den Boden entzogen hat,2 nicht aber der 

Akkreditierung als Qualitätssicherungsinstrument über-

haupt, und der zur Ratiizierung anstehende Akkreditie-

rungs-Staatsvertrag geben der seit langem erörterten 

Frage nach den verfassungsrechtlichen Rahmenbedin-

gungen der Akkreditierung neue Aktualität.

Der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen liegt 

auf der Prüfung der Anforderungen, die sich aus der 

Wissenschatsfreiheit in Abwägung mit der Berufsfrei-

heit in Gestalt der Ausbildungsfreiheit ergeben. In Bezug 

auf den Staatsvertrag stellen sich aber auch staatsorgani-

sationsrechtliche Fragen. Einleitend soll in Erinnerung 

gerufen werden, wie es überhaupt zur Akkreditierung als 

externem Qualitätssicherungsmittel kam.

I. Rückblick: Wie es zur Akkreditierung kam und wie 

sie bisher geregelt wurde

Die Akkreditierung als Qualitätssicherungsinstru-

ment ist auf das Engste mit dem Bologna-Prozess ver-

bunden. Der Bologna-Prozess nahm 1998 mit der Sor-

bonne-Erklärung der Bildungsminister von Deutsch-

land, Frankreich, Großbritannien und Italien seinen 

Anfang. Er hatte bekanntlich die Einführung der 

Bachelor-Master-Studienstruktur zur Folge. Diese 

Vereinheitlichung soll wiederum die Vergleichbarkeit 

der Abschlüsse und die Mobilität im europäischen 

Hochschulraum befördern.

Im Berlin-Communiqué von 20033 einigten sich die 

Bildungsminister von inzwischen 40 Staaten auf die Ak-

kreditierung von Studiengängen und Institutionen als 

geeignetes Qualitätssicherungsmittel, wobei sie betonten 

und bis heute in allen Verlautbarungen immer wieder 

betont wird, dass die Hauptverantwortung für die Quali-

tätssicherung bei den Hochschulen liegt. 2005 stimmten 

die Bildungsminister im Bergen Communiqué4 Stan-

dards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Euro-

päischen Hochschulraum zu, die das European Network 

for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)5 –  

es handelt sich um die internationale Interessenvertre-

tung von Qualitätssicherungsagenturen – im Zusam-

menwirken mit Vertretern von Hochschulen und Stu-

dierendenschat erarbeitet hatte.

Die Bildungsminister vereinbarten, das vorgeschla-

gene Modell der Begutachtung durch Qualitätssiche-

rungsagenturen auf nationaler Ebene einzuführen. Die 

letzte Fassung dieser Leitlinien ist aus dem Jahr 2015.6 

Keine dieser Verlautbarungen ist rechtlich verbindlich. 

Es handelt sich allenfalls um Selbstverplichtungen der 

Staaten.7

Ute Mager

Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Ak-

kreditierung von Studiengängen – Zugleich eine kri-

tische Auseinandersetzung mit der Akkreditierungs-

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und 

eine verfassungsrechtliche Bewertung des Akkreditie-

rungs-Staatsvertrags1

1  Es handelt sih um die erweiterte Fassung des Vortrags „Verfas-
sungsrehtlihe Rahmenbedingungen der Akkreditierung von 
Studiengängen“, den die Verfasserin am 17. Mai 2017 auf dem 
Hohshulrehttag in Köln gehalten hat.

2  Siehe zu den Folgen Herrmann, Ja, aber … – Klartellungen aus 
Karlsruhe zur Akkreditierung von Studiengängen, WissR 2016, 
3 (22 f.); zur Entsheidung siehe auh Geis, Das Bundesverfas-
sungsgeriht zur Akkreditierung, OdW 2016, 193 f.

3  Communiqué of the Conference of Miniters reponsible for 
Higher Education, Realizing the European Higher Education, 
vom 19. September 2003, abrubar unter http://www.enqa.eu/wp-
content/uploads/2013/03/BerlinCommunique1.pdf (abgerufen 
am 10.8.2017).

4  Kommuniqué der Konferenz der für die Hohshulen zutändi-
gen europäishen Miniterinnen und Miniter, Der europäishe 

Hohshulraum – die Ziele verwirklihen, 19.-20. Mai 2005, 
abrubar unter https://www.hrk.de/ileadmin/redaktion/hrk/02-
Dokumente/02-03-Studium/02-03-01-Studium-Studienreform/
Bologna_Dokumente/Bergen_kommunique_2005.pdf (abgerufen 
am 10.8.2017).

5  Hohshulrektorenkonferenz, Standards und Leitlinien für die 
Qualitätssiherung im Europäishen Hohshulraum (ESG), 
Beiträge zur Hohshulpolitik 3/2015, abrubar unter https://
www.hrk.de/uploads/media/ESG_German_and_English_2015.
pdf (abgerufen am 10.8.2017).

6  https://www.hrk.de/uploads/media/ESG_German_and_Eng-
lish_2015.pdf.

7  Siehe nur Lege, Die Akkreditierung von Studiengängen, JZ 2005, 
698 (699); Mann/Immer, Rehtprobleme der Akkreditierung von 
Studiengängen, RdJB 2007, 334 (338).
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8  Siehe nur Wilhelm, Verfassungs- und verwaltungsrehtlihe 
Fragen der Akkreditierung von Studiengängen, 2009, 53 f.

9  Siehe zur Entwiklung Mager, It die Akkreditierung von Stu-
diengängen an Hohshulen des Landes Baden-Württemberg 
verfassungsgemäß?, VBlBW 2009, 9 (9 f.); Wilhelm (Fn. 8), S. 54 
f.; ausführlih Immer, Rehtprobleme der Akkreditierung von 
Studiengängen, 2013, 65 f.

10  Ein Überblik über die geltenden Regelungen it zu inden in 
dem Gutahten im Autrag des Aktionsrats Bildung der Verei-
nigung der Bayerishen Wirtshat e.V., Qualitätssiherung an 
Hohshulen: von der Akkreditierung zur Auditierung, 2013, Ta-
belle 2, S. 71 f., abzurufen unter http://www.aktionsrat-bildung.
de/ileadmin/Dokumente/Gutahten_Qualitaetssiherung_an_
Hohshulen.pdf. (abgerufen am 10.8.2017).

11  Siehe Lege, JZ 2005, 698 f.; Pautsh, Rehtsfragen der Akkreditie-
rung, WissR 2005, 200 f.; Heitsh, Verfassungs- und verwaltungs-

rehtlihe Fragen der Akkreditierung von Studiengängen, DÖV 
2007, 770 f.; Mann/Immer, RdJB 2007, 332 f.; Mager, VBlBW 
2009, 9 f.; Brinktrine, Akkreditierungsverfahren und –modelle 
nah Maßgabe des Hohshulrehts der Länder, WissR 2009, 164 
f.; siehe im Übrigen tatt vieler die Dissertationen von Wilhelm 
(Fn. 8); Siever, Qualitätssiherung durh Programm- und Sytem-
akkreditierung im deutshen Hohshulsytem, 2011; Immer (Fn. 
9) jeweils mit weiteren Nahweisen; a.A. Stüber, Akkreditierung 
von Studiengängen, 2009, 115 f., 137. Der Wissenshatsrat äu-
ßerte sih 2012 zur Akkreditierung, verlor in seinem umfangrei-
hen Papier aber kein Wort zur Frage der Verfassungsmäßigkeit, 
obwohl das Verfahren beim Bundesverfassungsgeriht bereits seit 
2 Jahren anhängig war. Der Wissenshatsrat zeigt sih in diesem 
Papier auh sont in bemerkenswerter Weise unkritish.

12  BVerfGE 141, 143 f. vom 17.2.2016 – Akkreditierung Vorlage VG 
Arnsberg.

Bereits vor der Umstellung der Studiengänge auf die 

Bachelor-Master-Struktur bestand in Deutschland das 

Bedürfnis, die Vergleichbarkeit der Abschlüsse und den 

Studienortwechsel zwischen den Bundesländern sicher-

zustellen. Auf der Grundlage des damaligen § 9 HRG 

vereinbarten die Kultusministerkonferenz und die 

Hochschulrektorenkonferenz deshalb Rahmenordnun-

gen für Studiengänge. Diese Rahmenordnungen wurden 

in Fachkommissionen der HRK unter Anhörung der be-

trofenen Fakultäten vorbereitet. Mit der Umstellung auf 

die Bachelor-Master-Struktur erschien dieses System der 

Herstellung vergleichbarer Abschlüsse zu national, zu 

wenig wettbewerbsorientiert und zu schwerfällig.8

Bereits 1999 – also deutlich vor dem Berlin- und dem 

Bergen-Communiqué zur Akkreditierung – wurde § 9 

HRG geändert, nannte jedoch anstelle der zuvor aus-

drücklich geregelten Rahmenordnungen nicht das Inst-

rumente der Akkreditierung, sondern stellte nur die ge-

meinsame Verantwortung von Bund und Ländern für 

grundsätzliche Fragen des Studienangebots sowie die ge-

meinsame Verantwortung der Länder für die Vergleich-

barkeit der Studienabschlüsse und die Möglichkeit des 

Hochschulwechsels fest und verlangte insoweit die Be-

teiligung der Hochschulen sowie der Berufspraxis. Die 

Beteiligung der Berufspraxis war im Übrigen nichts 

Neues, sondern galt auch schon für die Rahmenordnun-

gen. Ohne jede gesetzliche Regelung allein auf der 

Grundlage von KMK-Beschlüssen wurde 1999 der Ak-

kreditierungsrat eingerichtet und mit der Erprobung der 

Akkreditierung begonnen.9

Ab 2005 – also mit dem Bergen-Communiqué – er-

hielten dann die ersten Landeshochschulgesetze Rege-

lungen über Studiengangsakkreditierungen, die sich re-

gelmäßig in der Feststellung erschöpten, dass Bachelor- 

und Masterstudiengänge durch anerkannte Einrichtun-

gen zu akkreditieren seien.10 Zeitgleich wurde der 

Akkreditierungsrat durch nordrhein-westfälisches Lan-

desgesetz zu einer nordrhein-westfälischen Landesstif-

tung gemacht, auf die die Kultusminister durch Verwal-

tungsvereinbarung die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

nach § 9 HRG übertrugen. Im Rahmen der KMK-Struk-

turvorgaben für Bachelor und Master beschloss der Ak-

kreditierungsrat die Prükriterien im Akkreditierungs-

verfahren. Zudem erteilte der Akkreditierungsrat den 

Akkreditierungsagenturen die Anerkennung. Diese 

führten auf vertraglicher Grundlage die Akkreditierun-

gen durch. Von ihrer Entscheidung hing regelmäßig die 

ministerielle Genehmigung des Studiengangs oder di-

rekt die Zulässigkeit des Studiengangs ab.

An den Universitäten stieß das neue Qualitätssiche-

rungsinstrument wegen des bürokratischen Aufwands 

und der erheblichen Kosten auf Ablehnung. Von Seiten 

der Rechtswissenschat wurde von Anfang an – also be-

reits 2005 – die Verfassungswidrigkeit des Regelungs-

werkes bemängelt,11 die angesichts der völlig unzurei-

chenden gesetzlichen Grundlagen ofensichtlich war. 

Dies bestätigte das Bundesverfassungsgericht dann end-

lich mit seiner Entscheidung vom 17. Februar 2016,12 fast 

sechs Jahre nach der Vorlage durch das VG Arnsberg.

II. Verfassungsrechtlicher Maßstab

Das Bundesverfassungsgericht befand, dass die Akkredi-

tierung einen schwerwiegenden Eingrif in die Wissen-

schatsfreiheit der Universitäten, Fakultäten und Hoch-

schullehrer darstellt und völlig unzureichend geregelt ist.

1. Schutzbereich der Wissenschatsfreiheit und Eingrif

In Leitsatz 1b der Entscheidung heißt es:

„Der Zwang zur Akkreditierung der Studiengänge be-

schränkt die Freiheit der Hochschule, über Inhalt, Ablauf 

und methodischen Ansatz des Studiengangs und der 

Lehrveranstaltungen zu bestimmen.“
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13  BVerfGE 141, 143 Rn. 52.
14  BVerfGE 141, 143 Rn. 49.
15  BVerfGE 141, 143 Rn. 54.
16  BVerfGE 141, 143 Rn. 52.
17  BVerfGE 141, 143 Rn. 58.
18  BVerfGE 141, 143 Rn. 58.

19  BVerfGE 141, 143 Rn. 58 am Ende.
20  In der zitierten Entsheidung BVerfGE 96, 205 (214) ging es 

um die Nihtübernahme eines Hohshullehrers im Zuge der 
Überleitung der Wissenshatseinrihtungen der DDR wegen 
fehlender fahliher Qualiikation.

Im Text der Entscheidung wird ergänzt:

„Der Akkreditierungsvorbehalt ist auch ein Eingrif in die 

Rechte der Lehrenden und der Fakultäten oder 

Fachbereiche.“13

In der Tat schützt die Wissenschatsfreiheit in Gestalt 

der Lehrfreiheit die Aubereitung und Darbietung wis-

senschatlicher Erkenntnisse einschließlich der Wahl der 

Vermittlungsmethoden und Vermittlungsmedien. Dies 

bezieht sich für den einzelnen Wissenschatler zunächst 

auf die einzelne Lehrveranstaltung. Da ein einzelner 

Wissenschatler keinen Studiengang durchführen kann, 

liegt die fachlich-inhaltliche Verantwortung für die Ge-

staltung von Studiengängen bei den fachlichen Unter-

gliederungen, das heißt bei den Fakultäten, die insoweit 

ebenfalls Trägerinnen der Lehrfreiheit sind. Sie unterlie-

gen dabei der internen Kontrolle und Mitwirkung zent-

raler Universitätsorgane, regelmäßig zumindest des Se-

nats als satzungsgebendes Organ für Studien- und Prü-

fungsordnungen, womit auch die Universitäten betrof-

fen sind.

Auch wenn die Wissenschatsfreiheit kein bestimm-

tes Lehrangebot und keinen bestimmten Studiengang 

schützt – so das Bundesverfassungsgericht14 – so erfasst 

der Schutzbereich der Lehrfreiheit doch die an den Ei-

gengesetzlichkeiten des Faches ausgerichtete Gestaltung 

von Studiengängen. Geschützt sind von der Lehrfreiheit 

also nicht Bestände oder Ergebnisse aber Gestaltung und 

Konzeption von Studiengängen. Die Qualität des Studi-

enangebots liegt primär in der Verantwortung der Hoch-

schulen, wie die European Standards and Guidelines 

(zuletzt von 2015) zu Recht hervorheben.

Die Akkreditierung als externes Qualitätssiche-

rungsinstrument in Gestalt einer präventiven Voll-

kontrolle – so die Formulierung des Bundesverfas-

sungsgerichts –,15 die praktisch alle Bachelor- und 

Masterstudiengänge erfasst und Einwirkung auf deren 

inhaltliche und organisatorische Gestaltung ermög-

licht, stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Stu-

diengangsgestaltung und damit in die Lehrfreiheit der 

Fakultäten und Hochschulen dar.

Gegenüber den einzelnen Wissenschatlern liegt der 

Eingrif in der Plicht zur Mitwirkung an der Akkreditie-

rung und der damit verbundenen Notwendigkeit, Inhal-

te und Methoden der Lehre zu rechtfertigen.16

2. Anforderungen an die Eingrifsrechtfertigung

Die Wissenschatsfreiheit ist vorbehaltlos, aber nicht 

schrankenlos gewährleistet. Sie kann durch andere 

Rechtsgüter von Verfassungsrang eingeschränkt werden.

a) Schutz anderer Rechtsgüter von Verfassungsrang als 

legitimer Eingrifsgrund

Das Bundesverfassungsgericht stellt fest, dass die Quali-

tätssicherung in der Hochschullehre ein solches Ziel von 

Verfassungsrang sei.17 Dies ist ungenau. Erst aus dem 

Zusammenhang lässt sich schließen, dass die Gewähr-

leistung einer qualiizierenden Ausbildung als Bestand-

teil der Berufsfreiheit das legitime Ziel und damit die 

Ausbildungsfreiheit die verfassungsimmanente Schranke 

darstellt. Weiter heißt es: „Das Grundrecht der Wissen-

schatsfreiheit steht insofern Vorgaben, die ordnungsgemä-

ßen Lehrbetrieb mit einem transparenten Prüfungssystem 

Rechnung tragen, nicht entgegen.“18 Auch diese Formulie-

rung ist missverständlich. Sie legt nahe, dass die Wissen-

schatsfreiheit gegenüber dieser Anforderung von vornher-

ein kein Widerlager bildet mit der Folge, dass dann auch 

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit keine Anwendung 

indet. In der Struktur der üblichen Grundrechtsdogmatik 

wäre es richtiger zu formulieren, dass die Schutzgehalte der 

Ausbildungsfreiheit Einschränkungen der Wissenschats-

freiheit rechtfertigen können.

Noch unklarer hinsichtlich seiner grundrechtsdog-

matischen Bedeutung ist die Aussage des Bundesverfas-

sungsgerichts, dass „die Qualitätssicherung der Freiheit 

von Forschung und Lehre zugute“ komme.19 Soll hier die 

Wissenschatsfreiheit zur Rechtfertigung von Eingrifen 

in die Wissenschatsfreiheit herangezogen werden? So 

etwas ist durchaus denkbar. So inden die Verfahren der 

wissenschatlichen Bewertung im Rahmen von Promoti-

onen oder Habilitationen oder die Kontrolle wissen-

schatlicher Redlichkeit ihre Rechtfertigung in der Si-

cherung der Wissenschatsfreiheit. Diese Verfahren sind 

jedoch frei von externen Einlüssen und nichtwissen-

schatlichen Zwecken. In Bezug auf die von Externen 

durchgeführte Akkreditierung ist das Ziel in erster Linie 

ein wissenschatsfremdes, nämlich der Schutz der Aus-

bildungsfreiheit der Studierenden. Die Akkreditierung 

mag im besten Fall der Qualität von Forschung und Leh-

re zugutekommen, keinesfalls aber der Freiheit von For-

schung und Lehre.20
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Es bleibt festzuhalten, dass in erster Linie die Berufs-

freiheit in Gestalt der Ausbildungsfreiheit die Grundlage 

für die Rechtfertigung von Eingrife in die Wissen-

schatsfreiheit bildet. In unserem von staatlichen Ein-

richtungen geprägten Hochschulsystem hat der Staat da-

für Sorge zu tragen, dass hinreichend Studienplätze zur 

Verfügung stehen. Diese Garantenstellung umfasst nicht 

nur die Quantität des Angebots, sondern auch die Qua-

lität. Nicht nur Bildung, sondern auch eine berufsbefähi-

gende Ausbildung zu vermitteln, ist nach heutigem Ver-

ständnis Aufgabe der Hochschulen. Aus dem Schutzge-

halt des Art. 12 Abs. 1 GG folgt daher das Recht und die 

Plicht des Staates, sicherzustellen, dass Abschlüsse zur 

Berufsausübung befähigen. Dies bedeutet jedoch nicht, 

dass im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung die Wis-

senschatsfreiheit keinen Maßstab bildet. Der Idee nach 

wird die Aufgabe gerade durch die Gewährung von Wis-

senschatsfreiheit am besten erfüllt. Der Schutz der Aus-

bildungsfreiheit erlaubt aber Kontrollen, ob Idee und 

Wirklichkeit sich entsprechen. Entscheidend ist, dass die 

Verfassungsmäßigkeit solcher Qualitätssicherungsmaß-

nahmen nach den ganz gewöhnlichen Grundsätzen der 

Rechtfertigung von Grundrechtseingrifen zu prüfen ist.

Neben der Ausbildungsfreiheit ist auch die Sicherung 

der Chancengleichheit gemäß Art. 3 GG in allen seinen 

Facetten ein legitimes Ziel zur Rechtfertigung von Ein-

grifen in die Wissenschatsfreiheit.

Dagegen stellt weder die Europäisierung noch die In-

ternationalisierung des Hochschulraums für sich ge-

nommen einen Zweck von Verfassungsrang dar,21 wie 

auch das Bundesverfassungsgericht in seiner Akkreditie-

rungsentscheidung bestätigt.22 Der Bologna-Prozess 

steht außerhalb der durch Art. 23 GG legitimierten Euro-

päischen Integration, zum einen weil er nicht auf die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union begrenzt ist, 

zum anderen weil die Europäische Union im Bildungs-

bereich auf die Förderung und Ergänzung von Aktivitä-

ten der Mitgliedstaaten beschränkt ist (Art. 165 Abs. 1 

AEU, zuvor Art. 149 Abs. 1 EG). Völkerrechtlich stellen 

die im Bologna-Prozess durch die Minister verkündeten 

Dokumente unverbindliche Absichtserklärungen dar.23 

Sie können daher nicht auf der Grundlage der Völker-

rechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes zu verfassungs-

immanenten Schranken hochstilisiert werden.

b) Gesetzesvorbehalt: vom Gesetzgeber zu regelnde 

Inhalte

Ausbildungsfreiheit und Chancengleichheit bilden also 

verfassungsimmanente Schranken der Wissenschats-

freiheit. Auch verfassungsimmanente Schranken bedür-

fen der Konkretisierung durch den Gesetzgeber, der alles 

Wesentliche in Bezug auf Grundrechtseingrife selbst 

regeln muss. Insoweit war die bisherige Rechtslage in 

geradezu atemberaubender Weise ungenügend. Die 

Gesetze sahen nicht einmal das Ziel der Akkreditierung 

vor, ebenso wenig bestimmten sie die Akkreditierungs-

instanzen oder auch nur rudimentäre Verfahrensanfor-

derungen. Unklar war nicht zuletzt die Rechtsnatur der 

Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen.

Zur Beantwortung der Frage nach den verfassungs-

rechtlichen Rahmenbedingungen der Akkreditierung 

von Studiengängen ist daher als erstes zu klären, welche 

Gesichtspunkte so wesentlich sind, dass der Gesetzgeber 

sie selbst regeln muss:

Das Bundesverfassungsgericht stellt dazu fest: „Zwar 

kann der Gesetzgeber Details im Respekt vor der Wis-

senschatsfreiheit nicht selbst vorgeben. Doch lassen sich 

die Ziele der Akkreditierung und die Anforderungen an 

das Verfahren abstecken, die wissenschatsadäquate Zu-

sammensetzung der Akteure regeln und Verfahren zur 

Aufstellung und Revision der Bewertungskriterien 

vorgeben.“24

Aus der Entscheidung lässt sich des Weiteren entneh-

men, dass in Bezug auf das Verfahren zudem die folgen-

den Punkte gesetzlicher Regelung bedürfen:

- die Rechtsstellung der Agenturen 

- die Rechtsform bzw. Rechtsnatur der Akkreditierung 

- die Rechtswirkungen der Entscheidungen der Agentu-

ren und des Akkreditierungsrates 

- die Folgen fehlender Umsetzung von Aulagen 

- die Reakkreditierungsfristen sowie 

- der Rechtsschutz gegen Entscheidungen der Agenturen 

oder des Akkreditierungsrates.

Zutrefend weist das Bundesverfassungsgericht dar-

auf hin, dass der Gesetzgeber „Details“ im Respekt vor 

der Wissenschatsfreiheit nicht selbst vorgeben kann. 
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Gemeint sind damit in erster Linie Regelungen über die 

Bewertungskriterien. Anstelle der Inhalte kann und hat 

der Gesetzgeber die Verfahren zu regeln, die wissen-

schatsadäquat sein müssen. Wissenschatsadäquat be-

deutet, dass Sachverstand bei allen fachlichen Fragen 

den Ausschlag geben muss, Wissenschatler insoweit 

also die Mehrheit haben müssen.

c) Verhältnismäßigkeit

Während durch die Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts geklärt ist, was der Gesetzgeber zu regeln 

hat, sind die Aussagen zum „Wie“ notwendigerweise 

weitgehend ofen geblieben. Nach dem anzulegenden 

Verhältnismäßigkeitsmaßstab muss das Instrument der 

Akkreditierung zur Schutz der berufsbefähigenden und 

grundsätzlich bundesweit gleichwertigen Ausbildung 

sowie zur Beförderung der Chancengleichheit geeignet, 

erforderlich und angemessen sein.

aa) Kritik an der Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts

Immerhin inden sich zu den Fragen des „Wie“ in der 

Akkreditierungsentscheidung zwei Feststellungen, die 

aber letztlich unbegründet bleiben und damit über 

Behauptungen nicht hinausgehen.

Zum einen stellt das Gericht fest, dass es dem Gesetz-

geber freistehe, eine externe Qualitätssicherung vorzu-

geben. „Aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG lässt sich nicht ablei-

ten, dass einer Hochschule, einer Fakultät oder einem 

Fachbereich ein verfassungsrechtliches autonomes Recht 

zukommt, ausschließlich selbst über Umfang und Inhalt 

des Lehrangebots zu bestimmen.“25 Zum Beleg wird auf 

zwei Entscheidungen verwiesen, in denen sich allerdings 

nur der Satz indet, dass ein Recht der Fachbereiche, die 

Fachbereichsleitung ausschließlich selbst zu bestimmen, 

sich nicht aus der Wissenschatsfreiheit ergebe.26

Näher gelegen hätte ein Verweis auf die Entschei-

dung des Bundesverfassungsgerichts vom 11. Juli 1984 

mit ihrem Leitsatz, dass sich aus der Garantie der Wis-

senschatsfreiheit kein Recht des Fachbereichs einer 

Fachhochschule ergebe, ausschließlich über Umfang 

und Inhalt seines Lehrangebots zu bestimmen.27 In die-

ser Entscheidung ging es um die gesetzliche Zuordnung 

von Studiengangsanteilen zu Fachbereichen, nicht um 

deren fachlich-inhaltlich-methodische Gestaltung. In 

der Entscheidung heißt es weiter: „Das Grundrecht ent-

hält keine Bestandsgarantie der Zuordnung bestimmter 

Lehrstofe. Es bleibt dem Gesetzgeber unbenommen, be-

stimmte Lehrangebote verschiedenen Fachbereichen zu-

zuordnen, Anteile eines Studiengangs aus einem Fachbe-

reich auszugliedern und diese von einem anderen Fach-

bereich wahrnehmen zu lassen.“

Auch dieser Entscheidung, die Organisationsfragen 

betrit, lässt sich nicht entnehmen, dass es dem Gesetz-

geber „freistehe“, eine externe Einmischung in die fach-

lich-inhaltliche und methodische Gestaltung von Studi-

engängen vorzuschreiben. Die fachlich-inhaltlich-me-

thodische Gestaltung von Studiengängen gehört zum 

Kern der Lehrfreiheit von Hochschulen im Sinne ihrer 

auf die Lehre bezogenen Selbstbestimmung. So wenig zu 

bezweifeln ist, dass der Staat berechtigt ist, die Lehrfrei-

heit der Hochschulen und ihrer lehrenden Angehörigen 

einzuschränken, um den Studierenden eine für die Aus-

bildung qualiizierende Berufsausbildung zu sichern, so 

wenig ändert dieses legitime Anliegen etwas daran, dass 

es sich bei derartigen gesetzlichen und exekutiven Siche-

rungsmaßnahmen um Beeinträchtigungen der Selbstbe-

stimmung bei der Deutung und Weitergabe wissen-

schatlicher Erkenntnisse handelt, die gemäß der Ein-

grifsdogmatik am Maßstab der Verhältnismäßigkeit zu 

überprüfen sind.

Als weiteren Hinweis zum „Wie“ der Akkreditierung 

ist in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

zu lesen, dass es im Ausgestaltungsspielraum des Gesetz-

gebers liege, Akkreditierungen regelmäßig und anlasslos 

zu fordern. Damit überschreite der Gesetzgeber nicht 

den ihm in Hinblick auf die Erforderlichkeit zustehen-

den Beurteilungs- und Prognosespielraum. „Aus der 

Verfassung ergibt sich … kein Verbot, neben der Rechts-

aufsicht externe Maßnahmen zur Qualitätssicherung der 

Lehre vorzusehen. Desgleichen begegnet weder eine 

Mitwirkungsplicht der Angehörigen der Hochschule 

noch das regelmäßige Reakkreditierungsgebot durch-

greifenden verfassungsrechtlichen Bedenken.“28 Wie 

zum Beleg wird sodann auf entsprechende gesetzliche 

Regelungen im Hochschulgesetz NRW verwiesen, wo-

mit das Verhältnis von Verfassung und einfachem Ge-

setz auf den Kopf gestellt wird. Die Erforderlichkeit dieser 

Vorgaben wäre doch gerade an der Wissenschatsfreiheit zu 

prüfen. Das Bundesverfassungsgericht entzieht sich mit 

schlichten Behauptungen einer Eignungs- und Erforder-

lichkeitsprüfung der Akkreditierung.

bb) Entfaltung des Verhältnismäßigkeitsmaßstabs

Eine solche Verhältnismäßigkeitsprüfung ist im Folgen-

den zu skizzieren.

Die erste Stufe der Verhältnismäßigkeitsprüfung 

ist bekanntlich die Eignung des Mittels für den ver-
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folgten Zweck. Sie stellt ein verhältnismäßig stumpfes 

Schwert dar. Gefordert ist allein, dass das Mittel dem 

Zweck in irgendeiner Weise förderlich ist. Auch wenn 

die Eignung mangels Evaluierung der Akkreditierung 

bisher nicht nachgewiesen ist, ist wohl zuzugeben, 

dass die Verpflichtung zur Reflektion und Rechen-

schaftslegung gegenüber Dritten zur Qualitätssiche-

rung, sei es als Mindeststandard, sei es als Mittel zur 

Optimierung, förderlich sein kann. Welches Ziel mit 

der Akkreditierung genau verfolgt wird – Mindest-

standard oder Optimierung – muss selbstverständlich 

gesetzlich bestimmt sein.

Die Eignung setzt in jedem Fall voraus, dass das Qua-

litätssicherungsinstrument wissenschatsadäquat ausge-

staltet wird. Sowohl die Festsetzung der Kriterien der 

Qualitätsmessung als auch die Verfahren der Qualitäts-

prüfung müssen von wissenschatlichem Sachverstand 

getragen sein. Dieser wissenschatliche Sachverstand muss 

fachspeziisch sein, sofern es um fachliche Anforderungen 

geht. Auf der Ebene der Kriterienfestsetzung, aber auch 

auf der Ebene der Durchführung sollte es sich um Perso-

nen handeln, die allgemein wissenschatliche Anerken-

nung in ihrem Fach genießen, was Anforderungen an 

ihre Auswahl stellt.

Einen strikteren Maßstab bildet die Prüfung der Er-

forderlichkeit des Mittels für den verfolgten Zweck, auch 

wenn insoweit dem Gesetzgeber Einschätzungsspiel-

raum zukommt. Die Frage ist, ob es gegenüber der exter-

nen Akkreditierung mildere Mittel gibt, um die Qualität 

von Studiengängen zu sichern. Insoweit lässt sich jeden-

falls in Bezug auf die Wissenschatsfreiheit der Hoch-

schulen selbst feststellen, dass die Systemakkreditierung 

gegenüber der Programmakkreditierung wohl das mil-

dere Mittel ist und deshalb Vorrang genießt, soweit die 

jeweilige Hochschule selbst die Systemakkreditierung 

bevorzugt. Sie ist allerdings nicht unbedingt in Bezug auf 

die Fakultäten und die einzelnen Wissenschatler ein 

milderes Mittel.

Ein von der HRK zeitweilig angestrebtes „Audit“, 

dessen Unterschied zur Systemakkreditierung in dem al-

lein empfehlenden Charakter der Ergebnisse liegt,29 läge 

insoweit im Ermessensspielraum des Gesetzgebers, als 

dieses Instrument wegen seiner Unverbindlichkeit ge-

genüber der Akkreditierung prima facie kein gleich ge-

eignetes Mittel wäre, sondern der Gesetzgeber sich im 

Vertrauen auf die Qualität jedenfalls der staatlichen 

Hochschulen für ein milderes Mittel entschiede. Der ös-

terreichische Gesetzgeber ist diesen Weg für die staatli-

chen Universitäten gegangen.30

In Bezug auf den Umfang der Kontrolle verlangt der 

Grundsatz der Erforderlichkeit die Vermeidung von 

Doppelprüfungen. Insoweit ist in Erinnerung zu rufen, 

dass die Akkreditierung als Qualitätssicherungsmittel 

aus dem US-amerikanischen Bildungssystem stammt. 

Dieses System ist geprägt von privaten Anbietern. Weder 

die Institutionen noch die Abschlüsse sind reglementiert 

oder geschützt. Die Anforderungen an das Lehrpersonal 

und die Ausstattung liegen grundsätzlich in der Verant-

wortung der privaten Bildungseinrichtungen. Durch re-

gionale und nationale Akkreditierungseinrichtungen, 

bei denen es sich um private gemeinnützige Organisati-

onen handelt, können (nicht müssen) die Bildungsein-

richtungen ihre Qualität prüfen und zertiizieren lassen. 

Auf diese Weise gelangen sie auf regionale und nationale 

Listen von Bildungseinrichtungen, die den Studieninter-

essierten zur Orientierung dienen. Eine Akkreditierung 

ist außerdem Voraussetzung für die Gewährung staatli-

cher Fördermittel und Stipendien. Die Bildungsanbieter 

lassen sich also in ihrem eigenen Interesse zertiizieren 

oder akkreditieren, weil dies ihre Stellung am Markt 

stärkt und ihnen Zugang zu staatlichen Mitteln öfnet.31

Demgegenüber stellt sich das Hochschulsystem in 

Deutschland völlig anders dar. Es ist geprägt von staatli-

chen Hochschulen, die umfassend unter Rechts- und 

teilweise unter Fachaufsicht stehen mit gesetzlichen An-

forderungen an das Lehrpersonal, die Kapazitäten sowie 

staatlicher Verantwortung für eine aufgabenangemesse-

ne Finanzierung. Diese Prägung des deutschen Hoch-

schulsystems bildet auch den Rahmen für private Hoch-

schulen, an die im Anerkennungsverfahren vergleichba-

re Anforderungen an Lehrpersonal und Ausstattung ge-

stellt werden.

Im alten System der Rahmenordnungen zur Siche-

rung der Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse wa-

ren dementsprechend nur die fachliche Qualifizie-

rungstauglichkeit und Studierbarkeit Inhalt der Rah-

menordnung. Als selbstverständlich vorausgesetzt 

wurde dagegen, dass die Fakultäten über die personel-

le Kompetenz und sachliche Ausstattung verfügen, 

um den Studiengang durchzuführen, eine Annahme, 
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die durch die gesetzlichen Anforderungen an das 

Lehrpersonal, durch Stellenpläne und Kapazitätsvor-

gaben sowie staatliche Finanzierung berechtigt ist.

Vor diesem Hintergrund ist eine Akkreditierung 

nur erforderlich, soweit es um Aspekte geht, die nicht 

bereits systemimmanent gesichert sind. Erforderlich 

zur Sicherung der Gleichwertigkeit im Sinne eines 

Mindeststandards32 ist vor diesem Hintergrund eine 

Prüfung in Bezug auf die Einhaltung der formalen 

Strukturvorgaben für die zutreffende Einordnung in 

die Bachelor-/Masterstrukturen. Darüber hinaus ist 

eine Plausibilitätsprüfung im Hinblick auf die Stu-

dierbarkeit und die Eignung des Studiengangs für das 

angestrebte Qualifizierungsziel vertretbar. Dabei ist 

dem fachlichen Gestaltungsvorrang der Fakultäten 

und Universitäten Rechnung zu tragen.33

Überschießend erscheinen Kriterien wie die Siche-

rung der Geschlechtergerechtigkeit, die in den Hoch-

schulgesetzen gefordert wird und für die es in jeder 

Hochschule die nötigen Instanzen gibt; auch die Erfor-

derlichkeit des Nachweises einer angemessenen Res-

sourcenausstattung oder Qualiikation des Lehrperso-

nals ist im System der staatlichen Hochschulen nicht er-

kennbar, noch weniger die von Personalentwicklungs-

maßnahmen, Forschungsproilen der Lehrenden oder 

gar Drittmittelaukommen.

Hinsichtlich der Reakkreditierung wäre ein milderes 

Mittel ohne Wirksamkeitseinbußen in regelmäßigen Ab-

ständen der Fakultät, den betrofenen Statusgruppen 

oder der Universitätsleitung einen Antrag auf Durchfüh-

rung einer Reakkreditierung zu eröfnen. Dies würde die 

Reakkreditierung auf Studiengänge begrenzen, in denen 

zumindest eine betrofene Seite die Notwendigkeit einer 

erneuten Überprüfung sieht. Anerkannt erfolgreiche 

Studiengänge wären von einer sinnlosen Überprüfung 

ausgenommen.

Keinesfalls erforderlich sind Akkreditierungen in 

Staatsexamensstudiengängen wie der Rechtswissen-

schat. Hier sind die inhaltlichen Anforderungen wie die 

zu erbringenden Leistungsnachweise in Rechtsverord-

nungen geregelt und wird die Qualität der Ausbildungs-

ergebnisse durch die Beteiligung externer Prüfer sicher-

gestellt. Damit besteht eine input-Regulierung und out-

put-Kontrolle, der nichts hinzuzufügen ist und auf die 

durch Akkreditierungsverfahren kein Einluss genom-

men werden kann.

Im Rahmen der Angemessenheit sind schließlich 

Aufwand und Kosten sowie die Reakkreditierungsfris-

ten in den Blick zu nehmen. Beides muss sich in einem 

angemessenen Verhältnis zum Nutzen halten.34 Genaue 

Fristen lassen sich nicht aus der Verfassung ableiten. Es 

muss möglich sein, mit einem Studiengang Erfahrungen 

zu sammeln. Auch Selbstkorrekturen müssen zulässig 

sein, ohne dass es einer erneuten Akkreditierung 

bedarf.

In der Schweiz und in Österreich betragen die Fristen 

für Systemakkreditierungen bzw. Audits sieben Jahre, 

was angesichts des Aufwands als unterste Grenze er-

scheint. Programmakkreditierungen sind in der Schweiz 

freiwillig, in Österreich für staatliche Universitäten gar 

nicht vorgesehen.

3. Rechtsschutz

Schließlich verlangt die Wissenschatsfreiheit in Verbin-

dung mit dem Recht auf einen efektiven Rechtsschutz 

im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG, dass alle Betrofenen, 

also Wissenschatler, Fakultäten und Hochschulen, ohne 

Schwierigkeiten Rechtsschutz gegen Akkreditierungs-

maßnahmen erlangen können.35 Dies war bisher schon 

deshalb nicht sichergestellt, weil die Rechtsnatur der 

Akkreditierung ungeklärt war.36 Dies wie auch die im 

staatlichen Hochschulsystem tatsächlich bestehenden 

oder gefühlten Abhängigkeiten erklären die außeror-

dentlich geringe Anzahl von Streitigkeiten und die Tat-

sache, dass die Klage einer privaten Hochschule dem 

bestehenden Akkreditierungssystem den Boden entzo-

gen hat.
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IV. Eine Einschätzung der Verfassungsmäßigkeit des 

Akkreditierungsstaatsvertrags

Mit dem Staatsvertrag über die Organisation eines 

gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitätssi-

cherung in Studium und Lehre an deutschen Hochschu-

len (Studienakkreditierungsstaatsvertrag) wollen die 

Länder nun den verfassungsrechtlichen Anforderungen, 

wie sie das Bundesverfassungsgericht entfaltet hat, 

gerecht werden. Dabei soll die bisherige Struktur grund-

sätzlich beibehalten und in erster Linie dem Gesetzes-

vorbehalt genüge getan werden.

1. Die wesentlichen Änderungen

Der Staatsvertrag gilt – wie das bisherige System – für 

Programmakkreditierungen und für Systemakkreditie-

rungen. Neu ist eine Öfnungsklausel für die Erprobung 

alternativer Qualitätssicherungsverfahren (Art. 3 Abs. 1). 

Änderungen ergeben sich insoweit als die Rollen des 

Akkreditierungsrates und der Agenturen neu bestimmt 

werden: die Agenturen sind nunmehr auf der Grundlage 

privatrechtlicher Vereinbarungen mit den Hochschulen 

für die Begutachtung zuständig (Art. 3 Abs. 2 Nr. 5), 

während die Akkreditierungsentscheidungen in Form 

von Verwaltungsakten vom Akkreditierungsrat getrof-

fen werden (Art. 3 Abs. 5 Satz 4). Zudem wird die Zusam-

mensetzung des Akkreditierungsrates zugunsten der 

Wissenschat verändert, um die Mehrheit der Wissen-

schat in fachlich-inhaltlichen Fragen zu ermöglichen 

(Art. 9 Abs. 2 und Abs. 4). Die von den Agenturen orga-

nisierte Begutachtung wird auf die fachlich-inhaltlichen 

Fragen beschränkt, während die Einhaltung der forma-

len Kriterien vom Akkreditierungsrat selbst überprüt 

wird (vgl. Art. 3 Abs. 5). Der Akkreditierungsrat wird auf 

der anderen Seite bei der Zulassung der Akkreditie-

rungsagenturen entlastet, indem deren Zuverlässigkeit 

auf der Basis der EQAR-Registrierung widerleglich ver-

mutet wird.37

Als Ziel der Akkreditierung wird in Artikel 1 die 

Qualitätssicherung genannt, die ihrerseits im Dienste 

der Sicherung der Gleichwertigkeit der Abschlüsse steht. 

Mit dem Ziel der Gleichwertigkeit kann es nur um die 

Sicherung eines gemeinsamen Mindeststandards gehen.

In Art. 2 werden die wesentlichen formalen und fach-

lich-inhaltlichen Kriterien genannt, zu deren Konkreti-

sierung Art. 4 Rechtsverordnungsermächtigungen ent-

hält.

2. Verfassungsrechtliche Bedenken38

Der hier nur knapp skizzierte Staatsvertrag gibt in mehr-

facher Hinsicht Anlass zu verfassungsrechtlichen Beden-

ken.

a) Verhältnismäßigkeit

Zum einen gehen die in Art. 2 Abs. 3 genannten fachlich-

inhaltlichen Kriterien über das hinaus, was nach dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erforderlich ist. 

Nach dem hier entfalteten Maßstab ist jedenfalls für 

staatliche Universitäten die Prüfung der angemessenen 

Ressourcenausstattung und die Qualiikation der Leh-

renden nicht erforderlich (Art. 2 Abs. 3 Nr. 2), denn inso-

weit ist über die staatliche Plicht zu aufgabenangemes-

sener Finanzierung, durch Berufungsverfahren und 

durch Kapazitätsvorgaben der Mindeststandard bereits 

gesichert. Gleiches gilt für Maßnahmen der Geschlech-

tergerechtigkeit oder zum Nachteilsausgleich für Studie-

rende mit Behinderung oder chronische Erkrankung 

(Art. 3 Abs. 3 Nr. 5). Auch hier bestehen zumindest für 

staatliche Hochschulen die nötigen gesetzlichen Ver-

plichtungen und organisatorischen Vorkehrungen. 

Nicht gesichert ist zudem die Beschränkung der Kont-

rollintensität auf eine Plausibilitätskontrolle, es sei denn 

man folgerte dies aus Art. 1 Abs. 1, wonach die Sicherung 

und Entwicklung der Qualität in Studium und Lehre 

vorrangig Aufgabe der Hochschulen ist. Zweifel ergeben 

sich des Weiteren in Hinblick auf die Angemessenheit 

der Kosten, da die Hochschulen in Zukunt sowohl Ent-

gelte an die Agenturen als auch Gebühren an den Akkre-

ditierungsrat (Art. 3 Abs. 8 iVm. Art. 6 Abs. 4) zu ent-

richten haben.

b) Bestimmtheit

Darüberhinaus bleibt das Verfahren zur Aufstellung und 

Revision der Bewertungskriterien unklar. Zwar indet 

sich in Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 des Staatsvertrags eine 

Aulistung der zu prüfenden formalen und fachlich-

inhaltlichen Kriterien. Art. 4 Abs. 1 enthält eine Rechts-

verordnungsermächtigung, wonach die Länder durch 

Rechtsverordnungen das Nähere zu den formalen und 

fachlich-inhaltlichen Kriterien bestimmen. Nach Art. 4 

37  Siehe die Pressemittelung der KMK vom 9.12.2016 zum Akkredi-
tierungstaatsvertrag der KMK, abrubar unter https://www.kmk.
org/presse/pressearhiv/mitteilung/akkreditierungstaatsvertrag-
der-kmk-sihert-groestmoeglihe-qualitaet-von-tudienga-
engen-und-mobilitaet-fuer-tudierende.html (abgerufen am 
10.8.2017). EQUAR = European Quality Assurance Regiter für 
Higher Education, www.eqar.eu.

38  Für kritishe Nahfragen und Hinweise in Bezug auf die Verfas-
sungsmäßigkeit des Akkreditierungs-Staatsvertrags danke ih 
Herrn Prof. Dr. Jens Halfwassen, Professor für Philosophie an der 
Universität Heidelberg.
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Abs. 6 müssen die Rechtsverordnungen übereinstim-

men, soweit dies zur Sicherung der Verplichtung der 

Länder nach Artikel 1 Abs. 2 notwendig ist, also zur 

Sicherung der Gleichwertigkeit und der Möglichkeit des 

Hochschulwechsels. In Art. 4 Abs. 3 Satz 2 wird auch für 

die Durchführung des einzelnen Akkreditierungsver-

fahrens sichergestellt, dass bei der konkreten Festlegung 

der Kriterien die Hochschullehrerinnen und –lehrer die 

Mehrheit im zuständigen Begutachtungsgremium besit-

zen. Ofen bleibt aber, wer abstrakt-generell die fachlich-

inhaltlichen Kriterien in der Rechtsverordnung nach 

Art. 4 Abs. 1 festlegt. Die Antwort ist wohl aus Art. 5 

abzuleiten, der sich zu den Aufgaben des Akkreditie-

rungsrates verhält. Dieser hat nach Abs. 6 die Länder bei 

der Weiterentwicklung des Qualitätssicherungssystems 

zu unterstützen und insbesondere Vorschläge für die 

nach Art. 4 zu erlassenden Rechtsverordnungen zu 

unterbreiten. Während für die einzelnen Akkreditie-

rungsentscheidungen des Akkreditierungsrates in Bezug 

auf fachlich-inhaltliche Kriterien die Mehrheit der wis-

senschatlichen Mitglieder des Akkreditierungsrates in 

Art. 9 Abs. 4 ausdrücklich gesichert ist, indet sich eine 

solche Regelung für Vorschläge von Rechtsverordnun-

gen zu fachlich-inhaltlichen Kriterien aber nicht.

c) Mitwirkung der Wissenschat

Auch in Bezug auf die Regelung der Mitwirkung des wis-

senschatlichen Sachverstands gemäß Art. 9 Abs. 4 sind 

allerdings Fragezeichen angebracht, denn während für 

die Begutachtung im Akkreditierungsverfahren die Mit-

wirkung fachlich ainer Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer vorgegeben ist (Art. 3 Abs. 2 Nr. 5), 

werden die Akkreditierungsentscheidungen zwar von 

einer Mehrheit von Wissenschatlern, jedoch nicht von 

einer Mehrheit fachlich sachverständiger Personen 

getrofen. Zudem ist zweifelhat, ob die Bestellung dieser 

Wissenschatler den Anforderungen des Bundesverfas-

sungsgerichts genügt. Dieses hatte die bisherige einver-

nehmliche Bestellung durch KMK und HRK für nicht 

wissenschatsadäquat befunden. Nunmehr kommt der 

HRK zwar das Vorschlagsrecht zu. Auch dürfen die vor-

geschlagenen Wissenschatler keiner Hochschulleitung 

angehören. Inwieweit sie aber legitimiert sind, die Wis-

senschat zu repräsentieren, ist angesichts ihrer Auswahl 

durch die HRK nicht erkennbar.39 Demgegenüber ist es 

zu begrüßen, dass Art. 3 Abs. 3 die Hochschulrektoren-

konferenz verplichtet, ein Verfahren zu entwickeln, wel-

ches bei der Benennung der im Akkreditierungsverfah-

ren begutachtenden Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer eine hinreichende Teilhabe der Wissenschat 

sicherstellt.

d) Rechtsschutz

Weitere Bedenken ergeben sich im Hinblick auf den 

Rechtsschutz. Auch wenn nunmehr ausdrücklich klarge-

stellt ist, dass den Hochschulen gegen die Entscheidung 

des Akkreditierungsrates der Verwaltungsrechtsweg 

ofensteht (§ 3 Abs. 7), bleiben Fragen für den Rechts-

schutz von Fakultäten und für die einzelnen Wissen-

schatler. Auch in deren Rechte wird jedenfalls durch 

eine Programmakkreditierung eingrifen, wie das Bun-

desverfassungsgericht bestätigt hat. Damit gilt auch für 

sie die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG. Auch 

sie müssen gegen Akkreditierungsverwaltungsakte vor-

gehen können.

e) Systemakkreditierung

Die Situation im Falle einer Systemakkreditierung ist 

noch unklarer. Auch hochschulintern bedarf es jedoch 

einer wissenschatsadäquaten Verfahrensgestaltung und 

muss es Rechtsschutz der Fakultäten oder der einzelnen 

Wissenschatlerinnen gegen sachwidrige Anforderun-

gen geben. Wünschenswert wäre eine Satzung, die das 

Verfahren der internen Qualitätssicherung mit ihren 

Zuständigkeiten, Anforderungen und Fristen regelte. 

Auf jeden Fall muss der Senat mit der nötigen Mehrheit 

der Wissenschatler dem internen Qualitätssicherungs-

system zustimmen.40 Die Fragen der Gewährleistung der 

Wissenschatsfreiheit im Rahmen der Systemakkreditie-

rung bleiben gänzlich unbehandelt.

f) Demokratie- und Bundesstaatsprinzip

Einer eigenen Untersuchung bedürte schließlich die 

Frage, ob es mit dem Demokratie- und Bundesstaats-

prinzip vereinbar ist, dass der Akkreditierungsrat als 

Stitung nach nordrhein-westfälischem Landesrecht und 

unter der Rechtsaufsicht eines nordrhein-westfälischen 

Ministeriums Verwaltungsakte erlässt, die Hochschulen 

anderer Bundesländer betrefen. Zwar ist die Länderko-

operation im Bundesstaat Normalität. Sie muss sich aber 

im Rahmen des Grundgesetzes halten. Dieses weist die 

Ausübung der staatlichen Befugnisse entweder den Län-

39  Siehe dazu VerfGH BW, Entsheidung vom 14.11.2016, Az. 1 
VB 16/15, S. 26, abrubar unter verfgh.baden-wuerttemberg.de/
ileadmin/redaktion/m-tgh/dateien/161114_1VB16-15_Urteil.
pdf (abgerufen am 10.8.2017).

40  Vgl. BVerfGE 111, 333 (361): Fetlegung der Evaluationskriterien 
it aufgrund ihrer erheblihen Bedeutung für die Wissenshats-
freiheit eine grundsätzlihe Frage.
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dern oder dem Bund zu. Der Hessische Verwaltungsge-

richtshof führt im Zusammenhang mit dem Glückspiel-

staatsvertrag hierzu aus:

„Diese im Grundgesetz festgeschriebene Kompetenz-

ordnung ist zwingendes Verfassungsrecht und kann von 

Bund und Ländern nicht durch einfaches Recht verscho-

ben werden. Kompetenzüberlassungen bzw. Kompe-

tenzverschiebungen, die keine Grundlage im Grundge-

setz haben, sind auch mit Zustimmung der Beteiligten 

unzulässig. … Gemeinsame Einrichtungen der Länder .. 

sind hierdurch zwar nicht ausgeschlossen. Unabdingbar 

bleibt aber, dass die jeweilige hoheitliche Aufgaben-

wahrnehmung dem Bund oder einem bestimmten Land 

zurechenbar ist. Die (vertragliche) Schafung einer „drit-

ten Ebene“ ist bundesstaatlich unzulässig.“41

Hinzukommt, dass die parlamentarische Kontrolle 

nur dem nordrhein-westfälischen Landtag möglich ist. 

Andererseits ist zu bedenken, dass das Grundgesetz zwar 

die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern 

strikt regelt, weniger klar aber die zwischen den Ländern 

untereinander.42 In der Sache ist ein Zusammenwirken 

der Länder zur Sicherung der Gleichwertigkeit der Ab-

schlüsse und der Möglichkeit des Hochschulwechsels er-

forderlich. Die nach speziischem Sachverstand verlan-

gende wissenschatsadäquate Ausgestaltung von Verfah-

ren und Organisation rechtfertigt die Minderung der de-

mokratischen Kontrolle. Nicht zuletzt bleibt auch den 

anderen Landtagen parlamentarische Kontrolle in der 

Weise möglich, dass die Aufgabenübertragung gemäß 

Art. 5 Abs. 2 des Staatsvertrages nicht nur durch sie im 

Wege des Zustimmungsgesetzes ermöglicht wird, son-

dern gemäß Art. 18 auch jährlich kündbar ist, die Kom-

petenzausübung als binnen kurzer Frist zurückgeholt 

werden kann. Die Übertragung der außenverbindlichen 

Entscheidungsbefugnis auf den Akkreditierungsrat er-

scheint dennoch nicht unbedenklich.

V. Fazit

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Akkreditie-

rung von Studiengängen aber auch die Systemakkredi-

tierung in den wesentlichen Punkten vom Gesetzgeber 

geregelt werden muss; sie muss unter Beachtung der pri-

mären Verantwortung der Hochschulen für die Lehre 

und in den Hochschulen der Fakultäten und Wissen-

schatler wissenschatsadäquat ausgestaltet sein und 

nicht zuletzt müssen die bereits bestehenden Qualitätssi-

cherungsinstrumente zur Vermeidung von Überregulie-

rung Berücksichtigung inden.

Mit dem Akkreditierungs-Staatsvertrag werden kei-

neswegs alle Probleme gelöst, vielmehr wurde eine 

Chance vertan. Die KMK hat vor allem versucht, das be-

stehende System zu retten, statt die Gelegenheit zu nut-

zen, einen Neuanfang zu machen. Dies wäre etwa in der 

Weise möglich gewesen, jedenfalls für staatliche Hoch-

schulen als Regelinstrument der Qualitätssicherung die 

Systemakkreditierung oder besser noch ein auf Quali-

tätsverbesserung zielendes freiwilliges Audit einzufüh-

ren und dieses unter Berücksichtigung der bestehenden 

qualitätssichernden Rahmenbedingungen und des aus 

der Lehrfreiheit folgenden Gestaltungsvorrangs der Fa-

kultäten in verhältnismäßiger Weise auszugestalten.

Ute Mager ist Professorin für Öfentliches Recht an der 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

41  HessVGH, Urteil vom 16.10.2015, 8 B 1028/15, juris Rn. 36. Eine 
klare Zurehenbarkeit außenwirksamer Handlungen zu einem 
Land verlangt auh der Bayerishe Verfassungsgerihtshof, s. 
Entsheidung vom 25.9.2015, Az. Vf. 9-VII-13 u.a., juris Rn. 144 
ebenfalls zum Glükspieltaatsvertrag. Siehe zum Ganzen G. 
Kirhhof, Die demokratishe Legitimation der länderübergreifen-

den Kommissionen im Rundfunkreht – dargetellt anhand der 
aktuellen Debatte über das Glükspielkollegium, AfP – Zeit-
shrit für Medien- und Kommunikationsreht 2016, 502 f.

42  Siehe zu den Maßtäben Isensee, Idee und Getalt des Föderalis-
mus im Grundgesetz, in: Handbuh des Staatsrehts VI, 3. Aul. 
2008, § 126 Rn. 184 – 187.
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A. Übersicht

I. Einleitung

Die Akkreditierung von Studiengängen wirt eine Viel-

zahl intrikater und strittiger Rechtsfragen auf, wie das 

Urteil des BVerfG1 zeigt. Daneben sind soziale, politi-

sche, wirtschatliche, kulturelle und andere Fragestellun-

gen in der Diskussion. 

Ich möchte diesem bunten Debattenreigen eine wei-

tere Facette hinzufügen. Getreu dem Faustschen Motto 

„Am Gelde hängts, zum Gelde drängts“ spielen hier 

auch inanzielle Aspekte eine nicht ganz unwesentliche 

Rolle: Akkreditierungen sind kostspielig! Folgerichtig 

formuliert das BVerfG in seiner Entscheidung zur Ak-

kreditierung: „Zudem ist die Akkreditierung eines Stu-

dienganges für die Hochschulen mit hohen Kosten ver-

bunden, da von ihnen das Entgelt für die Agenturen auf-

zubringen und die organisatorische, zeitliche und perso-

nelle Belastung durch das Erstellen des Selbstberichts zu 

tragen ist.“2 Da überrascht es nicht, dass die Finanzkon-

trolle Witterung aufnimmt und Prüfungsaktivitäten auf 

diesem Gebiet entfaltet. 

Der Beitrag soll aufzeigen, wie die inanziell aufwän-

digen Akkreditierungsverfahren nach Dafürhalten der 

Rechnungshöfe von einem „Koste es, was es wolle“ in 

eine wirtschatliche und sparsame Verwaltungsführung 

verändert werden können. Immerhin vier Rechnungs-

höfe – neben Brandenburg auch hüringen, Schleswig-

Holstein und Bayern – haben entsprechende Prüfungen 

durchgeführt. 

II. Die externe Finanzkontrolle in Deutschland

Die externe Finanzkontrolle ist verfassungsrechtlich ver-

ankert, und zwar im Grundgesetz und in allen 16 Lan-

desverfassungen. Es wird durchweg ein duales Leitbild 

der (schlichten) Rechnungsprüfung und der rech-

nungsunabhängigen Finanzkontrolle ixiert.3 Die Rech-

nungshöfe prüfen also zum einen das Rechenwerk der 

Haushaltsrechnung mit den Einnahmen und Ausgaben, 

das der Finanzminister alljährlich dem Landtag vorzule-

gen hat (Rechnungsprüfung i.e.S.). Zum anderen obliegt 

ihnen überdies die rechnungsunabhängige Finanzkont-

rolle, d.h. die Prüfung der Wirtschatlichkeit und Ord-

nungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschatsführung 

(vgl. § 90 LHO).4

Norbert Janz

Zahlen bitte! Die Akkreditierung von Studiengängen 

aus Sicht der Finanzkontrolle

1  BVerfG, Beshluss vom 17. Februar 2016, 1 BvL 8/10, NVwZ 
2016, 675 f. mit Anm. Wiemers. Dazu Quapp, DÖV 2017, 271 f.; 
Wilhelm, NVwZ 2017, 35 f.; Herrmann, WissR 2017, 3 f.; Geis, 
OdW 2016, 193 f.; Otting/Ziegler, NVwZ 2016, 1064 f.; Janz, LKV 
2016, 344 f.; Frenz, DVBl. 2016, 647 f.; Müller-Terpitz, Forshung 
& Lehre 2016, 394 f.

2  BVerfG, NVwZ 2016, 675 (677).
3  Rix, in: Gatzer/Shweisfurth (Hrsg.), Öfentlihe Finanzwirtshat 

in der Staatpraxis, 2015, 667 (682).
4  Zum Ganzen Janz, in: Broker/Droege/Jutzi (Hrsg.), Verfassung 

Rheinland-Pfalz, 2014, Art. 120 Rn. 19 f.
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5  Reus/Mühlhausen, Haushaltsreht in Bund und Ländern, 2014, A 
Rn. 743.

6  Mandt, in: Shweisfurth/Voß (Hrsg.), Haushalts- und Finanzwirt-
shat der Länder in der Bundesrepublik Deutshland, 2017, 969 
(979).

7  Kube, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 114 Rn. 67.
8  Zum Sahverhalt BVerfG, NVwZ 2016, 675.
9  Darauf weit auh das BVerfG (NVwZ 2016, 675 [677]) hin und 

erkennt demzufolge in der Pliht zur Akkreditierung einen 
shwerwiegenden Eingrif in die Wissenshatsfreiheit aus 

 Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG. S. hierzu Quapp, DÖV 2017, 271 (272 u. 
277); Otting/Ziegler, NVwZ 2016, 1064 (1065); Herrmann, WissR 
2017, 3 (9). Vgl. ferner Kaube, Forshung & Lehre 2015, 551 
(552).

10  Zu den (inanziellen) Ergebnissen überblikartig Detmer/Böker, 
Forshung & Lehre 2016, 1070 f.

Politische Entscheidungen der Regierung unterliegen 

vom Grundsatz her nicht der Finanzkontrolle. Der LRH 

darf sein politisches Ermessen nicht als Maßstab einer 

korrekten Haushaltsführung nehmen.5 Jedoch kann und 

muss Rechnungsprüfung die Politik kritisch begleiten.6 

Ihm kommt keine Mitentscheidungskompetenz zu.7 

Wohl aber darf der LRH die Prüfungskriterien der 

Rechtmäßigkeit, Wirtschatlichkeit, Sparsamkeit und 

Ordnungsmäßigkeit heranziehen. 

Nun zur konkreten Prüfsituation in Hinblick auf die 

Hochschulen und die Akkreditierung. Die Lage ist nicht 

kompliziert. Die Hochschulen sind für die Finanzierung 

der Akkreditierung regelmäßig allein verantwortlich. 

Die inanziellen Mittel hierfür sind in ihren Globalhaus-

halten enthalten. Es sind also nicht die Länder selbst, de-

nen diese Kosten zur Last fallen. Die Hochschulen wer-

den als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung von den 

Ländern inanziert. Unmittelbare Folge davon ist ein 

Prüfungsrecht der Landesrechnungshöfe für „ihre“ Lan-

deshochschulen. Ein Prüfungsrecht in Hinblick auf die 

privaten Hochschulen besteht nicht (jedenfalls solange 

sie keine staatlichen Gelder erhalten). Das Akkreditie-

rungsurteil des BVerfG beruht originellerweise auf einer 

verwaltungsgerichtlichen Klage einer privaten Fach-

hochschule in Nordrhein-Westfalen.8

Die Akkreditierungsplicht an sich als eine politische, 

paneuropäisch eingebettete Entscheidung des Gesetzge-

bers kann nicht vom Rechnungshof überprüt werden. 

Das Ob steht also als Präponderanzakt der Politik fest. 

Wohl aber kann die Finanzkontrolle die inanziellen 

Auswirkungen – also das Wie – zum Prüfungsgegen-

stand machen, und zwar einschließlich einer 

Rechtmäßigkeitskontrolle. 

III. Die Akkreditierung von Studiengängen

Bachelor und Master statt Diplom und Magister: Der 

Bologna-Prozess hat die deutsche Hochschullandschat 

von Grund auf neu gestaltet. Parallel zur Umstellung der 

Studiengänge auf Bachelor- und Masterabschlüsse ent-

standen viele neue Studiengänge. Um die hohe Qualität 

deutscher Hochschularbeit auch in Zukunt zu gewähr-

leisten, müssen sich nun grundsätzlich alle Studiengänge 

einer externen Qualitätskontrolle stellen, sie müssen sich 

akkreditieren lassen. Dementsprechend regelt das Bran-

denburgische Hochschulgesetz (BbgHG) in § 17 Abs. 6 

eine solche Akkreditierungsplicht für neue und wesent-

lich geänderte Bachelor- und Masterstudiengänge.

Für die Finanzkontrolle interessant sind die Ausga-

ben für ein Akkreditierungsverfahren. Sie fallen zu-

nächst in Form von Gebühren für die externen Agentu-

ren an, die das Akkreditierungsverfahren durchführen 

und das Ergebnis bescheinigen. Sie fallen aber ebenso in 

den Hochschulen selbst an, deren Personal – vom Hoch-

schullehrer bis zur Bürokrat – mit hohem Engagement 

versucht, den Wissensdurst der Agenturen zu stillen. 

Schließlich sind die Sachausgaben zu ermitteln, die ins-

besondere entstehen, um das gebündelte Wissen der 

Hochschulen den Agenturen und Gutachtern in der ge-

wünschten Qualität und Anzahl zur Verfügung zu 

stellen.

Insgesamt handelt es sich also um ein Verfahren, das 

mit erheblichen Kosten und hohem personellem und or-

ganisatorischem Aufwand für die Hochschulen verbun-

den ist.9

IV. Die Prüfung des LRH Brandenburg

Wie erwähnt sind bundesweit vier Rechnungshofprü-

fungen der Akkreditierung auszumachen.10 Wenn man 

so will, haben wir es hier mit einer kleinen Finanzkontroll-

mode zu tun. Der BRH ist (noch?) nicht mit von der Par-

tie. Er wäre dann nur, aber immerhin im Rahmen einer 

Prüfung zuständig für Hochschulen des Bundes, also 

etwa die beiden Universitäten der Bundeswehr in Mün-

chen und Hamburg oder die Hochschule des Bundes für 

öfentliche Verwaltung in Brühl.

1. Anlass, Zweck und Ziel der Prüfung

Dargestellt werden zunächst die Brandenburger Ergeb-

nisse und Folgerungen. Im Anschluss daran wird noch 

kurz auf die anderen Rechnungshöfe eingegangen.

Die Prüfung des LRH Brandenburg fand in den Jah-

ren 2010 und 2011 statt und führte zu einer recht volumi-

nösen Prüfungsmitteilung mit rund 70 Seiten. Geprüt 

wurden die Jahre 2005 bis 2009. Prüfungsziel war es fest-

zustellen, ob die Akkreditierung an den damaligen neun 

Brandenburger Hochschulen wirtschatlich und entspre-

chend den rechtlichen Regelungen durchgeführt wurde. 
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Einer der Prüfungsschwerpunkte war es, erstmalig und 

umfassend die hochschulinternen Ausgaben der Bran-

denburger Hochschulen zu errechnet. Der LRH hatte 

festgestellt, dass bislang niemand diesen Aufwand ermit-

telt hatte. Das Wissenschatsministerium hatte zu dieser 

Frage keine Erkenntnisse. Selbst Anfragen des LRH 

beim Akkreditierungsrat führten zu keinem Ergebnis: 

Dort waren für kein Bundesland entsprechende Anga-

ben vorhanden.

Wie haben wir geprüt?

Zunächst wurde der Stand der Umsetzungen der vor-

zunehmenden Akkreditierungen auf der Basis der von 

den Hochschulen angebotenen Studiengänge erfasst. 

Dann taxierten wir den tatsächlichen inanziellen und 

personellen Aufwand für die Akkreditierungsverfahren 

der Studiengänge. Ferner untersuchten wir das Verfah-

ren der Akkreditierung von Studiengängen hinsichtlich 

inhaltlicher Besonderheiten und Einschätzung des kon-

kreten Nutzens des Akkreditierungszwanges. Schließ-

lich ermittelten wir Verbesserungen des Akkreditie-

rungsverfahrens in wirtschatlicher und bürokratischer 

Hinsicht. 

Zusammengefasst hatte der LRH Brandenburg erst-

malig in Brandenburg die absoluten Ausgaben für Ak-

kreditierungen von Studiengängen auf belastbare Zahlen 

hin ermittelt und Schwachstellen im Akkreditierungs-

verfahren aufgezeigt. 

Bewusst nicht geprüt haben wir inhaltliche Frage-

stellungen der Akkreditierung, auch wenn es nahe gele-

gen hätte (das lateinische accredere heißt ja Glauben 

schenken). Die Richtigkeit der Akkreditierungsentschei-

dungen im Einzelnen und die Sinnesfülle von Akkredi-

tierungen im Allgemeinen blieben also ofen.

Grundlage für die Ausgabenermittlung waren die 

Zuarbeiten der Hochschulen. Der LRH hatte zu diesem 

Zweck einen detaillierten Fragebogen an alle neun Bran-

denburger Hochschulen versandt. Das gelieferte Daten-

material beruhte nach Hochschulangaben überwiegend 

auf Schätzungen, soweit es sich nicht um die Zahlungen 

an die Agenturen, sondern um die übrigen Sach- und 

Personalausgaben handelte. Die jeweiligen Personalaus-

gaben für ein Akkreditierungsverfahren ermittelte der 

LRH selbst, und zwar anhand der Personaldurch-

schnittskosten für Taribeschätigte des Landes Bran-

denburg. Die Schätzungen der Hochschulen sind i.E. je-

denfalls für die „Nichtagenturausgaben“ eher zu niedrig 

angesetzt. Die tatsächlichen Ausgaben dürten höher lie-

gen. Dies beruht insbesondere auf dem Umstand, dass 

nicht alle Hochschulen alle entstandenen Ausgaben bei 

der Befragung angaben. Teilweise bleiben einzelne Sach-

ausgabengruppen unbezifert oder wurden ofenkundig 

mangels entsprechender Daten zu gering angesetzt. 

2. Prüfungsergebnisse

Die Ergebnisse der Prüfung des LRH Brandenburg sahen 

zusammengefasst wie folgt aus:

a) Stand der Akkreditierung

Die Brandenburger Hochschulen hatten Ende 2009 

insgesamt 397 Studiengänge angeboten. Der Umstel-

lungsprozess auf Bachelor- und Masterstudiengänge 

war weit fortgeschritten: Nur 40 von 397 Studiengän-

gen, d.h. 10 %, endeten mit einem klassischen Studien-

abschluss (Diplom, Magister und Staatsprüfung). 167 

der 357 Bachelor- und Masterstudiengänge hatten ein 

Akkreditierungsverfahren durchlaufen. Dies ent-

spricht einer Akkreditierungsquote von 47 %.

b) Ausgaben für die Akkreditierung

Zu unterscheiden sind Ausgaben für die Agenturen, das 

Personal und die Sachmittel. Bei den Agenturkosten 

handelt es sich um Entgelte für die Akkreditierungs-

agenturen. Personalausgaben entstehen dadurch, dass 

auf verschiedenen Arbeitsebenen innerhalb der Hoch-

schulen den Akkreditierungsagenturen zugearbeitet 

wird. Es geht also um den Arbeitszeitaufwand von Pro-

fessoren und sonstigen Hochschulmitarbeitern. Sach-

aufwendungen dienen der Vorbereitung und Durchfüh-

rung des Akkreditierungsverfahrens; es entstehen Tele-

fon-, Kopier- und Transportkosten.

Die Brandenburger Hochschulen zahlten im geprüf-

ten 5-Jahres-Zeitraum 4,8 Mio. Euro für Akkreditierun-

gen. Nur knapp 20 % dieser Summe (935.000 Euro) ging 

an die sieben beautragten Akkreditierungsagenturen. 

Fast 80 % der Gesamtausgaben (3,8 Mio. Euro) entiel auf 

das Personal der Hochschulen. Der Sachanteil lag bei 

unter 1 % (39.000 Euro).

Die 26 durchgeführten Reakkreditierungen kosteten 

550.000 Euro. Damit sind sie ebenso kostspielig wie 

Erstprogrammakkreditierungen.

Absolute Kosten für ein durchgeführtes Akkredi-

tierungsverfahren konnten nicht ermittelt werden. 

Bei der Prüfung hat sich der LRH Brandenburg auf 

die Haushaltsjahre 2005 bis 2009 beschränkt. Dies ist 

sachgerecht, werden doch alle in diesem Zeitraum ge-

tätigten Ausgaben erfasst, unabhängig vom Stand ei-

nes Akkreditierungsverfahrens. Genau diese Kosten-

erhebung für diese fünf Jahre war ein Ziel der Prü-

fung. Es ging dem LRH nicht um „endgültige“ Perso-

nal- oder Sachkosten.
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11  So auh Wissenshatsrat, Empfehlungen zur Akkreditierung als 
Intrument der Qualitätssiherung, 2012, S. 145, jedenfalls für 
die „direkten“, also die an die Agenturen gezahlten Koten. Geis, 

OdW 2016, 193 (202), priht sogar von einem „Königsweg für 
die Zukunt“.

12  Dazu auh Herrmann, WissR 2017, 3 (12).

c) Unterschiedliche Ausgaben für gleiche Studiengänge

Akkreditierungsausgaben der einzelnen Hochschulen 

für vergleichbare Studiengänge variierten um das Vierfa-

che, ohne dass hierfür sachlich rechtfertigende Gründe 

erkennbar waren. Dabei sind die Unterschiede der rei-

nen Agenturkosten nur gradueller Natur. 

So wurde der Bachelorstudiengang Wirtschatsinfor-

matik an der FH Brandenburg für 117.000 Euro und an 

der TH Wildau für 23.000 Euro akkreditiert. Die Akkre-

ditierung des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschats-

lehre kostete an der FH Brandenburg 117.000 Euro, an 

der TH Wildau hingegen nur 28.000 Euro.

d) Vergleich Einzel- und Clusterakkreditierung

Im Durchschnitt aller akkreditierten Studiengänge sämt-

licher Hochschulen betragen die Agenturkosten für 

Clusterakkreditierungen nur 3.800 Euro je Studiengang. 

Bei einzelnen Akkreditierungen sind sie hingegen mit 

10.100 Euro fast drei Mal so teuer.

e) Wirtschatlichkeitsuntersuchungen

Bundes- und Landeshaushaltsrecht schreiben einheitlich 

vor, dass für alle inanzwirtschatlichen Maßnahmen 

angemessene Wirtschatlichkeitsuntersuchungen durch-

zuführen sind. Sie sind bei der Planung, während der 

Durchführung und nach Abschluss der Maßnahme 

durchzuführen (VV Nr. 2 zu § 7 BHO/LHO).

Der LRH stellte fest, dass eine den Ansprüchen des 

Haushaltsrechts genügende Planung der Ausgaben auf 

keiner Stufe der Akkreditierungsbürokratie vorlag: we-

der bei dem als Stitung des öfentlichen Rechts organi-

sierten Akkreditierungsrat noch bei den operativen Ak-

kreditierungsagenturen, beim Wissenschatsministeri-

um oder bei den Hochschulen selbst. Dieser Planungslo-

sigkeit ist es wohl zuzuschreiben, dass 

Akkreditierungsausgaben für vergleichbare Studiengän-

ge um das Vierfache variierten.

3. Folgerungen

Der LRH Brandenburg kam zu diesen Folgerungen:

a) Systemakkreditierung

Der LRH Brandenburg sah im Ergebnis seiner Prüfung 

eine Systemakkreditierung als eine sinnvolle Alternative 

zur Programmakkreditierung an.11 Ein hochschulinter-

nes Qualitätssicherungssystem ist sachgerecht und ent-

spricht einer vom Gesetzgeber gewollten Hochschulau-

tonomie. Durch eine solche „interne Akkreditierungs-

agentur“ können die Hochschulen selbst über ihre 

Studiengänge „wachen“.

In Brandenburg verfolgte im Prüfungszeitraum al-

lein die Universität Potsdam das Ziel einer Systemakkre-

ditierung. Mittlerweile ist sie seit fünf Jahren systemak-

kreditiert. Seit 2015 ist überdies die TH Wildau 

systemakkreditiert.

Der LRH regte an, dass zuküntig die anderen Branden-

burger Hochschulen den Weg einer Akkreditierung eigener 

Qualitätssicherungssysteme ins Auge fassen. Der LRH 

empfahl, diesen Paradigmenwechsel mit entsprechenden 

Wirtschatlichkeitsberechnungen zu unterlegen.

b) Reakkreditierung

§ 17 Abs. 6 Satz 4 BbgHG schreibt eine Reakkreditierung 

vor. Ein bestimmter Turnus ist nicht ixiert. Es ist nur, 

aber immerhin von „regelmäßigen“ Wiederholungen in 

„angemessenen Zeitabständen“ die Rede. Andere Län-

der lassen gleichfalls diese – sehr wichtige – Frage in 

ihren Hochschulgesetzen ofen; Bundesregelungen 

bestehen nicht. 

Es wird durchweg eine Reakkreditierung alle fünf 

Jahre praktiziert. Zweck der Reakkreditierung ist es, dass 

sich Hochschulen aus Gründen der Qualitätssicherung 

nicht auf einer einmaligen Qualitätskontrolle ausruhen 

sollen. Salopp gesprochen ist also nach der Akkreditie-

rung vor der Akkreditierung.

Wirtschatlichkeitsuntersuchungen zur Durchfüh-

rung der Reakkreditierung existieren nicht. Es ist gänz-

lich ungeprüt, ob mit dem gegenwärtigen System der 

fünjährigen Reakkreditierung der Zweck der Maßnah-

me erreicht und ob wirtschatlich vorgegangen wird. Das 

Wissenschatsministerium sollte angesichts des erhebli-

chen Finanzvolumens und des großen bürokratischen 

Aufwandes die Notwendigkeit und die Frequenz der Re-

akkreditierungsplicht überprüfen.

Vorerst – so unsere Empfehlung – ist es sachgerecht, 

die praktizierte fünjährige Reakkreditierungsfrist zu-

mindest für einen gewissen Zeitraum gänzlich auszuset-

zen oder zumindest den Zeitraum deutlich zu strecken.12 

Möglich wäre etwa eine Verlängerung auf zehn Jahre. Ob 

nämlich mit dem gegenwärtigen System der fünjähri-

gen Reakkreditierung der Zweck der Maßnahme er-

reicht und ob dabei wirtschatlich vorgegangen wird, ist 

weder empirisch untersucht noch gar erwiesen. Hierfür 



Janz · Zahlen bitte! Die Akkreditierung von Studiengängen 2 5 1

13  Frühzeitig shon Wilhelm, Verfassungs- und verwaltungsrehtli-
he Fragen der Akkreditierung von Studiengängen, 2009, 276 f.; 
ferner Janz, in: Breuer/Epiney/Haratsh/Shmahl/Weiß (Hrsg.), 
FS Ekart Klein, 2013, 127 (133 f.).

14  Abrubar unter www.lrh-brandenburg.de (abgerufen am 
11.8.2017). Dazu auh Janz (Fn. 13), 127 f.; ferner Detmer/Bö-

ker, Forshung & Lehre 2016, 1070 (1071 f.).

sind aber die Kosten zu hoch – und dürten angesichts 

der drohenden Reakkreditierungswelle noch beträcht-

lich steigen.

Daneben stimmte es uns nachdenklich, dass wir bei 

der Prüfung keine bzw. faktisch keine Ablehnung von 

Reakkreditierungsbegehren ermitteln konnten. 

c) Clusterakkreditierung

Die Hochschulen sollten zuküntig in geeigneten Fällen 

wegen der geringeren Ausgaben mehr Clusterakkredi-

tierungen vornehmen. 

d) Akkreditierungsbürokratie

Die Hochschulen haben den Akkreditierungsagenturen 

eine umfassende Selbstdokumentation des zu akkredi-

tierenden Studiengangs als Basis für die durchzuführen-

de Akkreditierung zu erstellen und vorzulegen. Dieser 

hohe bürokratische Aufwand für eine Akkreditierung 

sollte gesenkt werden. Die Hochschulen sollten sich 

gegenüber den Akkreditierungsagenturen und dem 

Akkreditierungsrat um eine entsprechende Reduzierung 

bemühen. Auch die Landesregierung sollte sich dafür 

einsetzen.

e) Planungsgrößen

Planungsgrößen über die Gesamtausgaben einer Akkre-

ditierung sind weder in Brandenburg noch in anderen 

Bundesländern vorhanden. Selbst der Akkreditierungs-

rat erfasst diese Kosten nicht. Nur die reinen Agentur-

ausgaben sind bekannt. Sie variieren zwischen 10.000 

und 15.000 Euro. Diese Ausgaben machen jedoch nur 

einen Bruchteil der Gesamtausgaben für ein Akkreditie-

rungsverfahren aus.

Der Haushaltsgrundsatz der Wirtschatlichkeit und 

Sparsamkeit lässt es daher ratsam erscheinen, entspre-

chende Planungsgrößen für vergleichbare Studiengänge 

zu bilden. Für die Berechnung ließe sich auf die vom 

LRH ermittelten Ausgaben zurückgreifen. Die Folge wä-

ren identische Ansätze für die Akkreditierung vergleich-

barer Studiengänge. Kostenspreizungen der beschriebe-

nen Art um das Vierfache gehörten dann der Vergan-

genheit an.

f) Verfassungsrechtliche Bedenken

Der LRH Brandenburg hegte seinerzeit verfassungs-

rechtliche Bedenken, sozusagen als Nebenprodukt der 

formellen Prüfung.13 Es inden sich vorsichtige Formu-

lierungen in der Prüfungsmitteilung. Die gesetzlichen 

Regelungen zur Akkreditierung unterliegen – so hatten 

wir formuliert – erheblichen Bedenken bezüglich der 

Messbarkeit und Berechenbarkeit des staatlichen Han-

delns und somit an der Vereinbarkeit der Regelungen 

mit dem verfassungsrechtlich verbürgten Bestimmt-

heits- und Wesentlichkeitsgrundsatz.

4. Stellungnahme des Wissenschatsministeriums

Das Brandenburger Wissenschatsministerium zeigte 

sich von den Ergebnissen insgesamt nur wenig beein-

druckt:

Es wird zunächst anerkannt, dass Akkreditierungs-

verfahren kostenintensiv seien und einen erheblichen 

bürokratischen Aufwand bedeuteten. Es sei erklärtes 

Ziel der Landesregierung, Kosten und Aufwand zu sen-

ken. Kritisiert wurde dann das Zahlenmaterial, ohne 

dass aber eigene Daten zur Verfügung gestanden hätten.

Die Systemakkreditierung sei erst 2008 eingeführt 

worden. Die Durchführung dauere mehr als zwei Jahre. 

Die Systemakkreditierung sei deswegen nur eine zu-

küntige Option. Der notwendige Aubau eines Quali-

tätsmanagementsystems sei zudem kosten- und perso-

nalaufwändig. Daher könne die Systemakkreditierung 

für kleinere Hochschulen nicht wirtschatlicher als eine 

Programmakkreditierung sein.

Clusterakkreditierungen seien im Grundsatz wirt-

schatlicher als Einzelakkreditierungen. Die Hochschu-

len könnten sie aber nur bei sehr ähnlichen Studiengän-

gen vornehmen. Dies begrenze deren tatsächliche An-

wendung. Reakkreditierungen seien kosten- und perso-

nalaufwändig. Das Land Brandenburg setze sich bereits 

jetzt dafür ein, die Kosten zu senken und die Reakkredi-

tierungsfrequenz zu verlängern. Verfassungsrechtliche 

Bedenken bestünden nicht.

5. Weiterer Prüfungsverlauf

Die Prüfung bildete dann einen Beitrag im Jahresbericht 

2011 des LRH.14 Diese Berichte werden alljährlich dem 

Landtag vorgelegt und damit auch der medialen Öfent-

lichkeit vorgestellt. 

Steht eine Prüfung im Jahresbericht, so ist dies von 

nicht zu unterschätzender Bedeutung für die Wirkkrat 

der Prüfergebnisse. Denn durch die Einschaltung des 

Parlaments und das Öfentlichmachen wird das in-ca-

mera-Verfahren faktisch beendet. Der Druck auf die be-

teiligten geprüten Stellen ist nun deutlich verstärkt. Das 

Parlament beschätigt sich mit den einzelnen Beiträgen 

und beschließt regelmäßig eine Auforderung an die Re-
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15  Den Hintergrund dieser Forderung bildete die Prüfungserkennt-
nis, dass beide Brandenburger Studentenwerke hohe Rüklagen 
vorhielten; dazu Jahresberiht des LRH Brandenburg 2016, S. 174 
f. (abrubar unter www.lrh-brandenburg.de, abgerufen am 11.8-
2017.

16  Abrubar unter www.landtag.brandenburg.de (abgerufen am 
11.8.2017).

17  Forshung & Lehre 2016, 1070 f. (Titel: „Akkreditierung: Rehts-
widrig, zu teuer, fragliher Nutzen“).

gierung. Diese Handlungsempfehlung beruht – ganz 

oder zumindest teilweise – typischerweise auf einem 

Vorschlag des Rechnungshofes. Dadurch nimmt also das 

Parlament den Willen der Finanzkontrolle auf, akzep-

tiert ihn und verfolgt das Ziel weiter. Es inden sich ne-

ben den üblichen Berichtsplichten in der Regel auch 

konkrete Handlungserwartungen wieder. 

In dem anschließenden parlamentarischen Verfah-

ren fasste der Brandenburger Ausschuss für Haushalts-

kontrolle am 12. März 2012 folgenden Entschluss.

1. Der Ausschuss für Haushaltskontrolle begrüßt es, 

dass die Brandenburger Hochschulen im bundesweiten 

Vergleich bereits eine vergleichsweise hohe Quote akkredi-

tierter Studiengänge erreicht haben.

2. Der Ausschuss für Haushaltskontrolle nimmt die 

Prüfugsfeststellungen des LRH, insbesondere seine kriti-

schen Anmerkungen

- zu nicht vorhandenen Wirtschatlichkeitsberech 

 nungen für den hochschulinternen Aufwand    

 (indirekte Kosten),

- zu fehlenden Planungsgrößen und

- zu den Reakkreditierungsfrequenzen

 zustimmend zur Kenntnis.

3. Der Ausschuss für Haushaltskontrolle fordert das 

MWFK auf, die Hochschulen anzuhalten, Wirtschatlich-

keitsberechnungen mit dem Ziel der Kostenminimierung 

anzustellen. Das MWFK begleitet diesen Prozess mit dem 

Ziel, weitgehende Vergleichbarkeit der Berechnungen 

herzustellen.

4. Der Ausschuss für Haushaltskontrolle bittet das 

MWFK, in den zuständigen Gremien darauf hinzuwirken, 

dass die Reakkreditierungsfrequenzen verändert werden.

5. Der Ausschuss für Haushaltskontrolle erwartet, dass 

das MWFK bis zum 30. Juni 2012 über die veranlassten 

Maßnahmen berichtet. 

Darüber hinaus erwartet er, dass das MWFK im drit-

ten Quartal 2013 die Kosten der Akkreditierungsverfahren 

an den Hochschulen in einem Bericht an den Ausschuss 

für Haushaltskontrolle darlegt.

Damit machte sich das Parlament umfassend die 

Feststellungen und Empfehlungen des LRH Branden-

burg zu eigen. Dies ist alles andere als eine Selbstver-

ständlichkeit und – wie erwähnt – für die Wirkkrat un-

seres Handelns sehr wichtig! Die Finanzkontrollerfah-

rung lehrt, dass insbesondere bei politisch heiklen he-

men das parlamentarische Echo auch ausbleiben kann. 

So konnte sich jüngst der LRH Brandenburg mit seiner 

Forderung, den staatlichen Zuschuss für die Studenten-

werke zu streichen, nicht durchsetzen.15

Die beiden erbetenen Berichte wurden fristgemäß bis 

Ende 2013 vom zuständigen Wissenschatsministerium 

erstellt.16 Schließlich grifen wir die Entwicklung später 

noch einmal auf und brachten einen sogenannten Ergeb-

nisbericht im Jahresbericht 2013. Formal abgeschlossen 

war die Prüfung bereits im März 2012.

Im ersten Bericht an das Parlament legt das Ministe-

rium einen Vorschlag zu vergleichbaren Wirtschatlich-

keitsberechnungen für Akkreditierungen vor. Es werde 

sich zudem für längere Reakkreditierungsfrequenzen 

einsetzen. Im Oktober 2013 teilte das Wissenschatsmi-

nisterium dann mit, dass die Personal- und Sachausga-

ben aller Hochschulen (!) zu pauschalisieren seien, um 

die Kosten der Akkreditierung zu ermitteln. Eine exakte 

Ermittlung sei unangemessen. Dadurch ergeben sich 

Akkreditierungskosten von durchschnittlich 18.300 Euro 

pro Studiengang. An der systemakkreditierten Uni Pots-

dam belaufen sich die Kosten je Studiengang auf 16.624 

Euro, wenn 15 Studiengänge jährlich akkreditiert bzw. 

reakkreditiert werden.

Das bedeutet, dass das Brandenburger Wissen-

schatsministerium nun erstmalig in der Lage ist, die 

Kosten von Akkreditierungen von Studiengängen in 

Brandenburg zu bezifern. Dies ist der Anfang, um Ak-

kreditierungen und Reakkreditierungen nachhaltig zu 

verbessern und wirtschatlich zu gestalten. Ferner wurde 

mitgeteilt, dass Clusterakkreditierungen Einzelakkredi-

tierungen vorzuziehen seien, wenn die fachliche Nähe 

der Studiengänge es erlaubt. Ob die Möglichkeit einer 

hochschulgesamten Systemakkreditierung für alle 

Hochschulen infrage kommt, ist zweifelhat. Denn die 

hohen einmaligen Kosten sind für kleinere Hochschulen 

mitunter schwer zu schultern. Außerdem setze sich das 

Wissenschatsministerium weiterhin dafür ein, die Fre-

quenzen von Reakkreditierungen zu verlängern; die 

bundesweite Diskussion hierüber dauere aber noch an – 

soweit ersichtlich wird immer noch diskutiert…

Gleichermaßen erstaunlich wie erfreulich war die 

wissenschatspolitische Rezeption der Prüfungsergeb-
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18  Abrubar unter www.thueringer-rehnungshof.de (abgerufen am 
11.8.2017). Dazu auh Herrmann, WissR 2017, 3 (9); Detmer/

Böker, Forshung & Lehre 2016, 1070 (1071 f.).
19  Abrubar unter www.landesrehnungshof-sh.de (abgerufen am 

11.8.2017). Dazu auh Detmer/Böker, Forshung & Lehre 2016, 

1070 (1071 f.).
20  Abrubar unter www.orh.bayern.de (abgerufen am 11.8.2017). 

Dazu auh Herrmann, WissR 2017, 3 (9); Detmer/Böker, For-
shung & Lehre 2016, 1070 (1071 f.).

nisse. So hatte die Zeitschrit Forschung & Lehre im letz-

ten Jahr einen längeren Beitrag, in dem die Ergebnisse 

der Rechnungshofprüfungen referiert wurden.17

V. Die Prüfungen der anderen Rechnungshöfe

1. hüringen

Der hüringer Rechnungshof hatte schon vor zehn Jah-

ren die Durchführung der Akkreditierung und den 

damit verbundenen Aufwand an allen zehn Landeshoch-

schulen geprüt. Er veröfentlichte die Ergebnisse seiner 

Prüfung im Jahresbericht 2008.18 Er konstatierte, dass 

die Akkreditierung einen erheblichen Aufwand und 

Ausgaben verursache. Bis 2009 sei allein in hüringen 

mit 8,4 Mio. Euro zu rechnen, davon allein 6,8 Mio. Euro 

nur für das Personal. Dies bedeute für jeden Studiengang 

durchschnittliche Kosten von 38.000 Euro. 

Akkreditierungen führten jedoch weder zu ver-

gleichbaren noch zu zulässigen Ergebnissen der Quali-

tätssicherung. Das liege zum einen an fehlenden Vorga-

ben und mangelnder Autragserteilung durch die KMK. 

Zum anderen führten die Agenturen die Verfahren mit 

unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, ausdiferenzier-

ten Kriterienkatalogen und erheblichen Ermessensspiel-

raum für das Bewertungsverfahren durch. Der den 

Agenturen eingeräumte Gestaltungsspielraum kann den 

maßgeblichen Einluss der Hochschullehrer auf Ablauf 

und Ergebnis der Akkreditierung beeinträchtigen. Diese 

Argumentation wird bekanntermaßen vom BVerfG wie-

der aufgegrifen. Daher müsse dieser Gefahr mit konkre-

ten Vorgaben von KMK und Akkreditierungsrat entge-

gengewirkt werden. Daneben kämen die Agenturen zu 

unterschiedlichen Ergebnissen in Abhängigkeit von den 

eingesetzten Agenturen. Es fehle zudem an Transparenz 

der Entgelte für die Agenturen. Die 5-Jahres-Frist für Re-

akkreditierungen wird infrage gestellt.

Der hüringer Rechnungshof kommt also auf der Ba-

sis seiner erstaunlich frühen Prüfung der Akkreditie-

rung zu einer Fundamentalkritik. Aufwand, Ergebnisse, 

Fristen, Rolle der KMK und der Agenturen sowie Ver-

dacht auf Willkür stellen in Summe ein deutliches Ar-

mutszeugnis für das Akkreditierungsverfahren – jeden-

falls in hüringen – dar. Von einer vertretbaren und 

tragfähigen Variante der Qualitätssicherung von Studi-

enangeboten könne kaum die Rede sein.

2. Schleswig-Holstein

In einem Sonderbericht Hochschulen 2011 nimmt der 

LRH Schleswig-Holstein u.a. auch kurz zur Frage der 

Akkreditierung Stellung.19 Danach ist die Akkreditie-

rung für die neun Hochschulen aufwändig und kostspie-

lig. Je Studiengang lagen die Kosten bei 2.500 bis 7.000 

Euro, ohne allerdings die internen Verwaltungskosten. 

Angesichts des hohen Aufwandes sei das Verhältnis von 

Kosten und Nutzen der Akkreditierung in der bisheri-

gen Form infrage zu stellen. Eine Alternative sei die Sys-

temakkreditierung. Es sei zu prüfen, ob das Land zur 

alleinigen staatlichen Genehmigung von Studiengängen 

und Prüfungsordnungen zurückkehren sollte.

Der LRH Schleswig-Holstein bleibt also formal wie 

inhaltlich deutlich hinter der Kritik des hüringer Rech-

nungshofes zurück. Der Blick richtet sich nur auf einzel-

ne Aspekte der Akkreditierung, ohne umfänglich Stel-

lung zu beziehen. 

3. Bayern

Auch der ORH Bayern wandte sich mit Finanzkontroll-

interesse der Akkreditierung von Studiengängen zu. 

2010 prüfte der ORH Bayern die Akkreditierung von 

Bachelor- und Masterstudiengängen an allen 33 staat-

lichen Bayerischen Hochschulen.20 Der Beitrag 

„Akkreditierung von Studiengängen – Gütesiegel und 

Geschäftsmodell?“ fand Eingang in den Jahresbericht 

2012. 

Die Akkreditierung von Studiengängen sei zu auf-

wändig und verursache Kosten in Millionenhöhe. Das 

Akkreditierungsverfahren sei eingeführt worden, 

ohne den Aufwand zu hinterfragen. Daher forderte 

der ORH Bayern, das Verfahren zu vereinfachen und 

den Aufwand für Hochschulen zu reduzieren. Für lau-

fende und abgeschlossene Prüfungen sei in Bayern 

mit 12,4 Mio. Euro zu rechnen; für alle Erstakkreditie-

rungen insgesamt sogar 37 Mio. Euro. Rund 80 % da-

von entfallen auf Personalkosten, 20 % Agenturkosten 

und 1 % Sachkosten. 

Ebenso wie der Thüringer Rechnungshof werden 

die Unterschiede bei den Agenturvorgaben für die 

Hochschulen thematisiert. Es mangele an Standards, 

was den Aufwand der Hochschulen zusätzlich erhöhe. 

Bemerkenswerterweise wird ausdrücklich festgestellt, 
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dass oftmals diejenigen Agenturen beauftragt werden, 

bei denen die Hochschulen mit einem reibungslosen 

Ablauf des Verfahrens rechnen. Es wird außerdem ge-

fordert, den Bürokratieaufwand zu verringern und die 

Zeiträume für eine Reakkreditierung großzügiger zu 

bemessen. Solange es keine Neuordnung des Akkredi-

tierungsverfahrens gibt, sollten die Hochschulen – so-

weit möglich – Systemakkreditierungen anstreben.

Insgesamt kommt der ORH Bayern nach seiner um-

fassenden Prüfung also zu vergleichbaren Ergebnissen 

wie in hüringen – und damit auch zu einer ähnlichen 

Fundamentalkritik des Akkreditierungsverfahrens.

VI. Fazit

Zusammen gefasst lassen sich die Erkenntnisse der Prü-

fung des LRH Brandenburg wie folgt formulieren:

Das Akkreditierungsverfahren ist teuer. Dies unter-

streicht auch das BVerfG.

Um die Hochschulen personell und fachlich zu ent-

lasten, geht es auch wirtschatlicher:

•	 Cluster-	statt	Einzelakkreditierung.

•	 System-	statt	Programmakkreditierung.

•	 Mehr	Kostentransparenz.

•	 Deutliche	Verlängerung	der	fünjährigen	Reak	

 kreditierungsfrequenz.

•	 Last	but	not	least:	Senkung	des	bürokratischen		

 Aufwands der Hochschulen.

In Brandenburg ist das Wissenschatsministerium in 

der Lage, die Kosten von Akkreditierungen von Studien-

gängen zu bezifern. Pauschalierte 18.300 Euro je Akkre-

ditierung sind ein Anfang, um auf den Tugendpfad der 

Wirtschatlichkeit und Sparsamkeit zurückzukehren.

Allerdings hat das Ministerium in dem im Oktober 

2013 vorgelegten Bericht über die Kosten der Akkreditie-

rungsverfahren Entscheidendes weitgehend versäumt: 

Pauschalisierte Personal- und Sachausgaben führen nur 

bedingt zu handhabbaren vergleichenden Wirtschat-

lichkeitsberechnungen. Hier sollte dringend nachgebes-

sert werden.

Auch die anderen Empfehlungen harren noch einer 

Umsetzung. Insbesondere bleibt es bisher bei einer fünf-

jährigen Reakkreditierungsfrequenz. Insgesamt fällt die 

Bilanz also ernüchternd aus. Das Ziel sparsamer und 

wirtschatlicher Akkreditierungsverfahren ist noch weit 

entfernt.

Norbert Janz ist am Landesrechnungshof Branden-

burg tätig und lehrt als apl. Prof. an der Juristischen 

Fakultät der Universität Potsdam. Der Beitrag basiert 

auf einem um Fußnoten erweiterten Vortrag, den der 

Autor auf dem 12. Hochschulrechtstag am 17. Mai 2017 

an der Universität zu Köln gehalten hat. Der Vortrags-

stil wurde weitgehend beibehalten.



I. Einleitung

Für die Akkreditierung von Studiengängen und hoch-

schulinternen Qualitätsmanagementsystemen in 

Deutschland ist eine neue Rechtsgrundlage erarbeitet 

worden: Die Ministerpräsidenten der Länder haben den 

„Staatsvertrag über die Organisation eines gemeinsamen 

Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Stu-

dium und Lehre an deutschen Hochschulen“ unterzeich-

net.1 Dieser „Studienakkreditierungsstaatsvertrag“ stellt 

die Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungs-

gerichts vom Februar 20162 dar.

Zum Zeitpunkt, an dem der vorliegende Beitrag er-

stellt wird, liegt der Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

den Länderparlamenten zur Ratiizierung vor. Die Ent-

scheidung über die Zustimmung liegt in der Souveräni-

tät jedes einzelnen Gesetzgebungsorgans. Gleichwohl 

benutzt der Text in der Folge den Indikativ und geht in-

sofern von der Fiktion eines verabschiedeten Staatsver-

trags aus. Dies geschieht ausschließlich aus sprachlichen 

Erwägungen, da weder ein durchgängig im Konjunktiv 

gehaltener Text noch eine Häufung von Ausdrücken wie 

„voraussichtlich“ oder „vorgesehen“ stilistisch überzeu-

gen würden.

Der Artikel konzentriert sich auf den Wandel der 

Aufgabenstellung von Akkreditierungsrat und Agentu-

ren. Auf darüber hinausgehende Ausführungen zur ex-

ternen Qualitätssicherung in Deutschland3 sowie zur 

Rolle und Rechtsnatur der Akkreditierung4 wird weitge-

hend verzichtet und hierfür auf andere einschlägige 

Schriten verwiesen.

II. HRG-Novelle 1998, Akkreditierungs-Stitungs-

Gesetz 2005

Wesentliche Grundlagen für die Akkreditierung wurden 

1998 geschafen: Bundestag und Bundesrat verabschie-

deten die vierte Novelle des Hochschulrahmengesetzes 

(HRG) und strichen aus § 9 Abs. 2 HRG die obligatori-

sche Erarbeitung von Rahmenprüfungsordnungen. Die 

Begründung dafür lautete: „Die Gleichwertigkeit der 

Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Studienab-

schlüsse und die Möglichkeit des Hochschulwechsels 

sollen küntig nicht mehr zwingend durch Rahmenprü-

fungsordnungen sichergestellt werden. Die Länder und 

die HRK können dieses Instrument in Zukunt weiter 

nutzen. Sie können sich aber auch anderer Instrumente 

wie beispielsweise eines Akkreditierungsverfahrens von 

Institutionen und Studiengängen, der staatlichen Geneh-

migung der einzelnen Prüfungsordnungen oder einer 

Ex-post-Kontrolle im Rahmen der Evaluation bedie-

nen.“5

Im selben Jahr fassten Kultusministerkonferenz 

(KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 

Grundsatzbeschlüsse6 zur Einführung eines Akkreditie-

rungssystems. Nach einer Pilotphase wurde 2002 die für 

die nächsten 15 Jahre gültige Grundstruktur eines dezen-

tralen Systems ixiert,7 in dem der Akkreditierungsrat 

Grundanforderungen an das Akkreditierungsverfahren 

aufstellt und Agenturen zertiiziert sowie überwacht, 

während die Agenturen ihrerseits Akkreditierungsver-

fahren durchführen und Studiengänge akkreditieren.

Olaf Bartz und Katrin Mayer-Lantermann

Wandel der Aufgaben des Akkreditierungsrates und 

der Agenturen durch den „Studienakkreditierungs-

staatsvertrag“

1  Der Text des Staatsvertrags nebt Begründung it in den Do-
kumentationssytemen mehrerer Länderparlamente verfügbar, 
beipielsweise hier: http://www.landtag-bw.de/iles/live/sites/
LTBW/iles/dokumente/WP16/Druksahen/1000/16_1823_D.pdf 
(1.9.2017).

2  BVerfG, Beshluss des Erten Senats vom 17. Februar 2016 - 1 BvL 
8/10 - Rn. (1-88), http://www.bverfg.de/e/ls20160217_1bvl000810.
html (1.9.2017).

3  Vgl. etwa das Handbuh Qualität in Studium und Lehre (Kohler/

Pohlenz/Shmidt (Hrsg.), Handbuh Qualität in Studium und 
Lehre: Evaluation nutzen - Akkreditierung sihern - Proil 
shärfen, Loseblattsammlung) und Wissenshatsrat, Empfehlun-
gen zur Akkreditierung als Intrument der Qualitätssiherung, 
Drs. 2259-12, 2012, https://www.wissenshatsrat.de/download/
arhiv/2259-12.pdf (1.9.2017).

4  Siehe dazu z.B. Immer, Rehtprobleme der Akkreditierung von 
Studiengängen, 2013.

5  Bundetags-Druksahe 13/8796., S. 17, http://dipbt.bundetag.de/
doc/btd/13/087/1308796.pdf (1.9.2017).

6  Siehe den Beshluss der KMK „Einführung eines Akkreditie-
rungsverfahrens für Bahelor-/Bakkalaureus- und Mater-/
Magitertudiengänge“ vom 3.12.1998, https://www.kmk.org/
ileadmin/Dateien/pdf/Statitik/BS_981203_AKKreditierung.
pdf (1.9.2017) sowie die Entshließung des 185. Plenums der HRK 
vom 6. Juli 1998 zum Akkreditierungsverfahren, https://www.hrk.
de/positionen/position/beshluss/detail/akkreditierungsverfah-
ren/ (1.9.2017).

7  Siehe den Beshluss der KMK „Küntige Entwiklung der länder- 
und hohshulübergreifenden Qualitätssiherung in Deutsh-
land“ vom 01.03.2002, S. 11, http://www.akkreditierungsrat.de/
ileadmin/Seiteninhalte/KMK/Sontige/KMK_Sytem_Weiter-
entwiklung2002.pdf (1.9.2017).
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8  Abrubar unter http://www.akkreditierungsrat.de/ileadmin/Sei-
teninhalte/AR/Beshluesse/ASG_Stitungsgesetz.pdf (1.9.2017).

9  Siehe den Beshluss der KMK „Ekpunkte für die Weiterentwik-
lung der Akkreditierung in Deutshland“ vom 15.10.2004, http://
www.akkreditierungsrat.de/ileadmin/Seiteninhalte/KMK/Sonti-
ge/KMK_Sytem_Weiterentwiklung2004.pdf (1.9.2017).

10  Beshluss der KMK „Vereinbarung zur Stitung „Stitung: Akkre-
ditierung von Studiengängen in Deutshland“ vom 16.12.2004, 
http://www.akkreditierungsrat.de/ileadmin/Seiteninhalte/KMK/
Sontige/KMK_Sytem_Stitung_Vereinbarung.pdf (1.9.2017).

11  Mit Einführung des ASG wurde der Akkreditierungsrat nurmehr 
eines von drei Gremien – neben Vortand und Stitungsrat – der 
„Stitung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutsh-
land. Gleihwohl werden die Begrife „Akkreditierungsrat“ und 
Stitung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutshland“ 

im Alltag häuig synonym verwendet, so auh im Folgenden.
12  Näher dazu Immer (Fn. 4), S. 12.
13  Landtagsdruksahe 13/6182, S. 12, https://www.landtag.nrw.de/

portal/WWW/dokumentenarhiv/Dokument/MMD13-6182.pdf 
(1.9.2017).

14  Vgl. z. B. Brinktrine, Akkreditierungsverfahren und -modelle 
nah Maßgabe des Hohshulrehts der Länder, WissR 42 (2009), 
164 (165 f.).

15  Siehe dazu die Begründung zu § 7 a HZG, Landtagsdruksahe 
16/5410, S. 310, https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/doku-
mentenarhiv/Dokument/MMD16-5410.pdf (1.9.2017); vgl. dazu 
auh Geis, Das Bundesverfassungsgeriht zur Akkreditierung, 
OdW 4 (2016), 193 (197).

16  Beshluss des BVerfG (Fn. 2), Rn 71 und 72.

Der Akkreditierungsrat konstituierte sich 1999 und 

war zunächst ohne eigene Rechtsform bei der Geschäts-

stelle der HRK angesiedelt. Zum Jahreswechsel 2002/03 

erfolgte ein Umzug in das Sekretariat der KMK. Rechts-

fähigkeit erhielt er 2005 mit dem nordrhein-westfäli-

schen „Gesetz zur Errichtung einer Stitung „Stitung zur 

Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland““ 

(üblicherweise und auch im Folgenden abgekürzt mit 

„ASG“ für Akkreditierungs-Stitungs-Gesetz),8 dem 

2004 eine Verständigung der Länder in der KMK9 vor-

ausging. Die Länder übertrugen ihre Aufgaben nach 

§ 9 Abs. 2 HRG per Verwaltungsvereinbarung10 auf die 

Stitung.11

III. Aufgaben von Akkreditierungsrat und Agenturen 

bislang und küntig

Auch die küntige Konzeption gemäß Studienakkreditie-

rungsstaatsvertrag sieht eine Zwei-Ebenen-Struktur mit 

einer Aufgabenteilung von Agenturen und Akkreditie-

rungsrat vor. Dabei sind jedoch drei wesentliche Ver-

schiebungen zu verzeichnen:

•	Die Befugnis, Akkreditierungsentscheidungen zu 

trefen, geht von den Agenturen auf den Akkreditie-

rungsrat über (Art. 5 Abs. 3 Nr. 1 Staatsvertrag).

•	Sämtliche Befugnisse zur Regelsetzung, die bisher teil-

weise beim Akkreditierungsrat angesiedelt waren, gehen 

auf die Länder über (Art. 5 Abs. 3 Nr. 6 Staatsvertrag).

•	Die bisher vom Akkreditierungsrat durchgeführte 

materielle Prüfung der Agenturen geht auf das europä-

ische Agenturenregister EQAR über (vgl. Art. 5 Abs. 3 

Nr. 5 Staatsvertrag).

Diese drei Aspekte seien im Folgenden näher ausgeführt.

1. Entscheidungsbefugnis

a) Situation bislang

Die derzeit tätigen Agenturen sind überwiegend als Stif-

tungen oder als privatrechtliche Vereine organisiert;12 

eine Vorgabe für die Rechtsform existiert nicht. Bislang 

führen sie die Akkreditierungsverfahren durch und tref-

fen die Akkreditierungsentscheidungen, wobei sie im 

Autrag der Stitung zur Akkreditierung von Studien-

gängen deren Siegel vergeben. Entscheidungsgremien 

sind zumeist die so genannten Akkreditierungskommis-

sionen. Sie bestehen mindestens aus Hochschulvertre-

tern, Vertretern der Berufspraxis und Studierenden.

Die Agenturen sind an Kriterien und Verfahrensre-

geln des Akkreditierungsrates gebunden, entwickeln auf 

dieser Basis aber eigene Proile. Sie operationalisieren 

die Regeln des Akkreditierungsrates in eigenen Handrei-

chungen; teilweise sind sie nur in bestimmten Fächergrup-

pen tätig oder verfügen über regionale Schwerpunkte, ope-

rieren grundsätzlich aber in allen Bundesländern.

Die Rechtsnatur des Handelns der Agenturen im 

noch aktuellen System ist überwiegend ungeklärt. Den 

aktuell anwendbaren Rechtsgrundlagen kann man keine 

klare Entscheidung für das öfentliche bzw. private Recht 

entnehmen. Das ASG selbst schweigt zur Rechtsnatur 

der Akkreditierungsentscheidung; in der Begründung 

zum ASG ist von „privatrechtlich organisierten und han-

delnden Agenturen“ die Rede.13 Auch in den Lan-

deshochschulgesetzen inden sich keine eindeutigen 

Aussagen zu dieser hematik.14 Eine Ausnahme stellt 

NRW dar: Dort wurde im § 7a des 2014 in Krat getrete-

nen Landeshochschulgesetzes geregelt, dass die Agentu-

ren in NRW als Beliehene handeln.15

b) Ratio der Änderung

Die bislang ungeklärte Rechtsnatur des Agenturhan-

delns war ein wesentlicher Auslöser für die Übertragung 

der Entscheidungsbefugnis auf den Akkreditierungsrat. 

Das Bundesverfassungsgericht monierte, dass keine 

Klarheit bezüglich der Rechtsstellung der Agenturen 

und der Rechtsform der von ihnen getrofenen Entschei-

dungen bestehe.16 Daher bestand Handlungsbedarf für 

NRW und die Ländergemeinschat.
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17  Zum Beipiel VG Minden, Beshluss vom 30.07.2009 – 
2 K 1291/08 Rn. 1 - 3, zitiert nah Immer (Fn. 4), S. 171.

18  Vgl. z. B. Lege, Die Akkreditierung von Studiengängen, JZ 14/2005, 
698 (702); Heitsh, Rehtsnatur der Akkreditierungsentsheidungen/ 
Prozessuale Fragen, WissR 42 (2009), 136 (142 f.).

19  Siehe dazu Heitsh (Fn. 18) WissR 42 (2009), 136 (142 f.).
20  Dies it zum Beipiel in Berlin, Bremen und Shleswig-Holtein 

der Fall. Auh in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und 
Sahsen-Anhalt muss ein Studiengang durh das Miniterium 
genehmigt werden, falls keine diesbezüglihe Regelung in einer 
Zielvereinbarung exitiert. Siehe dazu die Übersiht des Akkredi-
tierungsrates unter http://www.akkreditierungsrat.de/ileadmin/
Seiteninhalte/AR/Sontige/20161109Regelung_Akkr_und_Ge-
nehmigung_Abfrage_2016.pdf (1.9.2017); vgl. auh Immer (Fn. 4), 
S. 122 f.

21  Überzeugend argumentiert hier Immer (Fn. 4), S. 238: „Aus-
shlaggebend, aber auh ausreihend it vielmehr der in ihrem 
Bereih qualitativ-rehtsverbindlihe Einluss der Agenturen: Die 
Beurteilung, ob der Studiengang die Strukturvorgaben und den 
Qualiikationsrahmen einhält, berufsrelevante Kompetenzen ver-
mittelt und das erforderlihe Qualitätsvertändnis mitbringt, it 
nah sytematish-teleologisher Auslegung des Akkreditierungs-
verfahrens allein und letztverbindlih ihrem Votum zugewiesen“; 
siehe auh Epping (Hrsg.), Niedersähsishes Hohshulgesetz, 
§ 6, Rn 40. Er qualiiziert die Akkreditierungsentsheidungen, 
zumindet nah dem niedersähsishen Landeshohshulreht, 
als öfentlih-rehtlih.

22  Siehe Beshluss des VG Arnsberg vom 16.04.2010 – 12 K 2689/08, 
https://www.jutiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg_arnsberg/j2010/12_K_2
689_08beshluss20100416.html (1.9.2017), S. 28. Das Bundesver-
fassungsgeriht traf keine Fetlegung, ob die Agenturen öfentlih 
oder privatrehtlih handeln. Geis (Fn. 15), OdW 4 (2016), 193 
(194), legt jedoh nahvollziehbar dar, dass die Verfassungsrihter 

von einer öfentlih-rehtlihen Fernwirkung ausgingen: Das auf 
private, die taatlihe Anerkennung begehrende, Hohshulen in 
NRW anwendbare Normengeleht führe für diese Hohshulen 
de fato zu einer Akkreditierungpliht und telle damit einen 
Grundrehtseingrif dar.

23  Die Übertragung taatliher Aufgaben an Private teht unter 
dem so genannten intitutionellen Gesetzesvorbehalt, bedarf also 
einer eindeutigen gesetzlihen Regelung, siehe dazu zum Beipiel 
Lege (Fn. 18), JZ 14/2005, 698 (703).

24  Siehe dazu zum Beipiel Landfried, HRK, Beiträge zur Hoh-
shulpolitik 6/2001, 46 (48 f.).

25  Das Verbot der Verknüpfung von Beratung und Akkreditierung 
it für die Sytemakkreditierung explizit geregelt, vgl. den Be-
shluss des Akkreditierungsrats „Standards für die Getaltung des 
Verhältnisses von Sytemakkreditierung und Beratungsdient-
leitungen“ vom 31.10.2008 i.d.F. vom 20.02.2013, http://www.
akkreditierungsrat.de/ileadmin/Seiteninhalte/AR/Beshluesse/
AR_Beratung_Sytemakkreditierung.pdf (01.09.2017). Eine ggf. 
angesihts der Tätigkeit niht in Deutshland ansässiger Agen-
turen erforderlihe Beleihung ausländisher Rehtträger haben 
als niht problematish beurteilt Heitsh, DÖV 2007, S. 346 und 
Immer, S. 166.

26  Begründung zu Art. 3 Abs. 5 Staatsvertrag.
27  Ebd.
28  Ebd.
29  Zahlreihe der unter http://www.akkreditierungsrat.de/index.

php?id=beshluesse&L=-9.9 (1.9.2017) veröfentlihten Beshlüs-
se, Handreihungen und Rundshreiben des Akkreditierungsrates 
hatten Inkonsitenzen in der Praxis der Agenturen zum Anlass.

30  Begründung zu Art. 3 Abs. 5 Staatsvertrag.

Die öfentlich-rechtliche Qualiizierung der Akkredi-

tierungsentscheidung lag nahe. Bei mit Klagen im Be-

reich der Akkreditierung befassten Verwaltungsgerich-

ten ließ sich eine Tendenz für die öfentlich-rechtliche 

Einordnung der Akkreditierung erkennen.17 Auch in der 

Literatur wurde dies überwiegend angenommen,18 da 

die Akkreditierung von Studiengängen und hochschul-

internen QM-Systemen der öfentlichen Aufgabe der 

Aufsicht über das Hochschulwesen diene.19 Zudem tref-

fen die Agenturen selbst dann, wenn die Akkreditierung 

das landesrechtlich erforderliche Genehmigungsverfah-

ren nicht ersetzt,20 für die staatlichen Stellen maßgebli-

che Beurteilungen dazu, ob der Studiengang die in der 

Akkreditierung zu prüfenden Qualitätsanforderungen 

erfüllt.21 Auch das Verwaltungsgericht Arnsberg ging in 

seiner Vorlageentscheidung an das Bundesverfassungs-

gericht vom öfentlich-rechtlichen Handeln der Agentu-

ren aus.22

Hätte man die Entscheidungskompetenz bei den 

Agenturen belassen, wäre ihre eindeutige, gesetzlich ge-

regelte Beleihung unumgänglich geworden.23 Dem hätte 

jedoch das Selbstverständnis der Agenturen widerspro-

chen, die sich seit jeher nicht als Behörden, sondern als 

privatrechtlich handelnde Akteure verstehen.24 Hinzu 

kam, dass die doppelte Rolle der Agenturen sowohl als 

Durchführende der Verfahren als auch als Entscheider 

über die Akkreditierung dazu führt, dass sie eine Studi-

enqualität entwickelnde Rolle nur eingeschränkt wahr-

nehmen können.25

Vor diesem Hintergrund ist die Verlagerung der Ent-

scheidungszuständigkeit auf den Akkreditierungsrat zu 

sehen. Dieser kann als Stitung des öfentlichen Rechts 

selbstverständlich Verwaltungsakte trefen; die Agentu-

ren können als private „Dienstleister für die Hochschu-

len“26 küntig deutlich freier agieren. So werden „klare 

Rechtsverhältnisse […] geschafen“.27

Auch kann durch die neue Zuständigkeit des Akkre-

ditierungsrates „eine konsistente Entscheidungspraxis 

auf der Grundlage der vorgegebenen Kriterien“28 er-

reicht werden. Wie groß der Bedarf in dieser Hinsicht 

ist, lässt sich daran ablesen, dass der Akkreditierungsrat 

permanent tätig wurde, um Inkonsistenzen zu begeg-

nen.29 Damit dient die Entscheidungszuständigkeit des 

Akkreditierungsrates auch „der Deregulierung und 

Eizienzsteigerung.“30

Hinzu kommt, dass die alleinige Kompetenz für Ver-

fahren und Entscheidung bei am Markt agierenden und 

von der Zufriedenheit der Kunden abhängigen Agentu-

ren Fehlanreize nicht ganz ausschließt, insbesondere vor 

dem Hintergrund der Zunahme der Systemakkreditie-
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31  Vgl. Künzel, Entwiklungperpektiven des deutshen Sytems 
der externen Qualitätssiherung, Handbuh Qualität in Studium 
und Lehre (Fn. 3), B 1.6, S. 8 f.

32  Vgl. hierfelder, Akkreditierungsentsheidungen im föderalen 
Sytem, Handbuh Qualität in Studium und Lehre (Fn. 3), S. 2.

33  Vgl. Kohler, Anforderungen an die Qualität des Akkreditierungssys-
tems, Handbuh Qualität in Studium und Lehre (Fn. 3), F 1.4, S. 3 f.

34  Dies läst sih aus dem Beshluss der KMK „Einführung eines 
Akkreditierungsverfahrens für Bahelor-/Bakkalaureus- und 
Mater-/Magitertudiengänge“ vom 3.12.1998 (Fn. 6), ablesen, 
in dem es auf S. 61 heißt, dass der Akkreditierungsrat den Ablauf 
der fahlih-inhaltlihen Begutahtungen der Studiengänge koor-
dinieren solle.

35  Siehe dazu 3.
36  Vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 3 ASG.
37  Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 ASG. Die aktuellen ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben („Ländergemeinsame Strukturvorgaben für 
die Akkreditierung von Bahelor- und Matertudiengängen“, 
Beshluss der KMK vom 10.10.2003 i.d. F. vom 4.2.2010) sind 
abrubar unter http://www.akkreditierungsrat.de/ileadmin/Sei-
teninhalte/KMK/Vorgaben/KMK_Laendergemeinsame_Struk-
turvorgaben_aktuell.pdf (1.9.2017).

38  Beshluss des Akkreditierungsrates „Akkreditierung von Akkre-
ditierungsagenturen und Akkreditierung von Studiengängen mit 
den Abshlüssen Bahelor/Bakkalaureus und Mater/Magiter 
– Mindettandards und Kriterien“ vom 30.11.1999 i.d.F. vom 
17.12.1999.

39  Ebd., S. 6.
40  Kohler, Anforderungen an die Qualität des Akkreditierungssys-

tems, Handbuh Qualität in Studium und Lehre (Fn. 3), F 1.4, S. 7.
41  Ebd.; Kohler ging hier shon von einer öfentlih-rehtlihen Na-

tur der Akkreditierungsverfahren aus, siehe zur Problematik der 
Rehtsnatur von Akkreditierungsentsheidungen Abshnitt 3.1.2.

42  Dabei handelte es sih um die „Kriterien für die Akkreditierung 
von Akkreditierungsagenturen“, Beshluss des Akkreditierungs-
rates vom 15.12.2005.

43  Letzter Stand sind die „Regeln für die Akkreditierung von 
Studiengängen und für die Sytemakkreditierung“, Beshluss 
des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009, zuletzt geändert am 
20.02.2013, http://www.akkreditierungsrat.de/ileadmin/Seiten-
inhalte/AR/Beshluesse/AR_Regeln_Studiengaenge_aktuell.pdf 
(01.09.2017).

rungsverfahren mit ihren weitreichenden Implikationen 

für die Hochschulen.31

Durch eine Zuständigkeit des Akkreditierungsrates 

können schließlich die Anforderungen an die Gutachten 

harmonisiert und Zeitabläufe klarer deiniert werden.

2. Befugnis zur Festlegung von Kriterien und Verfah-

rensregeln

a) Situation bislang

Bislang wurden Qualitätskriterien für die Akkreditie-

rung im Wesentlichen vom Akkreditierungsrat verab-

schiedet. Allerdings war eine so prominente Rolle des 

Akkreditierungsrates bei der Schafung des Akkreditie-

rungssystems gar nicht angelegt. Vielmehr ging man von 

einem Kondominium von Staat und Hochschulen aus, 

wobei die Hochschulen, basierend auf Art. 5 Abs. 3 

Grundgesetz, primär für die fachlich-inhaltliche Ausge-

staltung des Studiums und der Staat – im föderalen Sys-

tem Deutschlands also die Länder – primär für die Stu-

dienstruktur und den formalen Rahmen zuständig sei-

en.32 Diese Zweiteilung wurde auch bei Einführung des 

Akkreditierungssystems im Grundsatz aufrechterhalten: 

Die Zuständigkeit für die fachlich-inhaltliche Bewertung 

verblieb bei der scientiic community.33 Die staatliche 

Verantwortung für die Studienangebote sollte über 

Strukturvorgaben wahrgenommen werden.

Dem Akkreditierungsrat wurde primär die Rolle ei-

nes „Organisators“ des peer-review-Verfahrens zuge-

dacht.34 Diese Perspektive der Anfangsjahre spiegelt sich 

auch im ASG von 2005 wider. Der neu gegründeten 

„Stitung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland“ wurde durch das ASG neben der Aufgabe 

der Akkreditierung von Agenturen35 die Verantwortung 

für den Erlass von Verfahrensregeln für die Studien-

gangsakkreditierung übertragen.36 Entsprechend der 

herausgehobenen Bedeutung der staatlichen Struktur-

vorgaben wurde die Stitung zudem damit beautragt, 

ländergemeinsame und landesspeziische Strukturvor-

gaben zu verbindlichen Vorgaben für die Agenturen 

zusammenzufassen.37

Der neu konstituierte Akkreditierungsrat stellte je-

doch alsbald fest, dass eine Leerstelle in rechtlicher wie 

inhaltlicher Hinsicht bestand: Die vom Akkreditierungs-

rat verabschiedeten Kriterien für Studiengänge waren 

bisher nicht über die Nennung einiger Aspekte oder 

hemenfelder hinausgekommen.38 Denn zu Beginn der 

2000er Jahre hatte bei KMK, HRK und Akkreditierungs-

rat die Überzeugung geherrscht, das Hauptziel der Ak-

kreditierung bestehe darin, ein schlüssiges und kohären-

tes Bild von den Leistungen der Hochschulen zu erhal-

ten, also Qualitätssicherung im Wesentlichen durch 

Herstellung von Transparenz zu erzielen.39

Aus Sicht des damaligen Vorsitzenden, des Greifswal-

der Juristen Jürgen Kohler, konnte dies nicht genügen: Ak-

kreditierungsverfahren entsprächen rechtsstaatlichen Maß-

stäben nur dann, wenn sie „normativ durchgebildet [sei-

en]“.40 Das Ergebnis solcher Verfahren könne […] „nicht 

das bloße Resultat eines Diskurses sein, dessen inhaltliche 

Orientierung nicht klar durch Vorgabe von sachbezogenen, 

also validen und insbesondere auch im Hinblick auf Art. 5 

Grundgesetz tragfähigen Kriterien umrissen“ sei.41 Der Ak-

kreditierungsrat entwickelte darauhin 2005 das erste um-

fassende Kriterienset, geprägt vom so genannten „itness of 

and itness for purpose“- Ansatz,42 und erarbeitete in den 

Folgejahren ein systematisch aufgebautes Regelwerk, ge-

gliedert nach Verfahrensregeln, (Qualitäts-)Kriterien und 

Entscheidungsregeln.43
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44 Beshluss des BVerfG (Fn. 2), Rn 80.
45  Vgl. insbesondere Art. 4 Staatsvertrag.
46  Diese Verantwortungteilung piegelt sih auh in Art. 1, Absätze 

1 und 2 Staatsvertrag wider.

47  Wissenshatsrat (Fn. 3), S. 60-62.

Damit bestand in Deutschland ein international an-

schlussfähiges Regelwerk, das die vier relevanten  

Dimensionen externer Qualitätssicherung umfasste:

•	 Strukturvorgaben, in Deutschland von der KMK be-

schlossen und mit jeweils unterschiedlichen Ausprägun-

gen in die Hochschulgesetze der Länder eingelossen, wie 

etwa die Regelstudienzeit oder die zu erwerbende Kre-

ditpunktzahl pro Studiengang; 

•	allgemeine, so genannte „generische“ und vom Ak-

kreditierungsrat entwickelte Qualitätskriterien, bei-

spielsweise die Ausrichtung des Studiengangs an Qua-

liikationszielen, die Stimmigkeit des Curriculums, ein 

auf die angestrebten Lernergebnisse ausgerichtetes 

Prüfungssystem oder die Studierbarkeit im vorgegebe-

nen Zeitraum;

•	 Verfahrensregeln für die Begutachtung von Studien-

gängen oder von hochschulinternen Qualitätsmanage- 

mentsystemen

•	 fachlich-inhaltliche Kriterien, die auf der Basis des 

Entwicklungsstandes der in den Studiengängen rele-

vanten Fächer von den externen Gutachtern im Ge-

spräch vor Ort diskutiert wurden. Übergreifende, ein-

heitliche fachliche Vorgaben existierten mit dem Fort-

fall der Rahmenprüfungsordnungen nicht mehr, aus-

genommen bei Studiengängen, die zu reglementierten 

Berufen führen (Lehramt, Architektur, Soziale Arbeit 

etc.). 

Das Zusammenspiel der Akteure erwies sich als hin-

reichend leistungsfähig, um so bedeutende Innovatio-

nen wie die 2007/08 eingeführte „Systemakkreditie-

rung“, d.h. die Akkreditierung hochschulinterner Quali-

tätsmanagementsysteme als Alternative zur Akkreditie-

rung von Studiengängen („Programmakkreditierung“) 

zu implementieren. Gleichwohl brachte die Multi-Ak-

teurs-Konstellation der Akkreditierung im Bereich der 

Regelsetzung auch – zusätzlich zu den verfassungsrecht-

lichen Schwierigkeiten – praktische Probleme mit sich, 

wie sogleich auszuführen sein wird.

b) Ratio der Änderung

Das Bundesverfassungsgericht kritisierte u.a., der 

Gesetzgeber habe „die Normierung inhaltlicher und ver-

fahrens- und organisationsbezogener Anforderungen an 

die Akkreditierung […] faktisch aus der Hand gege-

ben“,44 ohne die wesentlichen Entscheidungen selbst zu 

trefen.

Mit der Neuregelung kommen die Länder diesen 

Monita des Bundesverfassungsgerichts nach: Kriterien 

und Verfahrensregeln werden küntig im Staatsvertrag 

und in Rechtsverordnungen der Länder, zu denen der 

Staatsvertrag die notwendigen Ermächtigungen gibt,45 

festgelegt. Auf diese Weise ist die demokratische Legiti-

mation zweifelsfrei vorhanden. Den Anforderungen der 

Verfassungsrichter an die Beteiligung der Wissenschat 

wird sowohl durch die veränderte Zusammensetzung 

des Akkreditierungsrates als auch durch die Festschrei-

bung der Mehrheit der Wissenschat in den Gutachter-

gruppen Genüge getan. Es bleibt also im Grundsatz bei 

einer Verantwortungsteilung zwischen Staat und 

Hochschule.46

Die Länder haben mit ihrer Übernahme sämtlicher 

Regelsetzungskompetenzen noch ein weiteres Ziel ver-

folgt, das aus Art. 3 Abs. 2 Satz 3 des Staatsvertrags her-

vorgeht: „Grundlage und Maßstab der Begutachtung 

[…] sind ausschließlich die Regelungen dieses Staatsver-

trages und die Regelungen, die auf der Grundlage dieses 

Staatsvertrages erlassen wurden.“ Denn die bisherige 

Heterogenität der Regelsetzung hatte das Regelwerk un-

übersichtlich gestaltet – Hochschulen und Agenturen 

mussten mindestens die Strukturvorgaben der KMK so-

wie die Regeln des Akkreditierungsrates nebeneinander 

legen. Zusätzlich hatten die Agenturen selbst jeweils ei-

gene Ausdeutungen, Leitfäden etc. entwickelt, die zur 

Unübersichtlichkeit des Gesamtsystems beitrugen. 

Schon 2012 hatte der Wissenschatsrat kritisiert, dass die 

Praxis der immer weiteren Regelauslegung auf jeder be-

teiligten Ebene zu einer stetig anwachsenden Regulie-

rungsdichte geführt habe.47

Durch die Regelsetzung „aus einer Hand“ wird Der-

artiges küntig vermieden. In einem föderalen System 

wird sich eine in gewissem Umfang unausweichliche He-

terogenität gleichwohl dadurch ergeben, dass jedes Land 

eine eigene Rechtsverordnung erlässt. Art. 4 Abs. 6 des 

Staatsvertrags hält aber fest, dass die Verordnungen 

übereinstimmen müssen, sofern dies für die Gleichwer-

tigkeit von Studien- und Prüfungsleistungen sowie von 

Studienabschlüssen und für die Möglichkeit des Hoch-

schulwechsels erforderlich ist, so dass der Auseinander-

entwicklung Grenzen gesetzt sind.
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48  Die Regelung ähnelt der in Art. 13 Abs. 1 Nr. 1 des Staatsvertrags 
über die Errihtung einer gemeinsamen Einrihtung für Hoh-
shulzulassung vom 5. Juni 2008, https://reht.nrw.de/lmi/owa/
br_vbl_show_pdf?p_id=12301 (1.9.2017).

49  Siehe dazu Wissenshatsrat, Empfehlungen zur Akkreditierung 
als Intrument der Qualitätssiherung (Fn. 3), S. 31.

50  Die ESG 2005 sind abrubar unter http://www.enqa.eu/wp-con-
tent/uploads/2015/09/ESG_3edition.pdf, die Neufassung von 2015 
indet sih u.a. hier http://eqar.eu/ileadmin/documents/bologna/
ESG_2015.pdf und zusammen mit einer deutshen Übersetzung 
hier https://www.hrk.de/uploads/media/ESG_German_and_Eng-
lish_2015.pdf (1.9.2017).

51  Es handelt sih bei ihnen also niht um europäishes Gemein-
shatsreht; vgl. Wissenshatsrat, Empfehlungen zur Akkreditie-
rung als Intrument der Qualitätssiherung (Fn. 3), S. 28.

52  So formuliert es Hopbah, European Association for Quality 
Assurance in Higher Education-ENQA, Handbuh Qualität in 
Studium und Lehre (Fn. 3), B 3.3, S. 10.

Anregungen aus der Praxis und seitens der „Stake-

holder“, namentlich Wissenschat, Berufspraxis und Stu-

dierenden, werden küntig dadurch berücksichtigt, dass 

der Akkreditierungsrat in Art. 5 Abs. 3 Nr. 6 Staatsver-

trag den Autrag erhält, Vorschläge zu Rechtsverordnun-

gen zu unterbreiten.48

3 Akkreditierung von Agenturen

a) Situation bislang

Das noch gültige ASG legt in § 2 Abs. 1 Nr. 1 fest, dass 

Agenturen, die in Deutschland tätig sein müssen, vom 

Akkreditierungsrat zu akkreditieren sind. Dieser Aufga-

be ist er – schon seit 2000 – mit einem gutachterzent-

rierten Verfahren nachgekommen, das analog zur 

Akkreditierung von Studiengängen aufgebaut ist: Alle 

fünf Jahre prüt eine vom Akkreditierungsrat eingesetzte 

Gutachtergruppe die Agentur auf Basis eines von ihr ein-

gereichten Selbstberichts und eines Vor-Ort-Besuchs 

darauf, ob sie in der Lage war bzw. ist, die Verfahren der 

Studiengangs- und Systemakkreditierung sachgerecht 

durchzuführen. Im positiven Fall erhält die Agentur das 

Recht, das Siegel des Akkreditierungsrates zu verleihen.

Die zugrundeliegenden Kriterien umfassen u.a. eine 

ausreichende Ausstattung, die Beteiligung aller Stake-

holder an den Verfahren und ein funktionstüchtiges 

agenturinternes Qualitätsmanagementsystem. Ein wei-

terer wichtiger Punkt ist die Unabhängigkeit der Agen-

turen, die häuig von Hochschulen, Fakultäts-/Fachbe-

reichstagen, Fachgesellschaten und Berufsverbänden 

getragen werden.49 Die geforderte Abrechnung auf Voll-

kostenbasis soll einen Wettbewerb über einen nicht 

mehr tragfähigen oder quersubventionierten günstigen 

Preis unterbinden.

Ein weiteres Kriterium besteht in der fach- und hoch-

schulübergreifenden Durchführung von Akkreditie-

rungsverfahren durch die Agenturen. Weder sollten 

Trennlinien zwischen Universitäts- und Fachhochschul-

studiengängen noch zu kleine, nur für winzige Fächer-

ausschnitte zuständige Agenturen entstehen.

War ein Begutachtungsverfahren für Agenturen in 

der ersten Hälte der 2000er Jahre weitgehend ein deut-

sches Speziikum, änderte sich dies 2005 mit der Verab-

schiedung der „Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area“ 

(ESG)50 durch die für die Hochschulbildung verantwort-

lichen Minister des Europäischen Hochschulraums.51 

Die ESG beinhalten Prinzipien sowohl für die interne 

Qualitätssicherung der Hochschulen als auch für die ex-

terne Qualitätssicherung durch Agenturen bzw. der 

Agenturen selbst. Auf Basis der ESG, zunächst insbeson-

dere deren Kapitel zwei und drei, etablierte zuerst die 

European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA) das Prinzip, Agenturen nur als Mit-

glied aufzunehmen, wenn sie in einem Begutachtungs-

verfahren ihre Übereinstimmung mit den ESG nachwei-

sen. Das gleiche Prinzip verfolgt seit 2008 das „European 

Quality Assurance Register“ (EQAR).

Der Akkreditierungsrat reagierte auf diese europäi-

sche Entwicklung, indem er zunächst optional im Rah-

men seiner Agenturakkreditierungen eine ESG-Prüfung 

anbot. 2016 integrierte er die ESG vollständig in seine 

einschlägigen Regeln, zumal die jeweiligen Normen-

komplexe nah beieinander liegen, sind in ihnen doch je-

weils langjährige Erfahrungen aus der Entwicklung der 

Qualitätssicherung in Studium und Lehre in Europa seit 

den 1990er Jahren kondensiert.52 In der Praxis bedeutet 

dies seit zehn Jahren für die in Deutschland ansässigen 

Agenturen, dass das Verfahren beim Akkreditierungsrat 

als „one-stop-shop“ fungiert und sowohl für die Akkre-

ditierung in Deutschland als auch für die Mitgliedschat 

bei ENQA sowie für die Registrierung bei EQAR dient.

b) Ratio der Änderung

Das bisherige System war dahingehend austariert, dass 

die Agenturen die Akkreditierungsentscheidungen tref-

fen und das Siegel des Akkreditierungsrates verleihen, 

im Gegenzug aber von letzterem akkreditiert und in 

ihrer laufenden Arbeit überwacht werden (ASG § 2 Abs. 

1 Nr. 1 und Nr. 4). Mit der Übertragung der Entschei-
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dungsfunktion auf den Akkreditierungsrat stellte sich 

nun die Frage nach einer Neujustierung seines Verhält-

nisses zu den Agenturen.

Für die „Betriebserlaubnis“ steht mit dem Register 

EQAR inzwischen eine etablierte, neutrale europäische 

Prüinstanz zur Verfügung. Der Staatsvertrag hält in 

Art.  3 Abs. 2 Satz 2 fest, dass Begutachtungen in Pro-

gramm- und Systemakkreditierungen von einer bei 

EQAR registrierten und vom Akkreditierungsrat zuge-

lassenen Agentur durchgeführt werden.53

An dieser Stelle ist besonders wichtig zu betonen, 

dass die küntige Zulassung von Agenturen durch den 

Akkreditierungsrat nicht mit deren vormaliger Akkredi-

tierung gleichzusetzen ist. Alle materiell-inhaltlichen 

Prüfrechte liegen nicht mehr beim Akkreditierungsrat, 

sondern gehen auf EQAR über. Die Begründung zum 

Staatsvertrag spricht daher vom „Verzicht auf die Akkredi-

tierung von Agenturen zugunsten eines formalen Zulas-

sungsverfahrens“54 auf Basis der EQAR-Registrierung.

Die Zulassung durch den Akkreditierungsrat dient 

dabei primär der Anbindung der hierzulande tätigen 

Agenturen an den deutschen Rechtsrahmen, die die Re-

gistrierung bei dem als gemeinnütziger Verein nach bel-

gischem Recht organisierten EQAR nicht aus sich selbst 

heraus herstellen kann.

Als Voraussetzung für die Zulassung benennt der 

Staatsvertrag entsprechend (Art. 5 Abs. 3 Nr. 5) den 

„durch die Agentur zu führende[n] Nachweis, dass sie 

zuverlässig in der Lage ist, die Aufgaben der Begutach-

tung und der Erstellung des Gutachtens wahrzunehmen; 

bei den bei dem EQAR registrierten Agenturen wird dies 

widerlegbar vermutet.“ Die Begründung verweist dar-

auf, dass der Begrif der Zuverlässigkeit „in Analogie zu 

dem gewerberechtlichen Wirtschatsverwaltungs-

recht“55 gewählt wurde und dass dieser Begrif von der 

Rechtsprechung hinreichend deiniert und damit als be-

rufsregulierende Regelung zulässig sein dürte.56

Materiell-inhaltliche Prüfungen der Agenturen 

durch den Akkreditierungsrat im bisherigen Sinn sind 

damit nicht verbunden. Das Zulassungsverfahren dürte 

sich daher in aller Regel auf einen Schritwechsel zwi-

schen EQAR-registrierter Agentur und Akkreditie-

rungsrat beschränken.

Auf diese Weise wird der Zugang für europäische 

Agenturen erheblich erleichtert. Dabei ist zu berücksich-

tigen, dass die Gutachten, sobald es zur Antragstellung 

der Hochschule beim Akkreditierungsrat kommt, in 

deutscher Sprache vorliegen müssen.57

Konsequenterweise entfällt nicht nur die Akkreditie-

rung der Agenturen durch den Akkreditierungsrat, son-

dern auch die kontinuierliche Überwachung ersterer 

durch letzteren sowie die Verplichtung, Vereinbarungen 

zur Zusammenarbeit zu schließen (ASG § 3): Alle dies-

bezüglichen Verlechtungen sind nicht mehr erforder-

lich, sobald nur noch der Akkreditierungsrat selbst Ak-

kreditierungsentscheidungen trit und sein Siegel 

verleiht.

IV. Fazit und Ausblick

Das Verhältnis zwischen Akkreditierungsrat und Agen-

turen steht vor einem grundlegenden Wandel. Die jewei-

ligen Aufgaben, Funktionen und Rechtsverhältnisse 

werden dabei durch die Bestimmungen des Staatsver-

trags klar beschrieben und deutlich deiniert, so dass bis-

lang ofene Fragen geklärt sind und Rechtssicherheit 

hergestellt ist.

Olaf Bartz ist Geschäftsführer und Vorstandsmitglied 

der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 

Deutschland. Katrin Mayer-Lantermann ist Volljuristin 

und arbeitet als Referentin in der Geschäftsstelle der 

Stiftung.

53  Auf die Sondersituation von Agenturtätigkeiten, die das Staatskir-
henreht berühren, wird hier niht eingegangen.

54  Begründung zu Art. 3 Abs. 8 Staatsvertrag.
55  Begründung zu Art. 5 Abs. 3 Nr. 5 Staatsvertrag.
56  Ebd.; vgl. auh Immer (Fn. 4), S. 263 f. zu den Grundrehten der 

Agenturen nah bisheriger Rehtslage.
57  Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, § 23.
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Mit Blick auf die Neuregelung der Akkreditierung kann 

vorausgeschickt werden: Die Sicherung und Entwick-

lung der Qualität in Studium und Lehre ist und bleibt 

vorrangig Aufgabe der Hochschulen. Eine Rückkehr zur 

staatlichen Genehmigungspraxis scheint daher ausge-

schlossen zu sein. Im Zuge der notwendig gewordenen 

Neuordnung des deutschen Akkreditierungssystems 

nutzen die Länder die Chance zu dessen Weiterentwick-

lung.

I. Anlass und Hintergrund für die Neuregelung

Den Anstoß für die derzeit laufende Neuregelung der 

Akkreditierung in Deutschland hat das Bundesverfas-

sungsgericht mit seinem von der Fachwelt seit längerem 

erwarteten Beschluss vom 17. Februar 2016 gegeben.1 

Zwar hatte diese Normenkontrollentscheidung die im 

Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

beindlichen Akkreditierungsregelungen zum Gegen-

stand, doch wies das Gericht selbst bereits auf die Weite-

rungen für das Akkreditierungssystem in ganz Deutsch-

land hin.2 Somit sind alle Länder mit ihren Hochschul-

gesetzen sowie über die gemeinsam getragene Stitung 

zur Akkreditierung von Studiengängen gleichermaßen 

von der Entscheidung betrofen. Auf die Grundlinien 

dieser Entscheidung soll im Folgenden jedoch nicht wei-

ter eingegangen werden.3 Vielmehr soll die Umsetzung 

der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im 

Mittelpunkt stehen. Dafür ist dem Land Nordrhein-

Westfalen eine Frist bis zum 31. Dezember 2017 gewährt 

worden.

Der Wissenschatsrat hat in seinen Empfehlungen 

von 2012 zur „Akkreditierung als Instrument der Quali-

tätssicherung“ bekrätigt, dass ein Hochschulsystem von 

einer solchen Größe, Komplexität, Diferenziertheit und 

internationalen Vernetzung wie das deutsche, auf forma-

lisierte Verfahren der externen Qualitätssicherung, ins-

besondere in Studium und Lehre angewiesen sei.4 Im 

Europäischen Hochschulraum und vergleichbaren au-

ßereuropäischen Ländern sind derartige Verfahren da-

her mit guten Gründen eingeführt worden.5 Das Bun-

desverfassungsgericht hat in seiner jüngsten Akkreditie-

rungsentscheidung letztlich auch keine grundsätzlichen 

Bedenken gegen eine verbindliche externe Qualitätssi-

cherung geäußert.6 Insofern stellte sich für die Länder in 

der Betrachtung dieser Entscheidung nicht die Frage 

nach dem „Ob“, sondern nur nach dem „Wie“ externer 

Qualitätssicherung in Lehre und Studium. In der Frage 

der Ausgestaltung sind zwei Dimensionen zu unter-

scheiden: Erstens die rechtliche und zweitens die organi-

satorisch-inhaltliche Form des küntigen Systems. In 

diesem Sinne haben die Länder in der Kultusminister-

konferenz (KMK) beschlossen, die rechtlichen Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichts im Wege eines länderge-

meinsamen Staatsvertrages umzusetzen und zugleich 

das bestehende System der Qualitätssicherung behutsam 

weiter zu entwickeln.7

II. Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag

In Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts hat die KMK nach intensiven Beratungen 

Anfang Dezember 2016 einen Staatsvertragsentwurf ver-

abschiedet, der am 16. März 2017 von den Regierungs-

cheinnen und Regierungschefs der Länder einstimmig 

beschlossen und am 1. Juni 2017 unterzeichnet wurde.8 

Patrick A. Neuhaus und homas Grünewald

Weiterentwicklung einer bewährten Qualitäts- 

sicherung – Die Neuregelung der Akkreditierung 

1  BVerfG, Beshl. 17.2.2016 - 1 BvL 8/10, = BVerfGE 141, 143-182.
2  Vgl. BVerfG (Fn. 1), Rn. 88.
3  Vgl. dazu z.B.: Geis, Das Bundesverfassungsgeriht zur Akkredi-

tierung, OdW 2016, 193-202; Herrmann, Ja aber...- Klartellun-
gen aus Karlsruhe zur Akkreditierung von Studiengängen, WissR 
49 (2016), 3-27; Quapp, Zur Zukunt der Studiengangsakkredi-
tierung im Liht der aktuellen Entsheidung des Bundesverfas-
sungsgerihts, DÖV 2017, 271-281.

4  Wissenshatsrat, Empfehlungen zur Akkreditierung als Intru-
ment der Qualitätssiherung, Köln 2012, S. 70.

5  Vgl. Wissenshatsrat (Fn. 4), S. 93 f.
6  BVerfG, Beshl. 17.2.2016 - 1 BvL 8/10, = BVerfGE 141, 143, 

Rn. 63, 66.

7  Vgl. KMK, Pressemitteilung vom 9.12.2016, „Akkreditierungs-
taatsvertrag der KMK sihert größtmöglihe Qualität von 
Studiengängen und Mobilität für Studierende“, https://www.kmk.
org/aktuelles/artikelansiht/akkreditierungstaatsvertrag-der-
kmk-sihert-groestmoeglihe-qualitaet-von-tudiengaengen-
und-mobilitaet-fuer-tudierende.html (abgerufen am 11.8.2017).

8  Zum Entwurftext des „Staatsvertrages über die Organisation 
eines gemeinsamen Akkreditierungssytems zur Qualitäts-
siherung in Studium und Lehre an deutshen Hohshulen 
(Studienakkreditierungstaatsvertrag)“, der noh in den Ländern 
ratiiziert werden muss, vgl. etwa: Abgeordnetenhaus Berlin, 
Drs. 18/0362, https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/
vorgang/d18-0362.pdf (abgerufen am 11.8.2017).
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9  Gesetz zur Errihtung einer Stitung „Stitung zur Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutshland“ vom 15.2.2005, GV. NRW. 
S. 45, in Krat getreten am 26.2.2005.

10  Vgl. Hohshulrektorenkonferenz (HRK), Standards und Leitli-
nien für die Qualitätssiherung im Europäishen Hohshulraum 

(ESG) – Standards and guidelines for quality assurance in the 
European Higher Education Area (ESG), Beiträge zur Hohshul-
politik 3/2015, Bonn 2015.

11  Wissenshatsrat (Fn. 4), S. 60 f.
12  BVerfG (Fn. 1), Rn. 81.

Die Entscheidung der Ländergemeinschat für diese 

staatsvertragliche Lösung zeigt deutlich, dass sie sich zu 

einem möglichst einheitlichen System der Qualitätssi-

cherung und Akkreditierung in Deutschland bekennt.

1. Wesentliche Leitlinien

Die wesentlichen Elemente des bisherigen Akkreditie-

rungssystems werden mit der Neuregelung übernom-

men. So wird es weiterhin die beiden bewährten Forma-

te der Programm- und der Systemakkreditierung geben, 

ebenso wie die sie tragenden Akteure. Die „Stitung zur 

Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ mit 

Sitz in Bonn wird weiter fortbestehen und zwar als 

gemeinsame Einrichtung der Länder unter dem neuen 

Namen „Stitung Akkreditierungsrat“ (Art. 5 Abs. 1 Stu-

dienakkreditierungsstaatsvertrag). Dafür wird das nord-

rhein-westfälische Stitungserrichtungsgesetz von 20059 

entsprechend geändert werden.

Der Staatsvertrag betont die zentrale Verantwortung 

der Hochschulen für die Qualitätssicherung ihrer Studi-

engänge bzw. für ihre Qualitätsmanagementsysteme 

(Art. 1 Abs. 1 S. 1) wie auch das bewährte „Peer 

reviewing“-Verfahren (Art. 3 Abs. 2). Unterstrichen wird 

darin zugleich die Ausrichtung des Verfahrens an den 

bekannten vier Schritten der European Standards and 

Guidelines (ESG):10

1. Antrag der Hochschule,

2. Selbstevaluationsbericht der Hochschule,

3. unabhängiger externer Sachverstand von Peer  

 Reviewing (Peer Reviewing ist dabei das Einlösen  

 des Anspruchs auf ein wissenschaftliches  

 Verfahren) und

4. Gutachten mit Beschluss- und    

 Bewertungsempfehlungen.

2. Die wichtigsten Neuerungen

Dessen ungeachtet haben sich die Länder für eine Reihe 

wichtiger Weiterentwicklungen entschieden. So wird das 

Beziehungsgelecht zwischen Hochschulen, Agenturen 

und einem neu zusammengesetzten Akkreditierungsrat 

in einer Reihe zentraler Punkte neu justiert. Besonders 

bedeutsam ist dabei die neue Rollenverteilung zwischen 

Akkreditierungsrat und Akkreditierungsagenturen. Die 

Akkreditierungsentscheidung in Form eines Verwal-

tungsakts trit küntig sowohl bei der Programm- als 

auch bei der Systemakkreditierung zentral der Akkredi-

tierungsrat und nicht mehr die jeweilige Akkreditie-

rungsagentur (vgl. Art. 3 Abs. 5). Dieses Pooling der Ent-

scheidungen beruht auf den vom Wissenschatsrat 

bemängelten Reibungsverlusten im Mehrebenensystem 

der Akkreditierung:11 Dort inden sich die Akteure 

KMK (also die Länder), der Akkreditierungsrat, die 

Akkreditierungsagenturen und „last but not least“ die 

Hochschulen. Mit der neuen Zentralisierung und den 

staatlichen Verfahrensregeln wollen die Länder nun-

mehr zur Eizienzsteigerung sowie zu konsistenteren 

Entscheidungen beitragen.

Gleichzeitig sollen sich die Hochschulen in den Ver-

fahren der Programm- und Systemakkreditierung wei-

terhin einer Akkreditierungsagentur bedienen (Art. 3 

Abs. 2 S. 2). Dies dient bei der Vielzahl der erwarteten 

Verfahren nicht zuletzt auch der Entlastung des Rates, 

der hierdurch entscheidungsreife Unterlagen erhält. 

Hochschulen und Akkreditierungsagenturen führen das 

Verfahren autonom und wissenschatsnah durch. Ver-

treter der Berufspraxis und Studierende werden wie bis-

her obligatorisch in die Verfahren der Programm- und 

Systemakkreditierung einbezogen. Das Verhältnis von 

Akkreditierungsagenturen und Akkreditierungsrat wird 

küntig bestimmt durch die Abstufung von Entschei-

dungsvorbereitung und Entscheidung.

Für die Hochschulen wird es im Verfahren zu einer 

eindeutigen Trennung zwischen den verschiedenen Ver-

fahrensschritten kommen, die auf der einen Seite das 

privatrechtliche Verhältnis der Hochschule zur Akkredi-

tierungsagentur und auf der anderen Seite das Verhältnis 

der Hochschule zum Akkreditierungsrat und dem Erlass 

des Akkreditats als Verwaltungsakt betrefen.

Darüber hinaus wurde der Wissenschat zur Ge-

währleistung der nach den Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts erforderlichen Wissenschatsmehrheit12 

in fachlich-inhaltlichen Fragen eine strukturelle Mehr-

heit im Akkreditierungsrat eingeräumt (Art. 9 Abs. 4). 

Das Besetzungsverfahren für die Gruppe der Wissen-

schatlerinnen und Wissenschatler im Rat liegt gemäß 

Art. 9 Abs. 2 S. 2 und 3 in den Händen der Hochschul-

rektorenkonferenz (HRK). Die HRK trägt auch die Ver-

antwortung für die Richtlinien der Gutachterbestellung 

(Art. 3 Abs. 3 S. 1).

Es erfolgt zudem eine Trennung der Verfahren zur 

Bewertung der formalen Kriterien (Art. 2 Abs. 2) einer-

seits und der fachlich-inhaltlichen Kriterien (Art. 2 

Abs.  3) andererseits, zu denen auch die Berufsrelevanz 
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13  Dies entpriht den Empfehlungen des Wissenshatsrats: Wis-
senshatsrat (Fn. 4), S. 83 f.

14  Wissenshatsrat (Fn. 4), S. 145.
15  Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditie-

rung von Bahelor- und Matertudiengängen, Beshluss der 

Kultusminiterkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 4.2.2010, 
https://www.kmk.org/ileadmin/Dateien/veroefentlihungen_
beshluesse/2003/2003_10_10-Laendergemeinsame-Strukturvor-
gaben.pdf (abgerufen am 11.08.2017).

gehört. Allerdings ist das Prinzip des „Peer reviewing“ 

nur für die fachlich-inhaltlichen Kriterien vorgesehen. 

Diese Auteilung dient auch der Verfahrensökonomie: 

Die formalen Kriterien bedürfen keiner Prüfung durch 

die Peers, sondern allein der Veriizierung durch die 

Agenturen. Damit werden die Gutachter von der Prü-

fung rein formaler Kriterien entlastet.

Das Verfahren der Zulassung von Agenturen indet 

küntig nur noch formal auf der Basis einer Registrie-

rung im European Quality Register for Higher Educa-

tion (EQAR) statt (Art. 5 Abs. 3 Nr. 5) und soll den Ak-

kreditierungsrat von der bisher aufwändigen Akkredi-

tierung der Agenturen entlasten sowie eine bessere Öf-

nung zum europäischen Agenturmarkt ermöglichen.

Über die beiden bekannten Akkreditierungsformate 

der Programm- und Systemakkreditierung hinaus wird 

in Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 nunmehr auch eine Experimentier-

klausel verankert, die den Staatsvertrag für den Einsatz 

alternativer Akkreditierungsinstrumente öfnet und da-

mit zukuntsfest macht.13

3. Kosten

Hinsichtlich der Kosten der Akkreditierung sieht der 

Staatsvertrag in Art. 4 Abs. 5 die Möglichkeit vor, im 

Rahmen von Rechtsverordnungen Regelungen zu den 

Agenturentgelten zu trefen, um den Ländern zum Bei-

spiel eine Kostenbremse zu ermöglichen. Das Minimal-

ziel wird es sein, die Kosten für die Hochschulen nicht 

über den bisherigen Stand steigen zu lassen. Vorstellbar 

sind perspektivisch sogar sinkende Kosten. Dazu kön-

nen ein wie bisher personell möglichst schlank gehalte-

ner Akkreditierungsrat, klare und eiziente Verfahren 

sowie der stärker steigende Anteil systemakkreditierter 

Hochschulen beitragen. Der Wissenschatsrat hat nach-

gewiesen, dass die Kosten pro Studiengang bei der Syste-

makkreditierung deutlich unter jenen der Programmak-

kreditierung liegen.14 Daher sind von der Systemakkre-

ditierung als dem zuküntigen absehbaren de 

facto-Regelfall positive Efekte für Aufwand und Kosten 

zu erwarten. Zu diesem Ziel könnten auch großzügigere 

Akkreditierungs- und Reakkreditierungsfristen als bis-

her beitragen. Für die Systemakkreditierung spricht 

jedoch aus Sicht der Qualitätssicherung und -entwick-

lung letztendlich weit mehr als nur die Betrachtung nach 

Aufwand und Kosten des Verfahrens.

III. Die Musterrechtsverordnung

Die weitere Ausgestaltung insbesondere der formalen 

und der fachlich-inhaltlichen Kriterien sowie der Ver-

fahrensregelungen diskutieren die Länder derzeit im 

Wege der Erstellung einer Musterrechtsverordnung i.S.d. 

Verordnungsermächtigung in Art. 4 des Studienakkredi-

tierungsstaatsvertrags.

Seit Februar 2017 hat eine länderofene Arbeitsgrup-

pe unter Federführung des Landes Nordrhein-Westfalen 

die komplexe Arbeit an einer Musterrechtsverordnung 

aufgenommen, welche die Grundlage für die von den 16 

Ländern jeweils zu erlassenden „Verordnungen zur Re-

gelung des Näheren der Studienakkreditierung“ bilden 

soll. Die Arbeitsgruppe, der Vertreterinnen und Vertre-

ter fast aller Bundesländer angehören, wird in rasch auf-

einander folgenden Sitzungen und Anhörungen einen 

Vorschlag zur Umsetzung des Staatsvertrages formulie-

ren und diesen Entwurf voraussichtlich bis Herbst 2017 

den KMK-Gremien zur Befassung vorlegen.

Das vorrangige Ziel der Arbeitsgruppe besteht darin, 

einen möglichst einheitlichen rechtlichen Rahmen für 

alle Bundesländer zu schafen. Der Staatsvertrag schreibt 

in Art. 4 Abs. 6 die Einheitlichkeit der Rechtsverordnun-

gen hinsichtlich der Regelungen zu den formalen Kriterien, 

zu den Sonderregelungen für bestimmte Studienbereiche, 

zum Verfahren sowie zu den von den Agenturen zu erhe-

benden Entgelten vor. Allerdings nur soweit dies für die Ge-

währleistung der staatlichen Verantwortung als Grundlage 

gegenseitiger Anerkennung und für die Mobilität erforder-

lich ist. Es wird also jeweils einen ländergemeinsamen Teil 

sowie gegebenenfalls einen länderspeziischen Teil in den 

einzelnen Rechtsverordnungen geben.

Inhaltlich wird es in der Musterrechtsverordnung um 

die operative Ausgestaltung und die Funktionszuwei-

sungen des zuküntigen Akkreditierungssystems gehen. 

Möglicher Regelungsinhalt der Rechtsverordnungen 

hinsichtlich der formalen und fachlich-inhaltlichen Kri-

terien sind unter anderem die ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben der KMK,15 gegebenenfalls in modii-
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zierter Form. Die näheren Verfahrensregelungen werden 

sich wie erwähnt an den ESG orientieren.

IV. Schlussbemerkungen

Der neue Staatsvertrag schat die notwendig gewordene 

neue Rechtsgrundlage für ein zukuntsfähiges Akkredi-

tierungssystem. Die zugrunde liegenden Leitgedanken 

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

•	Die primäre Verantwortung der Hochschulen für 

Qualitätssicherung und -entwicklung in Lehre und 

Studium,

•	Akkreditierung als externes, wissenschatsge leitetes 

Qualitätssicherungssystem für Studium und Lehre zur 

Gewährleistung fachlich-inhaltlicher Standards und der Be-

rufsrelevanz der Hochschulabschlüsse,

•	die Wahrnehmung der staatlichen Verantwortung 

für die Gleichwertigkeit einander entsprechender Stu-

dien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse 

und die Möglichkeit des Hochschulwechsels,

•	Programm- und Systemakkreditierung als Akkredi-

tierungsinstrumente sowie die feste Option zur Fort-

entwicklung der Qualitätssicherung durch Akkreditie-

rung im Wege der Experimentierklausel und

•	die Kompatibilität mit den auf europäischer Ebene 

vereinbarten Standards und Leitlinien für die Quali-

tätssicherung im europäischen Hochschulraum.

Abschließend kann festgehalten werden, dass sich 

das „Peer review“ in der Forschung über Jahrzehnte als 

Verfahren zur Feststellung wissenschatlicher Leistung 

entwickelt und bewährt hat. In der Lehre steht das „Peer 

review“ in Deutschland allerdings noch immer relativ 

am Anfang, mit allen damit verbundenen Schwierigkei-

ten. Es wäre daher im Einklang mit dem Wissenschats-

rat zu begrüßen, wenn die wechselseitige, kollegiale Be-

gutachtung der Lehre und ihrer Organisation zuküntig 

lächendeckend einen vergleichbaren Rang wie in der 

Forschung erreichte und sich auch auf diese Weise eine 

im Alltag gelebte Qualitätskultur entwickeln ließe.

Dr. Patrick A. Neuhaus ist Persönlicher Referent der 

Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Dr. habil. Thomas Grünewald 

war bis Juni 2017 Staatssekretär im Ministerium für 

Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Dieser Beitrag gibt ausschließ-

lich die persönliche Meinung der Verfasser wieder.



I. Einleitung  

Ende 2014 erließ der verfassungsändernde Gesetzgeber 

einen neuen Art. 91b GG. Die Bestimmung legitimiert – 

in Abweichung vom grundsätzlichen Trennungsgebot 

des Art. 104a Abs. 1 GG (wonach Bund und Länder nur 

jeweils ihre eigenen Aufgaben inanzieren dürfen und 

müssen) – gemeinsame Förderaktivitäten von Bund und 

Ländern im Wissenschatsbereich. War dies seit 1969 aus 

Rücksicht auf die Zuständigkeit der Länder für die 

Hochschulen zunächst auf die Forschungsförderung 

beschränkt, erfolgte 2006 eine – allerdings nur vorha-

benbezogene – Ausweitung auf die Hochschullehre. Erst 

die jüngste Neufassung des Art. 91b GG schuf die Vor-

aussetzungen für eine zeitlich und thematisch unbe-

grenzte Bundesförderung nicht nur der Hochschullehre, 

sondern zugleich der Hochschulen in institutioneller 

Hinsicht.1 Die einzige qualitative Hürde stellt das Erfor-

dernis einer überregionalen Bedeutung des Förderungs-

gegenstandes dar. Betrit eine Fördermaßnahme 

schwerpunktmäßig den Hochschulbereich, ist die 

Zustimmung aller Länder erforderlich (Art. 91b Abs. 1 

S. 2 GG). 

Die Operationalisierung des Art. 91b GG ist seit 2006 

der Gemeinsamen Wissenschatskonferenz übertragen. 

Dort wirken die Wissenschats- und Finanzminister von 

Bund und Ländern zusammen, um (vorbehaltlich der 

Billigung durch die Regierungschefs und –cheinnen) 

die einzelnen Fördermaßnahmen und –programme zu 

entwickeln sowie deren Finanzierung sicherzustellen.2 

Daher ist es naheliegend, dass die GWK die weitere Aus-

weitung des Anwendungsbereichs von Art. 91b GG zum 

Anlass genommen hat, die damit verbundenen neuen 

Spielräume abzustecken und mögliche neue Förderun-

gen zu identiizieren. Sie hat deshalb die Staatssekre-

tärsarbeitsgruppe3 um eine Zusammenstellung der er-

weiterten Möglichkeiten gebeten. Dieser Autrag wurde 

mit der Vorlage des „Berichts zu Möglichkeiten der An-

wendung des neuen Artikels 91b im Hochschulbereich“ 

vom 7.4.2017 erfüllt. Eine Veröfentlichung dieses für die 

Zukunt des deutschen Wissenschats- und Hochschul-

systems grundlegenden Strategiepapiers ist gleichwohl 

noch nicht erfolgt. Im Gegenteil wurde der Bericht zu-

nächst als Geheimangelegenheit behandelt, weshalb der 

Text weder auf informellem Weg noch auf förmliche 

Geltendmachung der Rechte aus dem IFG durch die 

OdW-Schritleitung zu erhalten war: Sowohl die GWK 

als auch das nordrhein-westfälische Wissenschatsmi-

nisterium haben entsprechende Anfragen abschlägig be-

schieden.4 Erst das BMBF hat durch die Zurverfügung-

stellung des Berichts die gesetzlich vorgesehene Transpa-

renz hergestellt.5 

II. Wesentlicher Inhalt des „Berichts zu Möglichkei-

ten der Anwendung des neuen Artikels 91b im Hoch-

schulbereich“ vom 7.4.2017

 1. Struktur und hemen 

Neben der für politische Arbeitspapiere üblichen Beto-

nung der Bedeutung des Gegenstandes der Erörterung 

(also der Hochschulen und ihrer Förderung durch Bund 

und Länder, S. 4 f.6) enthält der Bericht vor allem eine in 

fünf (sogenannte) „Leistungsdimensionen“ von Hoch-

schulen eingeteilte Struktur: Lehre, Forschung, Infra-

struktur, Transfer und Querschnitts- bzw. speziische 

hemen. Anhand dieser fünf Bereiche werden Heraus-

Volker M. Haug

Perspektiven der gemeinsamen Bund-Länder- 

Förderung unter dem neuen Art. 91b GG:  

Chancen und Streitpunkte

1 Ausführliher zu dieser Entwiklung mit kritishen Anmerkungen 
Haug, Die Gemeinsame Wissenshatskonferenz (GWK): Das 
zentrale Steuerungsorgan der nationalen Wissenshatsförderung, 
OdW 2016, S. 85 (86 f.).

2  Zur Organisation und Arbeitsweise der GWK näher Haug (Fn. 1), 
S. 85 (91-94).

3  Die Staatssekretärsarbeitsgruppe it it im GWK-Abkommen niht 
vorgesehen; dort erfolgt die verwaltungsmäßige Untertützung der 
aus Regierungsmitgliedern betehenden Konferenz durh den Aus-
shuss, der in der Regel auf Abteilungsleiterebene beshikt wird (vgl. 
§ 6 Abs. 1 GWKA). Gleihwohl betraut die GWK dieses informelle 
Gremium immer wieder mit wihtigen Arbeitsauträgen.

4 Shreiben der Generalsekretärin der GWK vom 19.5.2017 (weil 
die GWK keine Bundesbehörde sei und deshalb niht unter das 
IFG falle) und des Miniteriums für Innovation, Wissenshat und 
Forshung des Landes Nordrhein-Wetfalen vom 28.6.2017, Az. 
411 (wegen angeblih fehlender Dipositonsbefugnis angesihts 
der Mitwirkung vieler anderer Miniterien).

5 Shreiben des BMBF v. 4.7.2017, GZ 123-18501/25(2017).
6  Alle Seitenangaben im Text beziehen sih auf den der OdW vom 

BMBF übersandten Umdruk des „Berihts zu Möglihkeiten der 
Anwendung des neuen Artikels 91b GG im Hohshulbereih“ 
vom 7.4.2017.
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7  Näher zu den einzelnen Anwendungsvoraussetzungen von Art. 
91b GG n.F. und ihre Auslegungprobleme vgl. Haug (Fn. 1), S. 85 
(87-89).

forderungen beschrieben, bisher Geleistetes referiert 

und Perspektiven entwickelt, wobei letztere ausdrück-

lich nicht abschließend zu verstehen sind. Hierbei wer-

den in sechs – teilweise sehr(inanz-)gewichtigen – Fra-

gen klare Meinungsunterschiede zwischen dem Bund 

einerseits und den Ländern andererseits durch entspre-

chende Positionsbeschreibungen dokumentiert (was 

vielleicht ein Grund für die Zurückhaltung der Weiter-

gabe des Berichts gewesen sein mag). Während drei die-

ser Konliktfelder zur Leistungsdimension „Forschung“ 

zählen, betrefen zwei ganz besonders kapitalintensive 

Streitfragen die Leistungsdimension „Infrastruktur“ 

(näher dazu unten, Zif. 3). 

Außerdem ordnet das Papier den neuen Art. 91b GG 

in das grundgesetzliche Kompetenz- und Finanzverfas-

sungsgefüge ein. Allem voran wird der (durch diese Norm 

freilich stark aufgeweichte) Grundsatz der Länderzustän-

digkeit für die Hochschulen als „nicht berührt“ betont. 

Ebenso entschieden wird die Gemeinschatsaufgabe des 

Art. 91b GG gegenüber nicht zweckgebundenen Geldtrans-

fers einerseits und Regelungen des Bund-Länder- Finanz-

ausgleichs andererseits abgegrenzt (S. 13 f.). Schließlich er-

folgt eine Hervorhebung des fakultativen Charakters dieser 

Gemeinschatsaufgabe, die ein Zusammenwirken von 

Bund und Ländern ermöglicht, ohne aber dazu zu ver-

plichten (S. 14), bevor die einzelnen Anwendungsvoraus-

setzungen des Art. 91b GG kurz erörtert werden (S. 15 f.).7 

2. Herausforderungen und unstrittige Perspektiven 

a) Lehre 

Die zentrale Herausforderung im Bereich der Lehre war 

und ist der starke Anstieg der Studienanfänger, deren 

Zahl sich laut Bericht von 2005 bis 2015 um 40 % erhöht 

hat (S. 6). Dem hat die GWK – freilich schon unter der 

alten Fassung des Art. 91b GG (nämlich als zeitlich limi-

tiertes „Vorhaben“) – durch den Hochschulpakt 2020 

Rechnung getragen, der im Jahr 2014 mit 3,36 Mrd. € ein 

starkes Viertel aller Art. 91b-Förderungen (13,05 Mrd. €) 

ausgemacht hat (S. 11). Weitere Herausforderungen sieht 

die GWK in der zunehmenden Heterogenität der Studie-

renden, der steigenden Zahl internationaler Studieren-

der, der „Dynamik, die das hema Inklusion ausgelöst 

hat“ und der Erschließung „nichttraditionelle[r] 

Studierende[r] als Zielgruppe hochschulischer Bildungs-

angebote“, namentlich durch eine „Akademisierung bis-

her nicht akademischer Berufe“ (S. 6). Perspektivisch 

sieht die GWK hierzu die Möglichkeit, die im Hoch-

schulpakt und im Qualitätspakt Lehre zur Verfügung 

gestellten Mittel – was wegen des bestimmten Artikels 

„die“ deren beträchtliche Höhe (von z.B. rund 3,5 Mrd. € 

in 2014) einschließt – über das Auslaufen der beiden 

Förderprogramme im Jahr 2020 hinaus „in diesem Sinne 

für die Hochschulen einzusetzen“ (S. 17). Außerdem 

könnten Fördermaßnahmen die „Entwicklung innovativer 

Lehr- und Studienformate“ wie E-Learning oder Blended 

Learning-Angebote unterstützen und damit berulich oder 

familiär gebundenen Menschen ein Studium ermöglichen; 

ebenso ist angesichts der zunehmenden Bedeutung der 

Digitalisierung auch eine Unterstützung der Hochschulen 

„in den Feldern Datenmanagement, Datenanalyse und 

Datenkuratierung“ ein denkbares Förderthema (S. 18). 

b) Forschung 

Im Forschungsbereich wird angesichts zunehmender 

Komplexität und ot auch Interdisziplinarität von Frage-

stellungen der Verbundforschung eine erhebliche Bedeu-

tung zugemessen, sowohl hochschulintern als auch insti-

tutionenübergreifend. Dies können die Hochschulen 

jedenfalls dann nicht mehr aus ihrem Bestand leisten, 

wenn eine internationale Wettbewerbsfähigkeit erreicht 

werden soll. Hinzu kommen die Belastungen der Hoch-

schulen mit indirekten Kosten bei erfolgreichen Dritt-

mitteleinwerbungen. Hier sieht die GWK dank des neu-

en Art. 91b GG weitergehende Möglichkeiten, weil nun 

auch eine dauerhate Förderung von Verbünden zulässig 

wäre (S. 7). Dieselbe Absicherung ist auch für besonders 

risikobehatete Forschung (z.B. Emerging ields) von 

erheblicher Bedeutung (S. 19). Deshalb kann sich die 

GWK eine institutionelle Förderung von standort- (gar 

länder-) und themenübergreifenden Kooperationen 

zwischen einzelnen oder mehreren Hochschulen einer-

seits und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

andererseits vorstellen (S. 20). 

c) Infrastruktur 

Neben strittigen Punkten – dazu unten – benennt die 

GWK den Ausbau der digitalen Infrastruktur als wesent-

liche Voraussetzung für die Zukuntsfähigkeit der Hoch-

schulen und Universitätsklinika. Denn der digitale Wan-

del wird sowohl die Ausgestaltung der Lehre als auch die 

Durchführung von Forschung, die Verfügbarmachung 

von Forschungsergebnissen und die Anforderungen an 

Bibliotheken verändern. Der Zugang zu den exponenti-

ell steigenden digitalen Wissensressourcen ist für die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen 

essentiell (S. 7 f.). Auch der weitere Ausbau von Open 

Access und nationalen Lizenzen sowie die Stärkung der 
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8  Positionpapier des WR „Wissens- und Tehnologietransfer als 
Gegentand intitutioneller Strategien“ (Drs. 5665-16) vom Okto-
ber 2016, S. 7 f.

9  Zur Exzellenztrategie vgl. den Beriht von Haug, Exzellenzinitia-
tive zum Dritten!, OdW 2016, 187 f.

Daten- und Informationssicherheit sind von erheblicher 

Bedeutung (S. 22). Hierfür ist schon einiges unternom-

men worden (Bildungsofensive für die digitale Wissen-

schatsgesellschat des BMBF, Strategie „Bildung in der 

digitalen Welt“ der KMK, Einsetzung des Rates für 

Informationsinfrastrukturen der GWK), wobei der 

angedachten Einführung einer „Nationalen Forschungs-

dateninfrastruktur (NFDI)“ besondere Bedeutung zuge-

messen wird (S. 8). Besondere weitere Förderpotentiale 

erkennt der GWKBericht in der Nachhaltigstellung 

erfolgreicher Kooperationsprojekte überregionaler und 

internationaler Art sowie in der Förderung technischer 

Infrastrukturen von überregionaler Bedeutung, z.B. in 

Form überregionaler Kompetenzzentren und –netze 

(S. 22 f.). Aber auch eine Weiterentwicklung der Förde-

rung von Forschungsbauten und Großgeräten soll in 

Betracht kommen. Dabei geht es nicht nur um eine mög-

liche Erhöhung der zur Verfügung gestellten Mittel, son-

dern auch um die Ertüchtigung bestehender Forschungs-

bauten und die Förderung von Bauten für angewandte 

Forschung an Fachhochschulen (S. 21 f.). 

d) Transfer 

Unter Bezugnahme auf ein Positionspapier des Wissen-

schatsrates, wonach die möglichen Potenziale an „Ide-

en-, Wissens- und Technologietransfer“ aus den Hoch-

schulen in die Gesellschat noch nicht ausgeschöpt sind 

(S. 9),8 sieht die GWK über die bereits bestehende För-

derinitiative „Innovative Hochschule“ hinaus Anlass, 

diesen Bereich – auch bezüglich nichttechnologischer 

Wissenschatsdisziplinen – stärker zu fördern (S. 23). 

Dies gilt etwa für von Hochschulen bereits gegründete 

regionale Netzwerke und Zentren von nationaler und 

internationaler Bedeutung, die bislang aber nur befristet 

eingerichtet sind. Hier könnte eine nachhaltige Förde-

rung von Bund und Ländern zur Stärkung von Innovati-

onen und der Verwertung von Forschungsergebnissen 

„durch Validierung und die gezielte Weiterentwicklung 

bis zu deren Anwendbarkeit“ beitragen (S. 24). 

e) Querschnitts- und speziische hemen 

Besondere Herausforderungen im Querschnittsbereich 

sieht der Bericht in der Weiterentwicklung der Internati-

onalisierung der Hochschulen, in der Gestaltung attrak-

tiver Karrierewege und Beschätigungsverhältnisse (die 

den Betrofenen Planungssicherheit ermöglichen) sowie 

in der Erreichung eines ausgeglicheneren Geschlechter-

verhältnisses insbesondere in wissenschatlichen Füh-

rungspositionen. Hinzu benennt der Bericht als spezii-

sche hemen die Rekrutierungsschwierigkeiten der 

Fachhochschulen für ihren Professurennachwuchs, den 

Erhalt der Kleinen Fächer und die Sicherung der Wett-

bewerbsfähigkeit der Universitätsmedizin (S. 9 f.). Um 

hier zu Verbesserungen zu gelangen, erwägt das Papier 

eine institutionelle Förderung von Hochschulen hin-

sichtlich ihrer Internationalisierungsstrategie (S. 24) und 

eine Förderung der Fachhochschulen zur Stärkung 

deren Rolle „im (regionalen) Innovationssystem“, indem 

diesen eine „langfristige strategische und fachliche Pro-

ilierung in Lehre, Transfer und angewandte Forschung 

und Entwicklung“ ermöglicht wird (S. 25). Bezüglich der 

Karrierewege und der Chancengerechtigkeit beschränkt 

sich der konsensuale Teil des Berichts auf die bereits ein-

geleiteten Maßnahmen (Bund-Länder-Programm zur 

Förderung des Wissenschatlichen Nachwuchses – Tenu-

re-Track-Programm; Professorinnenprogramm), wäh-

rend zugunsten des Erhalts der Kleinen Fächer langfris-

tig inanzierte Sicherungsmaßnahmen (durch „Erpro-

bung von exemplarischen Instrumenten, Maßnahmen 

und Strukturmodellen“) für denkbar gehalten werden 

(S. 25 f.). Zur Stärkung der Universitätsmedizin erwägt 

das Papier „wirkungsvolle Maßnahmen zur strukturellen 

Verbesserung“ und „eine Weiterentwicklung der For-

schungsförderung in diesem Bereich“ (S. 26 f.). 

3. Konlikte zwischen Bund und Ländern 

a) in der Leistungsdimension „Forschung“

Der erste Konliktpunkt im Forschungsbereich betrit 

die Förderung thematischer Zentren an einzelnen Hoch-

schulen. Aus Sicht der Länder benötigen solche interdis-

ziplinären Leistungsbereiche quer zu den Fakultäts-/

Fachbereichsstrukturen zur Erlangung einer internatio-

nalen Wettbewerbsfähigkeit eine dauerhate Förderung 

nach Art. 91b GG (S. 18 f.). Der Bund hingegen möchte 

sich an Finanzierungen innerhalb einzelner Hochschu-

len nicht beteiligen und verortet dies im primären Inter-

esse des jeweiligen Sitzlandes. Er verweist zudem darauf, 

dass dies bereits im Zusammenhang mit der Exzellenz-

strategie diskutiert und zugunsten anderer Förderforma-

te verworfen worden sei (S. 19).9 Für den Bund ist daher 

– s.o., Forschung – der standort- oder (noch besser) län-

derübergreifende Charakter solcher Zentren eine maß-

gebliche Voraussetzung für die Förderung nach 

Art. 91b GG. 



O R D N U N G  D E R  W I S S E N S C H A F T  4  ( 2 0 1 7 ) ,  2 6 7 – 2 7 22 7 0

10  Bund/Länder-Shlüssel: DFG (58/42), MPG (50/50), WGL 
(50/50), FhG (90/10), HGF (90/10) – vgl. näher Haug (Fn. 1), S. 
85 (90) mit Nahweisen.

11 Die Länder nehmen insoweit Bezug auf den KMK-Beshluss „So-
lide Bauten für leitungsfähige Hohshulen – Wege zum Abbau 
des Sanierungs- und Modernisierungstaus im Hohshulbereih“ 
v. 11.2.2016, S. 3 f.

12 BT-Drs. 18/2710, S. 7 (zumindet „grundsätzlih“).

Einen weiteren forschungsbezogenen Konliktpunkt 

stellt die Forderung der Länder nach einer Verstetigung 

und Ausweitung der derzeit bis 2020 befristeten DFG-

Programmpauschalen dar. Zur Begründung verweisen 

die Länder auf die segensreichen Auswirkungen der Pro-

grammpauschalen zur Abdeckung der indirekten Kos-

ten (S. 20 f.). Aus Sicht des Bundes sind diese Fragen der 

schon nach dem alten Art. 91b GG möglichen Projekt-

förderung zuzuordnen. Bezüglich der DFG sei die Ver-

stetigung daran gescheitert, dass die Programmpauscha-

len allein vom Bund bezahlt werden und die Länder 

nach 2020 nicht zur DFG-üblichen Kostenteilung von 

Bund und Ländern (58:42) bereit waren (S. 21). 

Schließlich wünschen sich die Länder eine Verlänge-

rung des „sehr erfolgreichen“ Pakts für Forschung und 

Innovation (PFI), durch den die institutionelle Förde-

rung der gemeinsam inanzierten außeruniversitären 

Wissenschatseinrichtungen verlässlich gesteigert wurde 

(2006-2010 um 3 %, 2011-2015 um 5 % und 2016-2020 

wieder um 3 %). Während aber die Kostensteigerungen 

von 2006-2015 von Bund und Ländern gemeinsam (ent-

sprechend ihres generellen Verteilungsschlüssels)10 ge-

tragen wurden, trägt der Bund die 3 %-Steigerungen seit 

2016 allein. Eine denkbare Fortsetzung des PFI ist für 

den Bund nur dann möglich, wenn die Länder die Stei-

gerungen wieder schlüsselanteilig mitinanzieren (S. 21). 

b) in der Leistungsdimension „Infrastruktur“ 

Angesichts des erheblichen Sanierungsstaus im allge-

meinen Hochschulbau (den die KMK auf rd. 29 Mrd. € 

für die Hochschulen und 12 Mrd. € für die Universitäts-

klinika im Zeitraum 2017-2025 bezifert)11 plädieren die 

Länder im GWK-Papier für die Aulegung von übergrei-

fenden „Programmen zur Ertüchtigung von Hochschul-

bauten zum Erreichen erforderlicher baulicher Stan-

dards“ im Rahmen der gemeinsamen Förderung nach 

Art. 91b GG (S. 7, 22). Zur Begründung verweisen sie auf 

die gestiegenen Studierendenzahlen und die Umstellung 

auf Bachelor/Master (S. 22). Der Bund lehnt dies katego-

risch ab und macht dafür vor allem verfassungsrechtli-

che Gründe geltend. Mit der im Rahmen der Föderalis-

musreform II im Jahr 2006 erfolgten Einstellung der 

obligatorischen Gemeinschatsaufgabe des allgemeinen 

Hochschulbaus sei diese Aufgabe in die alleinige Länder-

zuständigkeit übergegangen, wofür die Länder vom 

Bund bis 2019 die Entlechtungsmittel in Höhe von 

695 Mio. € p.a. nach Art. 143c GG erhalten und ab 2020 

zusätzliche Umsatzsteueranteile bekommen sollen 

(S.  12  f.). Würde man nun im Rahmen des neuen 

Art.  91b  GG wieder den allgemeinen Hochschulbau 

(teil-)inanzieren, stelle dies eine Umgehung der Auhe-

bung von Art. 91a GG a.F. im Jahr 2006 dar. Die Länder 

negieren dagegen eine solche Sperrwirkung von 

Art. 143c GG zu Art. 91b GG. Vielmehr handele es sich 

beim Hochschulbau ebenso um eine in die Länderzu-

ständigkeit fallende Hochschulangelegenheit wie alle 

anderen von Art. 91b GG geförderten Bereiche. Die 

Abschafung von Art. 91a GG a.F. betrefe zudem die 

damalige obligatorische Gemeinschatsaufgabe, wäh-

rend eine Förderung des Hochschulbaus nach 

Art. 91b GG fakultativ sei. Es bedürfe nur eines entspre-

chenden politischen Willens (S. 13), der freilich auf Bun-

desseite erkennbar fehlt. 

Ebenso umstritten ist die Förderfähigkeit der „sozia-

len Infrastruktur“ nach Art. 91b GG n.F. Aus Sicht der 

Länder zählen zwar nicht „Bauten der studentischen 

Fürsorge wie Wohnheime und Mensen“ – was auch die 

Entwurfsbegründung zur Änderung von Art. 91b GG 

zum Ausdruck bringt12 – zum Fördergebiet dieser Ge-

meinschatsaufgabe, allerdings sehr wohl „inkludieren-

de Maßnahmen für Studierende mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung“, „unterstützende Maßnahmen 

für Studierende mit Kindern, Einrichtungen beratend-

fördernden Charakters oder eine Förderung allgemein 

der geistigen, gesundheitlichen, musischen, kulturellen 

und sportlichen Interessen der Studierenden“, da dies al-

les einen „deutlichen Lehr- und Lernbezug“ habe. Zu-

dem sei auch der Bund durch die UN-Behindertenkon-

vention gebunden, die die „Förderung von Teilhabe-

chancen von Menschen mit Behinderungen an akademi-

scher Bildung“ anspreche. Der Bund lehnt dies mit dem 

nicht näher begründeten Hinweis ab, dass der „Ausbau 

der sozialen Infrastruktur“ nicht unter Art. 91b GG falle 

(S. 23). 

c) in der Leistungsdimension „Querschnittsthemen“ 

Schließlich setzen sich die Länder dafür ein, dass im 

Rahmen von Art. 91b GG auch „strukturbildende Akzen-

te“ für einen als notwendig angesehenen Ausbau von 

gesellschatlich anerkannten Dauerstellen in Forschung 



Haug · Gemeinsame Bund-Länder-Förderung unter dem neuen Art. 91b GG 2 7 1

und Lehre gesetzt werden (S. 25). Aus Sicht des Bundes 

können Dauerstellenkonzepte dagegen „nur einrich-

tungsspeziisch ermittelt und entwickelt“ werden, wes-

halb diese Aufgabe „Sache jeder einzelnen Hochschule“ 

(S. 26) und damit nicht der Bund-Länder-Förderung 

nach Art. 91b GG sei. 

III. Fazit

Das Papier hält einen Mittelkurs zwischen einem soliden 

„Weiter so“ bezüglich bewährter Förderungen (ein-

schließlich kleinerer Weiterentwicklungen) einerseits 

und innovativen Ideen und Ansätzen für neue Förder-

möglichkeiten andererseits. Damit ist es (wegen seiner 

administrativ geprägten Provenienz wenig überra-

schend) deutlich eher als evolutionär als revolutionär 

einzustufen. Bemerkenswerter als die konsensual identi-

izierten Förderpotenziale sind deshalb die in Umfang 

und Reichweite durchaus erheblichen und grundsätzli-

chen Meinungsunterschiede zwischen Bund und Län-

dern bezüglich der Möglichkeiten des neuen Art. 91b GG. 

Dabei fällt in der Tendenz auf, dass es die Länder sind, 

die auf ein eher extensives Verständnis des Anwen-

dungsbereichs von Art. 91b GG dringen, während der 

Bund in den strittigen Feldern entweder rechtlich oder 

politisch keine Förderungsperspektive sehen will. Es ist 

nicht zu verkennen, dass die mit der Erweiterung des 

Anwendungsbereichs dieser Norm verbundenen Hof-

nungen und Erwartungen auf Länderseite zumindest in 

Teilen enttäuscht werden. Denn der Bund möchte ofen-

sichtlich vermeiden, in das graue Alltagsgeschät der all-

gemeinen und mitunter kleinteiligen Hochschulinan-

zierung der Länder hineingezogen zu werden, weil er 

dort wohl wenig politischen Gestaltungs- und Proilie-

rungsspielraum sieht. Deshalb spricht viel dafür, dass er 

seine Ressourcen auf die überregional wie wissenschats-

politisch besonders wahrnehmbaren „Leuchtturm“- 

Förderungen konzentrieren will. 

Ministerialrat Dr. Volker M. Haug ist Honorarprofessor 

im Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht der Uni-

versität Stuttgart. Seine wissenschaftlichen Arbeits-

schwerpunkte liegen im Partizipations-, Hochschul-, 

Medien- und Verfassungsrecht. 
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Die Dissertation „Möglichkeiten und Grenzen der 

„Anfechtbarkeit juristischer (Staats-) Prüfungen“ wurde 

an der Universität Passau erstellt. Betreut wurde diese 

Arbeit von Prof. Dr. Müller-Terpitz.

I. Einführung

Die Dissertation geht eingehend der Frage nach, ob und 

inwieweit und mit welchen Mitteln der Prüling außer-

gerichtlich und/oder gerichtlich – mit Aussicht auf 

Erfolg – gegen ihn belastende Prüfungsentscheidungen 

vorgehen kann.

Im Rahmen dieser Untersuchung erfolgt eine Ausei-

nandersetzung mit dem einschlägigen materiellen (Prü-

fungs-) und Prozessrecht und vor allem dessen Ausle-

gung und Anwendung in Rechtsprechung und Literatur. 

Dabei wird auch die (Fort-) Entwicklung der prüfungs-

rechtlichen Dogmatik seit der „Juristenentscheidung“ des 

Bundesverfassungsgerichtes vom 17.4.1991, die mit der 

Anerkennung eines „Antwortspielraums“ des Prülings 

in Fachfragen und der Notwendigkeit einer verwal-

tungsinternen Kontrolle der Prüfungsentscheidung (for-

mal) zu einer wesentlichen Verbesserung der Rechtsstel-

lung des Prülings geführt hat, aufgezeigt. Hier wird 

nachgewiesen, dass die Umsetzung der Vorgaben des 

Bundesverfassungsgerichtes durch die instanzgerichtli-

che Rechtsprechung in einer Art und Weise erfolgt ist, 

die im Ergebnis dazu führt, dass die heutige Rechtsposi-

tion des Prülings gegenüber dem status quo kaum ge-

stärkt worden ist. Die Gründe dafür werden ebenso auf-

gezeigt wie mögliche Wege zu einer Verbesserung der 

Rechtsstellung des Prülings. Hervorzuheben ist inso-

weit die Neuziehung der Grenzen des Bewertungsspiel-

raums durch die Übertragung des Modells der rationa-

len Abwägungskontrolle auf das Prüfungsrecht und die 

Entwicklung abgesenkter bzw. gesteigerter Anforderun-

gen für die Einleitung und Durchführung des Überden-

kungsverfahrens auf der Grundlage einer neuen 

Dogmatik.

II. Rechtsgrundlagen des Juristenausbildungs- und 

Prüfungsrechts

Nach einer Einführung in den Gegenstand und Gang 

der Untersuchung in den Kapiteln 1 und 2, in welcher 

dem Leser im Wesentlichen mitgeteilt wird, dass sich 

deren Gliederung an dem tatsächlichen Ablauf einer 

Prüfungsanfechtung orientiert, werden im dritten Kapi-

tel der Arbeit zunächst die Rechtsgrundlagen des Juris-

tenausbildungs- und Prüfungsrechts vorgestellt.

1. Verfassungsrechtliche Grundlagen

Entsprechend der Normenhierarchie werden zunächst 

die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Prüfungswe-

sens herausgearbeitet.

Als maßgebliche Determinationsquellen für dessen 

einfach-rechtliche Ausgestaltung sind hier die Art. 12 

Abs. 1 Satz 1, Art. 3 Abs. 1, 19 Abs. 4 Satz 1 sowie Art. 20 

Abs. 3 GG zu benennen. Eine schlechthin konstituieren-

de Bedeutung kommt insoweit dem Grundrecht der Be-

rufsfreiheit zu, dem die das Justizausbildungs- und Prü-

fungsrecht im Wesentlichen prägenden verfassungs-

rechtlichen Vorgaben entnommen werden können.

Im Ausgangspunkt ist zunächst festzustellen, dass die 

erfolgte Reglementierung des Zugangs zu den juristi-

schen Berufen einen Eingrif in die von Art. 12 Abs. 1 

Satz 1 GG garantierte Berufswahlfreiheit in Form einer 

subjektiven Zulassungsschranke darstellt. Dieser lässt 

sich grundsätzlich rechtfertigen, da die vorgesehenen 

Berufszugangsprüfungen das Ziel der Eignungs- und 

Bestenauslese zum Erhalt einer funktionierenden 

Rechtsplege als überragend wichtiges Gemeinschatsgut 

verfolgen. Im Hinblick auf die sich aus der Wesentlich-

keitslehre ergebenden Anforderungen müssen aber die 

konstituierenden Merkmale der den Berufszugang be-

schränkenden Regelungen vom parlamentarischen Ge-

setzgeber vorgegeben werden. Als weiteres Erfordernis 

für die Rechtmäßigkeit der freiheitsbeschränkenden Be-

rufszugangsprüfungen ergibt sich die Notwendigkeit, 
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dass die Ausgestaltung des Prüfungsverfahrens und die 

Bestimmung der Prüfungsinhalte in rechtlicher und tat-

sächlicher Hinsicht für alle um den Berufszugang kon-

kurrierenden Kandidaten zur Ermittlung ihrer wahren 

Kenntnisse und Fähigkeiten geeignet, erforderlich und 

angemessen gewesen ist und die unter diesen Bedingun-

gen gezeigten Prüfungsleistungen zutrefend bewertet 

worden sind.

Ausgehend von diesen Prämissen kann aus Art. 12 

Abs. 1 Satz 1 GG ein Anspruch des Prülings auf eine 

„richtige“ Prüfungsentscheidung abgeleitet werden, des-

sen Erfüllung Vorkehrungen rechtlicher und tatsächli-

cher Art für das Verfahren der Ermittlung der Prüfungs-

leistung, deren Bewertung und Überprüfung erfordert. 

Dieses Grundrechtverständnis erlaubt es, den von der 

Rechtsprechung ursprünglich allein aus Art. 3 Abs. 1 GG 

abgeleiteten und inhaltlich eine (formal) gleiche Chance 

aller Prülinge beim Erwerb der Berufszugangsberechti-

gung einfordernden Grundsatz der Chancengleichheit 

bereits unmittelbar aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG 

abzuleiten.

Weiter lässt sich aus dem in Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG 

wurzelnden Gebot der „Richtigkeit“ der Prüfungsent-

scheidung eine Reihe allgemeiner Bewertungsvorgaben 

einschließlich der bislang anerkannten „allgemeinen Be-

wertungsgrundsätze“ ableiten (Gebot der Verhältnismä-

ßigkeit der Prüfungsanforderungen, Verbot der Anstel-

lung sachfremder Erwägungen, angemessene Gewich-

tung der positiven und negativen Leistungsaspekte, Ge-

bot der Sachlichkeit unter dem Aspekt der Freihaltung 

des Bewertungsprozesses von übermäßigen Emotionen, 

Gebot der Anerkennung des „Antwortspielraums“ des 

Prülings in Fachfragen, nach dem eine vertretbare und 

mit gewichtigen Gründen folgerichtig begründete Lö-

sung nicht als falsch bewertet darf).

Es ist aber zu bedenken, dass die aus Art. 12 Abs. 1 

Satz 1 GG ableitbaren materiell-rechtlichen Bewertungs-

vorgaben nicht notwendigerweise dem Umfang der (ge-

richtlichen) Kontrolle der Prüfungsentscheidung ent-

sprechen (müssen). So geht die ganz herrschende Mei-

nung im Bereich der „prüfungsspeziischen Wertungen“, 

zu denen etwa die angemessene Gewichtung der Leis-

tungsaspekte gehört, von einer Diskrepanz der an den 

Prüfer gerichteten Handlungsvorgaben und der zur Ver-

fügung stehenden (objektiven) Kontrollnormen aus. 

Diese Annahme hat die Anerkennung eines Bewer-

tungsspielraums des Prüfers und zur Folge, dass eine 

Kontrolle der „Richtigkeit“ der Prüfungsentscheidung 

unterbleibt. Das dadurch entstehende Rechtsschutzdei-

zit muss entsprechend der Forderung des Bundesverfas-

sungsgerichtes durch eine verwaltungsinterne Kontrolle 

der Prüfungsentscheidung kompensiert werden, da der 

Prüling nämlich gestützt auf die prozedurale Gewähr-

leistungskomponente des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG die Be-

reitstellung eines Verfahrens zur efektiven Durchset-

zung der materiellen Grundrechtsverbürgungen bean-

spruchen kann. Daher kann der Prüling auch – zur Ge-

währleistung eines angemessenen Grundrechtsschutzes 

durch Verfahren – die Einräumung all derjenigen (Ne-

ben-) Rechte verlangen, deren er bedarf, um sein Haupt-

recht auf eine „richtige“ Prüfungsentscheidung außerge-

richtlich und/oder gerichtlich mittels der Erhebung sub-

stantiierter Einwände gegen die ihr zugrundeliegenden 

Einzelbewertungen durchsetzen zu können (Begrün-

dungsanspruch, Akteneinsichtsrecht).

Bei der Ableitung des Chancengleichheitsgrundsatzes 

unmittelbar aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG hat Art. 3 Abs. 1 GG 

für die Ausgestaltung des Prüfungswesens kaum noch ei-

genständige Bedeutung. Auch der Heranziehung des Art. 

20 Abs. 3 GG bedarf es an sich nicht, da sich insbesondere 

das Gebot der Verhältnismäßigkeit der Prüfungsanforde-

rungen bereits unmittelbar aus Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG ab-

leiten lässt.

Mit Blick auf die Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG entnommenen 

prozeduralen Gewährleistungen ergeben sich Überschnei-

dungen mit dem Gewährleistungsbereich des Art. 19 Abs. 4 

Satz 1 GG. Innerhalb ihres Anwendungsbereichs, d.h. der 

Garantie eines efektiven gerichtlichen Rechtsschutzes, geht 

die Rechtsschutzgarantie aber Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG vor. 

Soweit eine (gerichtliche) Kontrolle der „Richtigkeit“ der 

Prüfungsentscheidung unterbleibt, stellt dies keine Verlet-

zung der Rechtsschutzgarantie dar, wenn eine hinreichende 

verwaltungsinterne Überprüfung der Prüfung stattgefun-

den hat. Damit lässt sich der Anspruch auf die Durchfüh-

rung eines Überdenkungsverfahrens zur Kompensation 

der Lücke im gerichtlichen Rechtsschutz auch aus Art. 19 

Abs. 4 Satz 1 GG ableiten.

2. Einfach-rechtliche Grundlagen

Im Anschluss an die Darstellung der verfassungsrechtli-

chen Grundlagen des Prüfungswesens wird im vierten 

Kapitel der Arbeit der sich aus den einfach-rechtlichen 

Rechtsgrundlagen (Deutsches Richtergesetz, Juristenaus-

bildungsgesetze- und Prüfungsordnungen, Hochschulge-

setze, universitäre Satzungen) ergebende Inhalt der Juris-

tenausbildung und der vorgesehenen Prüfungen dargestellt 

und an den verfassungsrechtlichen Ausgestaltungsvorga-

ben gemessen. Im Schwerpunkt wird dabei auf die Neue-

rungen eingegangen, die sich durch das jüngste Juristenaus-

bildungsreformgesetz ergeben haben.
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a) Ausgestaltung der Zwischenprüfung und ihre  

Bewertung

Dementsprechend steht zunächst die neue Zwischen-

prüfung im Fokus, die mit der erstmaligen Einführung 

der universitären Schwerpunktbereichsprüfung aus 

hochschulrechtlichen Gründen erforderlich geworden 

ist. Deren Ausgestaltung steht in allen Bundesländern im 

Wesentlichen im freien Belieben der Universitäten, da es 

insoweit ganz überwiegend an jeglichem parlamentari-

schen (Rahmen-) Vorgaben fehlt.

Dies hat zur Folge, dass die erste Berufszugangshürde 

von den Universitäten weitgehend in Alleinverantwor-

tung errichtet wird. Zudem gibt es selbst innerhalb eines 

Bundeslandes hinsichtlich Art und Inhalt der zu erbrin-

genden Zwischenprüfungsleistungen vielfach große 

Unterschiede.

Dieser Befund erscheint mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG 

unvereinbar. Auch bei gebotener Anerkennung der Sat-

zungsautonomie der Universitäten müssen die für die 

Grundrechtsausübung wesentlichen Entscheidungen 

vom parlamentarischen Gesetzgeber getrofen werden. 

Infolgedessen müssen von den Landesparlamenten zu-

mindest die wesentlichen Eckpunkte für die Zwischen-

prüfung etwa in Form der Festlegung der Art und des 

Inhalts der zur erbringenden Prüfungsleistungen festge-

legt werden. Anderenfalls kann auch die Chancengleich-

heit der Kandidaten innerhalb eines Bundeslandes nicht 

gewährleistet werden.

Im Übrigen ist nach einer bundesweiten Analyse des 

Inhalts der einschlägigen Zwischenprüfungsordnungen 

eine erhebliche Varianzbreite hinsichtlich der Art und 

Anzahl der zu erbringenden Prüfungsleistungen sowie 

des Prüfungsinhalts zu konstatieren. Dieses Ergebnis er-

scheint mit dem bundesrechtlichen Gebot der Einheit-

lichkeit der Leistungsanforderungen (§ 5 Abs. 1 Satz 2 

DRiG), das richtigerweise auch auf die Zwischenprüfung 

zu erstrecken ist, unvereinbar.

Soweit als weiteres Auswertungsergebnis festzustel-

len ist, dass mündliche Prüfungsleistungen überwiegend 

nicht vorgesehen sind, bleibt damit zunächst der Rege-

lungsautrag des Reformgesetzgebers unerfüllt, (auch) in 

der Zwischenprüfung die Schlüsselqualiikationen zu 

berücksichtigen. Der mögliche Ausschluss des Kandida-

ten vom Berufszugang allein aufgrund unzureichender 

schritlicher Prüfungsleistungen ist aber vor allem auch 

mit dem Gewährleistungsgehalt des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 

GG unvereinbar, weil es ihm verwehrt bleibt, diese durch 

bessere mündliche Leistungen zu kompensieren.

Keinen rechtlichen Bedenken begegnet es demgegen-

über, dass die Zwischenprüfungsleistungen überwiegend 

nur von einem Prüfer bewertet werden, da das Zwei-

Prüfer-Prinzip zu keinem Objektivitätsgewinn bei der 

Bewertung führt. In diesem Fall gewinnt aber die ver-

waltungsinterne Kontrolle der Prüfungsentscheidung 

zur Gewährleistung eines angemessenen Grundrechts-

schutzes durch Verfahren an Bedeutung. Hier ergibt sich 

die Besonderheit, dass aufgrund des gestreckten Prü-

fungsverfahrens bei der Zwischenprüfung zwischen der 

Bekanntgabe der Einzelbewertungen und dem Ergehen 

des Zwischenprüfungsbescheides auf deren Grundlage 

ein erheblicher Zeitraum liegen kann. Zur Gewährleis-

tung einer efektiven verwaltungsinternen Kontrolle der 

Prüfungsentscheidung ist es daher entsprechend der Re-

gelung in einigen Zwischenprüfungsordnungen erfor-

derlich, diese zweistuig auszugestalten. Das heißt, dass 

dem Prüling zunächst eine Remonstrationsmöglichkeit 

beim Veranstaltungsleiter zum Zwecke des (zeitnahen) 

Überdenkens der Bewertung eröfnet werden und er un-

abhängig von ihr daneben die Möglichkeit haben muss, 

im Rahmen eines späteren Widerspruchs gegen den 

Zwischenprüfungsbescheid eine Überprüfung seiner 

Rechtmäßigkeit zu erreichen.

b) Ausgestaltung der Schwerpunktbereichsprüfung und 

ihre Bewertung

Die vorzuindende Ausgestaltung der Schwerpunktbe-

reichsprüfung wirt ganz ähnliche rechtsgrundsätzliche 

Fragen und Probleme auf wie diejenige der Zwischen-

prüfung. Auch insoweit ist nämlich festzustellen, dass es 

teilweise an jeglichen parlamentarischen Direktiven 

fehlt. Damit haben die Bundesländer zunächst den ihnen 

vom Bund erteilten Autrag, das Nähere der Schwer-

punktbereichsprüfung zu regeln, nicht erfüllt. Vor allem 

aber ist das weitgehende Fehlen parlamentarischer Aus-

gestaltungsdirektiven mit den Vorgaben der Wesentlich-

keitslehre ofenkundig unvereinbar. Soweit die legislative 

Zurückhaltung der Landesgesetzgeber zu teilweise sehr 

unterschiedlichen Regelungen innerhalb eines Bundes-

landes geführt hat, sind zudem wiederum die Chancen-

gleichheit der Kandidaten und das Einheitlichkeitsgebot 

nicht gewahrt.

Bedenken begegnet die Ausgestaltung der Schwer-

punktbereichsausbildung und -Prüfung weiter insoweit, 

als bereits das Fehlen (vertieter) Kenntnisse in einem 

Teilbereich der Rechtswissenschat zum Ausschluss vom 

Berufszugang führen kann. Daraus ergeben sich jeden-

falls besondere Anforderungen für die (konkrete) Aus-
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gestaltung der Ausbildungs- und Prüfungsinhalte, die 

eine hinreichend sichere Grundlage für das zu fällende 

Befähigungsurteil darstellen müssen.

Zuzustimmen ist im Ergebnis auch der Ansicht des 

Bundesverwaltungsgerichtes, nach der zur Vermeidung 

eines Systembruchs (auch) bei den schritlichen Prü-

fungsleistungen eine Kompensationsmöglichkeit vorge-

sehen werden muss. Vor allem aber besteht aus verfas-

sungsrechtlichen Gründen die Notwendigkeit, dem 

Prüling die Möglichkeit einzuräumen, Deizite in den 

schritlichen Prüfungsleistungen durch bessere mündli-

che Prüfungsleistungen auszugleichen.

c) Ausgestaltung der staatlichen Prüfungen und  

Bewertung

Zum Abschluss des vierten Kapitels erfolgt noch eine 

kurze Auseinandersetzung mit der Ausgestaltung der 

staatlichen Prüfungen, die weit weniger Rechtsfragen 

und -probleme aufwerfen als die universitären Prüfun-

gen. Soweit aber festzustellen ist, dass in einigen Bundes-

ländern in den Juristenausbildungsgesetzen keine parla-

mentarischen Leitentscheidungen im Sinne substantiel-

ler Regelungen getrofen worden sind, ist auch dies mit 

den Vorgaben der Wesentlichkeitslehre nicht in Ein-

klang zu bringen.

Im Übrigen stellt die Bestehensregelung in Rhein-

land-Pfalz, nach der die Zulassung zur mündlichen Prü-

fung mindestens ausreichende schritliche Prüfungsleis-

tungen voraussetzt, im Vergleich zu den Bestehensrege-

lungen in den anderen Bundesländern unter dem Aspekt 

des Einheitlichkeitsgebot einen Systembruch und eine 

Verletzung des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG im Hinblick auf 

die fehlende Kompensationsmöglichkeit dar.

III. Mögliche Angrifsgegenstände und vorpro- 

zessuale Rechtsschutzmöglichkeiten im Überblick

Im fünten Kapitel der Untersuchung werden die belas-

tenden Prüfungsentscheidungen, die in dem jeweiligen 

Ausbildungs- und Prüfungsabschnitt auf der Grundlage 

der zuvor dargestellten Regelungen ergehen können, 

sowie die dem Prüling hiergegen vorprozessual eröf-

neten Rechtsschutzmöglichkeiten im Überblick aufge-

zeigt.

Der in erster Linie streitgegenständliche Bescheid 

über das Nichtbestehen der Zwischen-, Schwerpunktbe-

reichs-, staatlichen Plichtfach- oder Zweiten juristi-

schen Staatsprüfung stellt nach allen Ansichten einen 

Verwaltungsakt dar. Entsprechend einzuordnen ist aber 

auch der Bescheid über das Bestehen der juristischen 

(Staats-) Prüfungen mit einer bestimmten Note, da ent-

gegen einer teilweise vertretenen Aufassung mit diesem 

verbindlich festgestellt wird, dass die Prüfung nicht bes-

ser als mit der ausgewiesen Note bestanden worden ist. 

Daher kann der Prüling gegen den jeweiligen (Nicht-) 

Bestehensbescheid Widerspruch einlegen, sofern ihm 

diese Möglichkeit nach den einschlägigen landesgesetz-

lichen Regelungen eröfnet ist. Dies ist nur in Bayern 

beim Vorgehen gegen die Ergebnisse der jur. Staatsprü-

fungen nicht der Fall, da hier zur Durchführung der vom 

Bundesverfassungsgericht geforderten verwaltungsin-

ternen Kontrolle der Prüfungsentscheidung ein eigen-

ständiges Nachprüfungsverfahren eingeführt worden ist.

Ist – wie im Regelfall – ein Widerspruch gegen die 

Prüfungsentscheidung statthat, erfolgt die gemäß 

§ 68  VwGO gebotene Kontrolle der Recht- und Zweck-

mäßigkeit des Prüfungsbescheides bzw. der ihm zugrun-

deliegenden Einzelbewertungen in einer Art Kooperati-

onsverhältnis zwischen den Prüfern und dem Prüfungs-

amt. Im Rahmen desselben obliegt dem Prüfungsamt die 

(abschließende) Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Prü-

fungsentscheidung, während die Überprüfung ihrer 

Zweckmäßigkeit durch die Prüfer in Form des Überden-

kens der Einzelbewertungen erfolgt.

Dieses Kooperationsverhältnis wird bei der Über-

prüfung der universitären Prüfungsentscheidungen 

deutlich, wenn dort die verwaltungsinterne Kontrolle im 

Rahmen eines zweistuigen Verfahrens erfolgt. In diesem 

Fall hat auch der Streit um die Frage, ob die Bewertung 

einer einzelnen Prüfungsleistung, die in den späteren 

Gesamtbescheid eingeht, Verwaltungsaktqualität hat, 

keinerlei praktische Bedeutung.

Für die staatlichen Prüfungen gilt dies ohnehin, da 

hier im Regelfall die Bekanntgabe der Einzelbewertun-

gen mit der Bekanntgabe des Gesamtergebnisses zeitlich 

zusammenfällt. Im Übrigen beantwortet sich die Frage 

der Verwaltungsaktqualität von Einzelleistungen nach 

der zutrefenden Aufassung des Bundesverwaltungsge-

richtes allein nach der Ausgestaltung der jeweiligen 

Prüfungsordnung.

IV. Möglichkeiten und Grenzen der (gerichtlichen) 

Kontrolle der Prüfungsentscheidung

Das sechste Kapitel, das sich den Möglichkeiten und 

Grenzen der (gerichtlichen) Kontrolle der Prüfungsent-

scheidung zuwendet, stellt den Kern Untersuchung dar. 

Einleitend werden das mögliche Spektrum der Einwen-

dungen des Prülings und der tatsächlich in Betracht 

kommenden Rechtsfehler des Prüfungsverfahrens, 



Unger · Anfechtbarkeit juristischer Prüfungen 2 7 7

deren Abgrenzung, die Voraussetzungen ihrer erfolgrei-

chen Geltendmachung sowie die Möglichkeiten und 

Grenzen ihrer Kompensation aufgezeigt.

1. Diferenzierung zwischen Verfahrensfehlern und  

formellen und materiellen Bewertungsfehlern

Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen Fehlern 

im Verfahren der Leistungsermittlung auf der einen und 

formellen und materiellen Bewertungsfehlern auf der 

anderen Seite. Unter Verfahrensfehlern sind solche fort-

wirkenden Beeinträchtigungen des Prüfungsablaufs zu 

verstehen, die geeignet (gewesen) sind, die Ermittlung 

der wahren Kenntnisse und Fähigkeiten des Prülings zu 

verhindern. Sie können letztlich nur durch eine erneute 

Erbringung der durch die widrigen Umstände (mögli-

cherweise) verfälschten Prüfungsleistung unter ord-

nungsgemäßen Prüfungsbedingungen kompensiert wer-

den. Um zu verhindern, dass sich der Prüling eine wei-

tere Chance auf den Prüfungserfolg dadurch erschleicht, 

dass er sich nach Bekanntgabe der ihn beschwerenden 

Prüfungsergebnisse auf einen Verfahrensmangel berut, 

der ihn bei der Leistungserbringung gar nicht beein-

trächtigt hat, muss dem Prüling im Grundsatz eine 

Obliegenheit zur Rüge der Störungen des Prüfungsab-

laufs auferlegt werden.

Da derartige Missbrauchsmöglichkeiten bei autau-

chenden formellen oder materiellen Fehlern im Bewer-

tungsvorgang nicht bestehen, können diese bis zum 

Schluss der mündlichen Verhandlung im Verwaltungs-

prozess geltend gemacht werden. Solche Bewertungsfeh-

ler sind nach einhelliger Aufassung durch eine rechts-

fehlerfreie Neubewertung zu kompensieren. Fehlt es al-

lerdings zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung 

wie im Regelfall bei mündlichen Prüfungen an einer 

noch hinreichenden Bewertungsgrundlage, kommt nur 

eine Wiederholung der Prüfungsleistung in Betracht.

2. Voraussetzungen der erfolgreichen Geltendmachung 

von Verfahrensfehlern

Nach dem einleitenden Überblick über die möglichen 

Rechtsfehler im Leistungsermittlungs- und Bewertungs-

verfahren und ihrer Kompensation werden die Voraus-

setzungen dargestellt, unter denen der Prüling nach 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse Störungen im Prü-

fungsablauf noch mit Aussicht auf Erfolg geltend machen 

kann. Hier ist das Vorliegen eines erheblichen Verfah-

rensfehlers, der ofensichtlich oder vom Prüling recht-

zeitig geltend gemacht, vom Prüfungsamt aber nicht 

anerkannt oder nicht (hinreichend) beseitigt und/oder 

kompensiert worden war, zu benennen.

a) Erscheinungsformen von Verfahrensfehlern

Nachgehend werden diese Voraussetzungen im Einzel-

nen behandelt. Es wird dargestellt, dass bei den einzel-

nen Verfahrensfehlern zwischen äußeren und inneren 

Störungen und bei letzteren wiederum zwischen Män-

geln aus der Sphäre des Prülings und solchen aus dem 

Verantwortungsbereich des Prüfungsamtes diferenziert 

werden muss. Während beim Prüling nur eine Krank-

heit als innere Störung in Betracht kommt, umfasst das 

mögliche Spektrum beim Prüfungsamt die gesamten 

Prüfungsverfahrensfehler im engeren Sinne (Über- oder 

Unterschreitung der Prüfungsdauer, falsche Besetzung 

der Prüfungskommission etc). Zu ihnen zählt richtiger-

weise auch die Prüfungsstofüberschreitung, deren Ein-

ordnung in Rechtsprechung und Literatur umstritten ist.

b) Die Rügeobliegenheit des Prülings

Im Anschluss an die Aulistung und nähere Behandlung 

der möglichen Verfahrensfehler erfolgt eine eingehende 

Befassung mit der Rügeobliegenheit des Prülings. Hier 

ist zunächst festzustellen, dass die Voraussetzungen 

einer krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit und das 

Verfahren ihrer (erfolgreichen) Geltendmachung über-

wiegend in den Prüfungsordnungen normiert worden 

sind, die Obliegenheit zur Rüge äußerer Störungen und 

sonstiger Prüfungsverfahrensfehler (im engeren Sinne) 

demgegenüber nur vereinzelt.

Beim Fehlen einer gesetzlichen Regelung der Rügeo-

bliegenheit haben Rechtsprechung und Literatur diese 

bislang im Regelfall aus dem Grundsatz der Chancen-

gleichheit abgeleitet. Für den Fall der dem Prüling nach-

weisbaren Kenntnis des Verfahrensfehlers zum Zeit-

punkt der Leistungserbringung und damit dem Vorlie-

gen einer bewussten Risikoübernahme überzeugt diese 

Ableitung nicht. Der (drohende) Einwendungsaus-

schluss und die daraus folgende Rügeobliegenheit lassen 

sich hier besser mit dem Grundsatz von Treu und Glau-

ben unter dem Gesichtspunkt des Vorwurfs eines rechts-

missbräuchlichen Verhaltens begründen. Aufgrund sei-

ner rechtsschutzbegrenzenden Wirkung kann sich der 

Prüling in diesem Fall auf sein aus den Art. 12 Abs. 1 Satz 

1, 19 Abs. 4 Satz 1 GG folgendes Interesse an einer zeitlich 

unbegrenzten Geltendmachung von Verfahrensfehlern 

gar nicht erst berufen.

Eine Abwägung mit dem gegenläuigen Interesse der 

anderen Prüfungsteilnehmer an einer Begrenzung der 

Wiederholungsmöglichkeiten zur Gewinnung einer Rü-

geobliegenheit ist daher nur geboten, wenn dem Prüling 

die Kenntnis des Verfahrensmangels und damit ein treu-
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widriges Verhalten nicht nachgewiesen werden können. 

Diese ist in vielen von der Rechtsprechung bisher ent-

schiedenen Fallkonstellationen nicht gelungen mit der 

Folge, dass eine Rügeobliegenheit des Prülings in einem 

zu weitgehenden Umfang angenommen wird. Um sie 

sachgerecht einzugrenzen, wird vorgeschlagen, bei Un-

klarheiten über das Vorliegen eines Verfahrensmangels 

und/oder den darauf bezogenen Grad der Erkenntnis 

des Prülings eine sphären- und verantwortungsbe-

reichsorientierte Diferenzierung anhand der Typizität 

des Verfahrensmangels vorzunehmen. Im Ergebnis einer 

solchen Diferenzierung ist eine Rügeobliegenheit nur 

begründbar bei Verfahrensmängeln, die dem Prüfungs-

amt verborgen geblieben sind, dem Prüling aber nach-

weislich bekannt oder zumindest erkennbar waren. Da-

mit ist insbesondere die Geltendmachung der aus der 

Sphäre des Prüfungsamtes stammenden Prüfungsver-

fahrensfehler im engeren Sinne nach der Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse für den Prüling nicht ausge-

schlossen, wenn ihm – wie im Regelfall – deren Kenntnis 

oder Kennenmüssen nicht nachgewiesen werden kann. 

Der gegenteiligen Rechtsprechung ist mit dem Argu-

ment entgegenzutreten, dass anderenfalls zu Unrecht 

dem Prüling die an sich bei der Prüfungsbehörde als 

Herrin des Prüfungsverfahrens liegende Verantwortung 

für ein ordnungsgemäßes Prüfungsgeschehen aufgebür-

det werden würde. Aus eben diesem Grund ist auch die 

weit verbreitete, beinahe unumstrittene Rechtsaufas-

sung abzulehnen, dass den Prüling eine erneute Rügeo-

bliegenheit trit, wenn er die infolge der Anzeige eines 

Verfahrensmangels vom Prüfungsamt ergrifenen Kom-

pensations- bzw. Abhilfemaßnahmen nicht für ausrei-

chend hält.

c) Unverzügliche Geltendmachung des  

Verfahrensmangels

Im Anschluss an die Klärung der Frage, unter welchen 

Voraussetzungen eine Rüge- bzw. Anzeigeobliegenheit 

des Prülings legitimiert werden kann, beantwortet die 

Untersuchung die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt der 

jeweilige Verfahrensmangel geltend gemacht werden 

kann. Hier wird zunächst der allgemeinen Aufassung 

beigetreten, nach der ein Verfahrensmangel unverzüg-

lich geltend zu machen ist, soweit dem Prüling dies in 

der konkreten Prüfungssituation zumutbar ist. Sodann 

erfolgt eine fallgruppenartige Konkretisierung der 

Zumutbarkeitsregeln, wobei zwischen den verschiede-

nen Verfahrensfehlern und der schritlichen und münd-

lichen Prüfung diferenziert wird. Die wesentlichen 

Ergebnisse dieser Überlegungen lassen sich dahin 

zusammenfassen, dass dem Prüling wegen der weitrei-

chenden Rechtsfolgen einer Prüfungsunfähigkeitsanzei-

ge grundsätzlich eine angemessene Überlegungszeit ein-

zuräumen und ihm die Rüge von Verfahrensfehlern im 

engeren Sinne bereits während der mündlichen Prüfung 

nicht zumutbar ist. Sofern die nachträgliche Geltendma-

chung einer Prüfungsunfähigkeit in einigen Prüfungs-

ordnungen zeitlich befristet ist, müssen solche Vor-

schriten verfassungskonform dahin ausgelegt werden, 

dass sie nur bei Kenntnis oder Kennenmüssen der Prü-

fungsunfähigkeit greifen.

Soweit eine Rüge- bzw. Anzeigeobliegenheit unter 

den dargelegten Prämissen verfassungsrechtlich legiti-

mierbar ist, bedarf sie der gesetzlichen Regelung. Die 

diesbezügliche Leitentscheidung ist zudem wegen der 

weitreichenden Folgen eines Einwendungsausschlusses 

durch den parlamentarischen Gesetzgeber zu trefen. Im 

Übrigen wird für das Erfordernis einer generellen Hin-

weisplicht auf die bestehenden Rüge- und Anzeigeoblie-

genheiten zur Gewährleistung eines hinreichenden 

Grundrechtsschutzes durch Verfahren eingetreten.

Anschließend werden kurz die beim Autreten eines 

Verfahrensmangels in Betracht kommenden Abhilfe-/

Kompensationsmaßnahmen dargestellt und es wird dar-

auf hingewiesen, dass der Prüfungsbehörde bei ihrer 

Auswahl mittlerweile kein Beurteilungsspielraum mehr 

zugestanden wird.

Teils bereits Gesetz geworden ist die umstrittene 

Rechtsaufassung, nach welcher der Prüling im Falle ei-

ner als nicht hinreichend angesehenen Abhilfe-/Kom-

pensationsmaßnahme innerhalb eines Monats nach Ab-

schluss der Prüfung bzw. unverzüglich und jedenfalls 

vor Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse den Verfah-

rensfehler (nochmals) geltend machen muss. Eine solche 

Mitwirkungslast des Prülings ist abzulehnen, weil sie 

ihm wiederum unzulässigerweise die (alleinige) Verant-

wortung für ein rechtmäßiges Prüfungsgeschehen 

aubürdet.

Die Beschätigung mit möglichen Verfahrensfehlern 

endet mit der Darstellung der Rechts- bzw. Kompensati-

onsfolgen, die sich nach den einschlägigen gesetzlichen 

Regelungen bzw. der Rechtsprechung bei ihrem Vorlie-

gen ergeben, welche kritisch unter Entwicklung eigener 

Ansätze beleuchtet werden.

3. Formelle und materielle Bewertungsfehler

Der nachfolgende Unterabschnitt widmet sich dann den 

möglichen formellen und materiellen Bewertungsfeh-

lern, die zur Rechtswidrigkeit der Prüfungsentscheidung 

führen können. Eingangs werden die wesentlichen 



Unger · Anfechtbarkeit juristischer Prüfungen 2 7 9

Merkmale des sich aus den einschlägigen Prüfungsrege-

lungen ergebenden Bewertungsverfahrens nur knapp 

dargestellt, da deren Auslegung und Anwendung kaum 

Probleme bereitet.

a) Der Bewertungsvorgang als dreistuiger  

Abwägungsprozess

Umso ausführlicher wird im Anschluss auf das materiel-

le Bewertungsverfahren eingegangen, bei dem zwischen 

dem Vorgang der Ermittlung der Beurteilungsgrundlage 

im Sinne des gegenständlichen Erfassens der Prüfungs-

leistung und dem Vorgang der eigentlichen Leistungsbe-

wertung diferenziert wird. In Bezug auf den Ermitt-

lungsvorgang werden zunächst die Obliegenheiten des 

Prülings behandelt, die ihn im Rahmen der Leistungs-

erbringung trefen. Sodann wird auf die Verplichtungen 

des Prüfers bei der Leistungserfassung eingegangen und 

im Zuge dieser Darlegungen auch das Problem des (teil-

weisen) Abhandenkommens von schritlichen Prü-

fungsleistungen behandelt. Dieses wird im Ergebnis 

dahin gelöst, dass der Prüling deren Wiederholung 

unter der Voraussetzung verlangen kann, dass sich der 

(Teil-)Verlust der Prüfungsleistung auf die (Gesamt-)

Bewertung ausgewirkt haben kann.

Im Weiteren erfolgt eine Analyse des nach der Erfas-

sung der Prüfungsleistung beginnenden eigentlichen 

Vorgangs der Leistungsbewertung. Dabei wird erstmals 

herausgearbeitet, dass sich dieser in einem dreistuigen 

Abwägungsprozess dergestalt vollzieht, dass im Rahmen 

der teilleistungsorientierten Brauchbarkeitsprüfung zu-

nächst das Abwägungsmaterial gesammelt, dieses im 

Zuge der sich anschließenden gesamtleistungsorientier-

ten Brauchbarkeitsprüfung gewichtet und abgewogen 

und schließlich die so ermittelte Gesamtleistung des 

Prülings einer der nach der Bundesnotenverordnung 

vorgesehenen Prüfungsnoten zugeordnet wird. Auf der 

ersten Stufe des Bewertungsvorgangs misst der Prüfer 

die vom Prüling erbrachten Teilprüfungsleistungen zu-

nächst an den sich aus der Prüfungsaufgabe ergebenden 

fachspeziischen Anforderungen und sodann an seinen 

prüfungsspeziischen Bewertungskriterien, zu denen 

etwa der angenommene Schwierigkeitsgrad der Aufga-

benstellung gehört.

Diese prüfungsspeziischen Bewertungskriterien 

kennzeichnet, dass sie sich im Laufe der Prüfertätigkeit 

herausbilden und geprägt sind durch die hierbei gewon-

nenen Einschätzungen und Erfahrungen, insbesondere 

durch den ständigen Vergleich der Aufgabenstellungen 

und der Leistungen der Prülinge. Sie kommen insbe-

sondere auch als Gewichtungs- und Abwägungsfaktoren 

auf den nachfolgenden Stufen des Abwägungsvorgangs 

zur Anwendung, so dass die Bewertung insgesamt maß-

geblich durch sie beeinlusst ist. Deren Ursprung lässt 

sich aufgrund ihrer komplexen Entwicklung und der im-

ponderablen und unbewussten Prägung des Prüfers spä-

ter nicht mehr hinreichend auklären.

b) Der Bewertungsspielraum des Prüfers und seine 

(neue) Legitimation

Diese Erkenntnis hat das Bundesverwaltungsgericht 

frühzeitig dazu bewogen, einen weiten, auch die fach-

speziische Bewertung einschließenden Beurteilungs-

spielraum des Prüfers anzuerkennen. Infolgedessen soll-

te die Bewertung nur darauhin überprübar sein, ob der 

Prüfer von einem vollständig und zutrefend ermittelten 

Sachverhalt ausgegangen ist, allgemein gültige Bewer-

tungsgrundsätze beachtet, sachfremde Erwägungen 

angestellt oder sonst willkürlich gehandelt hat. Dieser 

weitreichende Bewertungsspielraum ist erst vom Bun-

desverfassungsgericht in seiner „Juristenentscheidung“ 

vom 17.4.1991 unter Anerkennung eines „Antwortspiel-

raums“ des Prülings in Fachfragen auf die prüfungsspe-

ziischen Wertungen eingeengt und dementsprechend 

auch terminologisch nur noch als „Bewertungsspiel-

raum“ anerkannt worden.

Heutzutage wird meist nur noch über die dogmati-

sche Begründung für den Bewertungsspielraum des Prü-

fers und über seine Rechtsfolgen gestritten. Insoweit 

überwiegt die Aufassung, dass die Anerkennung eines 

Bewertungsspielraums den Schutzbereich des Art. 19 

Abs. 4 Satz 1 GG berührt, aber zur Wahrung der Chan-

cengleichheit der anderen Prüfungsteilnehmer gerecht-

fertigt ist. Nur vereinzelt wird die Aufassung vertreten, 

dass vor dem Hintergrund des Gewährleistungsgehalts 

des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG die Annahme eines dem 

Prüfer zustehenden Bewertungsspielraums nicht zu ei-

ner Beschränkung der gerichtlichen Kontrolle führen 

dürfe. Der Prüfer sei zwar berechtigt, seine eigenen sub-

jektiven Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln und anzu-

wenden. Diese müssten von den Gerichten aber im Rah-

men einer Zweckmäßigkeitskontrolle überprüt werden.

In dieser Diskussion um die Begründung und Be-

gründbarkeit eines Bewertungsspielraum des Prüfers 

wird nach einer Darstellung des aktuellen Standes der 

Diskussion um die verfassungsrechtliche Legitimierbar-

keit von administrativen Entscheidungsfreiräumen in 

Rechtsprechung und Literatur der neue Standpunkt ein-

genommen, dass eine allein aufgrund fehlender objekti-

ver Kontrollmaßstäbe unterbleibende gerichtliche Kont-

rolle der Verwaltungsentscheidung den Schutzbereich 
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des Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG grundsätzlich ebensowe-

nig berühren kann wie denjenigen des Art. 12 Abs. 1 

Satz 1 GG. Denn eine (gerichtliche) Überprüfung der 

„subjektiven Richtigkeit“ der Bewertung ist im Hin-

blick darauf, dass es nicht möglich ist, (objektive) 

Kontroll- bzw. Richtigkeitsmaßstäbe im Bereich der 

prüfungsspezifischen Wertungen zu definieren, über-

haupt gar nicht möglich.

Zwar können die Art. 19 Abs. 4 Satz 1, 12 Abs. 1 Satz 

1 GG auch durch eine unzweckmäßige, an den eigenen 

Maßstäben des Prüfers gemessen „subjektiv unrichti-

ge“ Bewertung verletzt werden. Diese Rechtsverlet-

zung darf das Gericht aber nur mit dem Maßstab und 

den Methoden des Rechts und nicht durch eine eigene 

Bewertung der Prüfungsleistung in Form der teilweise 

geforderten Zweckmäßigkeitskontrolle feststellen. 

Das dadurch entstehende Rechtsschutzdefizit ist viel-

mehr durch eine Gestaltung des Verwaltungsverfah-

rens zu kompensieren, die eine hinreichende Selbst-

kontrolle der Bewertungen durch den Prüfer und da-

mit einen vorverlagerten Grundrechtsschutz ermög-

licht. Sofern diese sichergestellt ist, lässt sich ein 

Bewertungsspielraum des Prüfers mit dem Gewähr-

leistungsgehalt der Art. 12 Abs. 1 Satz 1, 19 Abs. 4 Satz 

1 GG vereinbaren.

c) (Verbleibende) Möglichkeiten der (gerichtlichen) 

Überprüfung der materiellen Bewertung

Anschließend werden die bei der Annahme eines Bewer-

tungsspielraums des Prüfers noch (verbleibenden) Mög-

lichkeiten und Grenzen der (gerichtlichen) Kontrolle der 

Prüfungsentscheidung aufgezeigt.

aa) Die bisherigen Kontrollformeln der Rechtsprechung

Zunächst werden die im Wesentlichen noch zur Verfü-

gung stehenden Kontrollparameter im Überblick und 

der Inhalt der daraus in der Rechtsprechung entwickel-

ten Kontrollformeln dargestellt. So erstreckt sich die 

gerichtliche Prüfung nach der vorherrschenden neuen 

Kontrollformel des Bundesverwaltungsgerichtes allein 

auf das Vorliegen von Verfahrensfehlern, die vollständi-

ge und zutrefende Ermittlung des Sachverhalts, die Ein-

haltung des geltenden Rechts und allgemein gültiger 

Bewertungsmaßstäbe, das Anstellen sachfremder Erwä-

gungen sowie die Feststellung sonstiger Verstöße gegen 

das Willkürverbot. (Nur) in der bayerischen Verwal-

tungsgerichtsbarkeit wird vorgeblich einer erweiterten 

Kontrollformel zudem geprüt, ob die Bewertung des 

Prüfers in sich schlüssig und nachvollziehbar ist und 

dem Gebot der rationalen Abwägung gerecht wird.

bb) Diferenzierung zwischen den Voraussetzungen der 

Eröfnung und den Grenzen des Bewertungsspielraums

Diese beiden Kontrollformeln benennen die Rechtmä-

ßigkeitsvoraussetzungen für die Prüfungsentscheidung 

im weiteren Sinne. Richtigerweise ist aber entgegen der 

bisherigen Dogmatik in Bezug auf den Bewertungsspiel-

raum des Prüfers rechtslogisch zwischen den Vorausset-

zungen seiner Eröfnung und den Grenzen seiner Aus-

übung zu diferenzieren. Entsprechend diesem Stand-

punkt werden eine verfahrensfehlerfrei ermittelte und 

vom Prüfer vollständig und zutrefend erfasste Prü-

fungsleistung sowie die Eignung der Prüfungsaufgabe 

als Eröfnungsvoraussetzungen benannt und diese 

soweit (noch) erforderlich im Einzelnen erläutert. Dem-

gemäß wird die erforderliche Eignung der Prüfungsauf-

gabe eingehend behandelt, die davon abhängt, ob die 

Prüfungsaufgabe entsprechend den Bestimmungen der 

Prüfungsordnung ausgewählt worden und zur Ermitt-

lung der wahren und für die Berufsausübung erforderli-

chen Kenntnisse und Fähigkeiten geeignet gewesen ist. 

Daher werden insbesondere die sich aus den gesetzli-

chen Regelungen ergebenden Anforderungen an Art 

und Inhalt der Prüfung unter Berücksichtigung der ver-

fassungsrechtlichen Vorgaben bestimmt.

cc) (Bisherige) Grenzen des Bewertungsspielraums als 

„verkappte Abwägungskontrolle“

Nach kurzen Darlegungen zum Sachverhaltsirrtum des 

Prüfers, der entsprechend dem neuen dogmatischen 

Ansatz als Verfahrensfehler eingeordnet wird, erfolgt die 

Darstellung der (bisherigen) Grenzen des Bewertungs-

spielraums, die in dem „anzuwendenden Recht“ und 

den „allgemeinen Bewertungsgrundsätzen“ gesehen 

werden. Zunächst wird darauf hingewiesen, dass sich die 

Wirkung von objektiven Bewertungsmaßstäben, die aus 

Rechtsvorschriten abgeleitet oder schlicht als „allge-

mein gültiger Bewertungsgrundsatz“ postuliert werden, 

mit Blick auf den dargestellten Ablauf des Bewertungs-

vorgangs darin erschöpt, im gewissen Grad den Abwä-

gungsprozess des Prüfers zu steuern, sich durch sie die 

Prüfungsnote aber nicht im Vorhinein bestimmen lässt. 

Anschließend werden kurz die wenigen, sich aus den 

Prüfungsregelungen ergeben Bewertungsvorgaben im 

Lichte der verfassungsrechtlichen Determinanten her-

ausgearbeitet.

Im Anschluss erfolgt eine ausführliche Auseinander-

setzung mit den in ihrer Bedeutung bislang ungeklärten 

„allgemeinen Bewertungsgrundsätzen“, indem ihre Ent-

wicklung in Rechtsprechung und Literatur eingehend 
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beleuchtet und ihr bisheriger Inhalt dargestellt wird. Da-

bei zeigt sich im Ergebnis, dass das Gebot der Sachlich-

keit und der Respektierung des Antwortspielraums des 

Prülings – die beiden bislang allein anerkannten Bewer-

tungsgrundsätze – Instrumente einer „verkappten Ab-

wägungskontrolle“ darstellen. Dabei kommt dem Gebot 

der Respektierung des Antwortspielraums des Prülings 

die Funktion zu, den Abwägungsvorgang zu steuern, 

während das Sachlichkeitsgebot nur ein Abwägungser-

gebnis falsiizieren kann.

dd) Das neue Modell der rationalen Abwägungskont-

rolle

Sodann wird nachgewiesen, dass sich hinter dem Kontroll-

kriterium des rationalen Abwägungsgebots, an dem die 

bayerischen Verwaltungsgerichte vorgeblich ihrer Kontroll-

formel die Bewertung des Prüfers zusätzlich messen, ein 

eigenständiges, erweitertes Kontrollmodell verbirgt. Hierzu 

werden zunächst die bisherigen Ansätze zu einer rationalen 

Abwägungskontrolle in Rechtsprechung und Literatur auf-

gezeigt. Anschließend wird das von Riehm in einer jünge-

ren Untersuchung entwickelte universelle Abwägungskont-

rollmodell vorgestellt. Nach diesem beschränken sich die 

Möglichkeiten einer (gerichtlichen) Überprüfung einer 

Abwägungsentscheidung auf eine formale Rationalitäts-

kontrolle im Sinne der Sachbezogenheit und Konsistenz 

der zur Begründung der Abwägungsentscheidung ange-

führten Gründe sowie in inhaltlicher Hinsicht auf die Ein-

haltung des Abwägungsrahmens im Sinne der Beachtung 

der (gesetzlichen) Abwägungsregeln und im Rahmen der 

Subsumtionskontrolle auf das Vorliegen einer abstrakten 

Fehlgewichtung maßgeblicher Abwägungsgesichtspunkte.

Dieses Kontrollmodell Riehms stimmt weitgehend 

mit der bauplanungsrechtlichen Abwägungsfehlerlehre 

überein. Das Bundesverwaltungsgericht hat anlässlich 

einer entsprechenden Anregung des Verfassers ihre He-

ranziehung zur (gerichtlichen) Kontrolle von Prüfungs-

entscheidungen abgelehnt. In der hier vorgestellten Un-

tersuchung wird nun nachgewiesen, dass die von der 

Rechtsprechung für die Kontrolle von Bauleitplänen ent-

wickelte Abwägungsfehlerlehre entgegen dem Bundes-

verwaltungsgericht auf das Prüfungsrecht übertragbar 

ist. Hierzu wird die Parallelität der Entscheidungsstruk-

turen aufgezeigt und im Einzelnen belegt, dass den Kon-

trollparametern der Abwägungsfehlerlehre (Abwä-

gungsausfall, -deizit, -fehleinschätzung, -disproportio-

nalität) auch im Prüfungsrecht materiell-rechtliche Bin-

dungen gegenüberstehen. Diese Kontrollparameter sind 

für das Prüfungsrecht um das bislang als allgemeiner Be-

wertungsgrundsatz anerkannte Gebot der Sachlichkeit 

zu ergänzen, das im rationalen Abwägungskontrollmo-

dell die Funktion eines weiteren Abwägungsfalsiikati-

onsmaßstabs einnimmt. Auch die so erweiterte Abwä-

gungsfehlerlehre führt aber nur zu einer Kontrolle der 

Abwägung im engeren Sinne. Von dieser zu unterschei-

den ist im rationalen Abwägungskontrollmodell die 

Überprüfung der Einhaltung der den Abwägungsrah-

men absteckenden Abwägungsdirektiven. Das sind ne-

ben den gesetzlichen Bewertungsvorgaben das Verbot 

der Anstellung sachfremder Erwägungen und nament-

lich das Gebot der Respektierung des Antwortspiel-

raums des Prülings in Fachfragen, nachdem eine ver-

tretbare und mit gewichtigen Gründen folgerichtig be-

gründete Lösung nicht als falsch bewertet werden darf.

ee) Der „Antwortspielraum“ des Prülings als Abwä-

gungsdirektive

Die (möglichen) Steuerungswirkungen dieser Abwä-

gungsdirektive werden nachfolgend eingehend behan-

delt. Dabei wird zunächst aufgezeigt, dass das „Gebot der 

Respektierung des Antwortspielraums in Fachfragen“, so 

wie es derzeit in der Rechtsprechung ausgelegt und ange-

wendet wird, nicht als Kontrollmaßstab fungiert. Diese 

Funktion hat der „Antwortspielraum“ dadurch einge-

büßt, dass die Verwaltungsgerichte von Anfang an den 

Rechtsstandpunkt eingenommen und bis heute beibe-

halten haben, dass die Beurteilung der „Gewichtigkeit 

der Argumentation“ und der „Folgerichtigkeit der 

Lösung“ komplexe prüfungsspeziische Wertungen 

erforderten mit der Folge, dass diese allein dem Prüfer 

innerhalb seines nur eingeschränkt überprübaren 

Bewertungsspielraums zustehe. Diese Sichtweise hat zur 

Konsequenz, dass der Prüfer sich im Regelfall immer auf 

eine unzureichende Begründung und der Prüling dann 

nicht auf seinen „Antwortspielraum“ berufen kann.

Damit ist die mit der Postulierung des „Antwort-

spielraums“ angestrebte Rechtsschutzintensivierung für 

den Prüling nur erreichbar, wenn das Vorliegen aller 

seiner konstituierenden Voraussetzungen vom Verwal-

tungsgericht vollständig überprüt wird. Dies ist entge-

gen den bisherigen Annahmen auch ohne Weiteres mög-

lich. Bei der „Gewichtigkeit“ der Argumentation handelt 

es sich um einen unbestimmten Rechtsbegrif, der auch 

in anderen Rechtsvorschriten Anwendung indet und 

der abstrakt-objektiven Konkretisierung zugänglich ist. 

Und soweit das Bundesverfassungsgericht die Folgerich-

tigkeit der Lösung verlangt, wird in der Sache die Einhal-

tung der objektiven Regeln der Logik vorausgesetzt, die 

auch das Verwaltungsgericht ohne Weiteres überprüfen 

kann. Da im Übrigen weitgehend anerkannt ist, dass alle 
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durch die Prüfungsaufgabe und deren Lösung aufgewor-

fenen Fragen, die einem fachlichen Richtigkeitsurteil zu-

gänglich sind, gerichtlich überprübar sind, kann bei der 

aufgezeigten richtigen Anwendung des „Gebots der Res-

pektierung des Antwortspielraums des Prülings in 

Fachfragen“ tatsächlich eine wesentliche Einengung des 

Bewertungsspielraums des Prüfers erreicht werden.

Im Anschluss an die Konkretisierung der Abwä-

gungsdirektiven wird noch einmal zusammenfassend 

auf die Abwägungsfalsiikationsmaßstäbe und hier in 

Ergänzung der bisherigen Darstellung näher auf die for-

mellen Rationalitätsanforderungen und das Sachlich-

keitsgebot eingegangen.

Abschließend werden das Erfordernis der Erheb-

lichkeit von Abwägungsfehlern herausgearbeitet und 

die Kriterien für ihre Annahme entwickelt. Während 

im Ergebnis Fehler im Abwägungsvorgang stets als er-

heblich anzusehen sind, müssen die Auswirkungen 

von Fehlern bei der Zusammenstellung des Abwä-

gungsmaterials in erster Linie anhand der Prüferer-

klärungen beurteilt werden, soweit diese plausibel 

sind.

V. Das verwaltungsinterne Kontrollverfahren  

(Überdenkungsverfahren)

Das siebte Kapitel der Untersuchung befasst sich erst-

mals detailliert mit den Voraussetzungen für die Einlei-

tung und Durchführung des Überdenkungsverfahrens, 

die in den einschlägigen Juristenausbildungsgesetzen- 

und Ordnungen nur ansatzweise benannt sind und bis 

zuletzt weder in der Rechtsprechung noch in der Litera-

tur näher beleuchtet worden sind. Jüngst hat nun Mor-

genroth in einem in dieser Zeitschrit nach der Druckle-

gung der Dissertation veröfentlichten Beitrag den Ver-

such unternommen, dem Überdenkungsverfahren 

durch die Beantwortung von Fragen, die sich aus der 

Sicht der Hochschulen diesbezüglich aufdrängen, Kon-

turen zu verleihen.1 Dabei hat er hesen aufgestellt, die 

nicht unwidersprochen bleiben können.

1. Zur Funktion des Überdenkungsverfahrens als  

kompensatorisches Rechtsschutzverfahren

Entgegenzutreten ist zunächst seiner Annahme, dass das 

Überdenkungsverfahren systematisch zum Leistungsbe-

wertungsverfahren und nicht zum Rechtsschutzverfah-

ren zählt.2 Wie bereits ausgeführt schat die Durchfüh-

rung desselben einen verfassungsrechtlich notwendigen 

Ausgleich für die Rechtsschutzlücke, die dadurch ent-

steht, dass die prüfungsspeziischen Bewertungen des 

Prüfers (auch bei der Anwendung des in der Untersu-

chung entwickelten Modells der rationalen Abwägungs-

kontrolle) gerichtlich nur eingeschränkt überprüt wer-

den können. Indem der Prüfer namentlich seine prü-

fungsspeziischen Wertungen überdenkt, leistet er den 

gebotenen kompensatorischen Rechtsschutz. Zwar geht 

das Überdenken der Bewertung, soweit die Einwände 

des Prülings dazu veranlassen, mit einer (partiellen) 

Neubewertung der Prüfungsleistung einher. Dies recht-

fertigt es aber nicht, das Überdenkungsverfahren dem 

Leistungsbewertungsverfahren zuzuordnen. Vielmehr 

ist zu erkennen, dass eine (partielle) Neubewertung der 

Prüfungsleistung nur Folge der gebotenen kompensato-

rischen Rechtsschutzgewährung ist bzw. sein kann, wei-

ter, dass dieser entsprechend die (Neu-) Bewertungsbe-

fugnisse des Prüfers im Überdenkungsverfahren richti-

gerwiese nur so weit reichen wie die Einwände des 

Prülings und auch deshalb die Zuordnung desselben 

zum Leistungsbewertungsverfahren nicht sachgerecht 

erscheint.

Aus der (richtigen) Erkenntnis, dass das Verfahren 

des Überdenkens der Bewertung rechtssystematisch 

kompensatorischen Rechtsschutz gewährt, lassen sich 

gewichtige Folgerungen für die Anforderungen an die 

Einleitung und Durchführung desselben ableiten.

2. Das Erfordernis der Erhebung substantiierter  

Bewertungsrügen als Einleitungsvoraussetzung

Die Durchführung eines Überdenkungsverfahrens kann 

der Prüling nur bei der Erhebung substantiierter Ein-

wände beanspruchen, zu deren Formulierung er aber 

nur in der Lage ist, wenn er die Gründe erfährt, die die 

Prüfer zu der streitgegenständlichen Bewertung bewo-

gen haben. Aus dieser Erkenntnis resultiert ein Anspruch 

des Prülings auf eine nachvollziehbare Begründung der 

Bewertung und ein Recht auf Einsicht in diese.

3. Das Akteneinsichtsrecht des Prülings als notwendige 

Bedingung der Möglichkeit der Erhebung substantiier-

ter Bewertungsrügen

Das Akteneinsichtsrecht des Prüflings ist mittlerweile 

überwiegend spezialgesetzlich in den Juristenausbil-

dungsgesetzen- bzw. Verordnungen sowie allgemein 

(§ 29 LVwVfG, § 79 LVwVfG i.V.m. § 100 VwGO) 

ohnehin geregelt. Der Anwendungsbereich der ver-

schiedenen Rechtsgrundlagen wird gegeneinander 

abgegrenzt und ihr Inhalt teils kritisch im Lichte der 

Art. 12 Abs. 1 Satz 1, 19 Abs. 4 Satz 1 GG beleuchtet. Im 
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Ergebnis wird unabhängig von der jeweils einschlägi-

gen Rechtsgrundlage für ein in zeitlicher und gegen-

ständlicher Hinsicht grundsätzlich unbeschränktes 

und namentlich die Anfertigung von Ablichtungen 

der Prüfungsunterlagen umfassendes Akteneinsichts-

recht eingetreten. Morgenroth will demgegenüber die 

„Pflicht zur Ermöglichung von Fotokopien“ auf Aus-

nahmefälle beschränken und meint, dass eine solche 

Praxis mit dem Gebot der Gewährleistung efektiven 

Rechtsschutzes zu vereinbaren sei.3 Diese hese ist schon 

in sich widersprüchlich, soweit von einer „Plicht“ die 

Rede ist, die aber nicht erfüllt zu werden braucht. Im 

Übrigen begründet Morgenroth seinen Rechtsstand-

punkt nicht mit gewichtigen Argumenten. Insbesondere 

benennt er kein legitimes Interesse der Hochschulen, 

dem Prüling die Anfertigung von Ablichtungen zu ver-

wehren, das aber erforderlich wäre, um die Beschrän-

kung der sich aus den Art. 12 Abs. 1 Satz 1, 19 Abs. 4 GG 

ergebenden Rechte des Prülings zu rechtfertigen. Tat-

sächlich lässt sich ein solches, wie in der Untersuchung 

im Einzelnen nachgewiesen wird, aber auch nicht 

begründen.

4. Der Begründungsanspruch des Prülings als weitere 

Vorbedingung

Im Anschluss an das Akteneinsichtsrecht wird der 

Begründungsanspruch des Prülings behandelt. Dessen 

Erfüllung ist für die Realisierung seines Überdenkensan-

spruchs gleichermaßen konstituierend wie die Gewäh-

rung eines Akteneinsichtsrechtes. Dennoch sind die 

Voraussetzungen und der Inhalt des aus den Art. 12 Abs. 

1 Satz 1, 19 Abs. 4 Satz 1 GG ableitbaren Begründungsan-

spruchs gesetzlich nur vereinzelt und zwar für die Bewer-

tung mündlicher Prüfungsleistungen geregelt. Danach 

hängt deren Begründung entsprechend der allgemeinen 

und vom Verfasser geteilten Annahme von einem ent-

sprechenden Verlangen des Prülings ab, während sie 

wegen ihrer Garantie- und Klarstellungsfunktion bei der 

Bewertung einer schritlichen Prüfungsleistung obliga-

torisch ist.

An das notwendige Begründungsverlangen des Prüf-

lings bei mündlichen Prüfungen dürten aber keine be-

sonderen Anforderungen gestellt werden. Abzulehnen 

ist – um insbesondere Überschneidungen mit der Reali-

sierung des Überdenkensanspruchs zu vermeiden – die 

mitunter geforderte einwendungsbezogene Speziizie-

rung desselben. Soweit der Prüling unmittelbar im An-

schluss an die Bekanntgabe der Bewertung einer münd-

lichen Prüfungsleistung und gegebenenfalls deren kur-

zer Begründung mit den Prüfern über deren Angemes-

senheit diskutiert, erhält er eine erweiterte Begründung 

der Bewertung, gegen die er dann zu einem späteren 

Zeitpunkt Einwände im Rahmen des Widerspruchsver-

fahrens erheben kann. Morgenroth verkennt in seiner 

Abhandlung diese gebotene Diferenzierung zwischen 

dem Anspruch des Prülings auf eine erweiterte Begrün-

dung der Bewertung und deren Überdenken.4

Die Garantie-, Klarstellungs- und Rechtschutzfunkti-

on der Begründung erfordert auch bei mündlichen Prü-

fungen im Regelfall eine schritliche Begründung der 

Bewertung. Erstaunlich ist, dass der Zweite Senat des 

Bundesverwaltungsgerichtes in einem Beschluss vom 

21.12.2016 den Rechtsstandpunkt eingenommen hat, 

dass eine schritliche Begründung der Bewertung der 

mündlichen Prüfungsleistung verfassungsrechtlich nicht 

zwingend erforderlich ist. Diese Aussage ist jedenfalls 

für den Fall nicht richtig und mit der Rechtsprechung 

des 6. Senats des Bundesverwaltungsgerichtes5 unver-

einbar, dass der Prüling eine (schritliche) Begründung 

der Bewertung seiner mündlichen Prüfungsleistungen 

verlangt und deren Erstellung den Prüfern zum Zeit-

punkt des Begründungsverlangens noch möglich ist. 

Entgegenstehe Regelungen in den Prüfungsordnungen 

sind daher – soweit möglich – verfassungskonform 

auslegen.

Die Anforderungen an Inhalt und Umfang der Be-

gründung der Bewertung werden in Abweichung von 

der bisherigen Dogmatik wegen der äquivalenten Funk-

tion der Begründung eines Urteils und der Parallelität 

der Entscheidungsstrukturen ausgehend von § 108 Abs. 1 

Satz 2 VwGO analog bestimmt. Demgemäß wird (nur) 

eine Plicht des Prüfers zur Angabe der leitenden Erwä-

gungen angenommen, die sein Abwägungs- und Bewer-

tungsergebnis bestimmt haben. Deren Erfüllung macht 

es erforderlich, dass die vom Prüfer angenommenen 

fachlichen Anforderungen und die angewendeten prü-

fungsspeziischen Abwägungs- und Gewichtungskriteri-

en in einer solchen Ausführlichkeit angegeben werden, 

dass die (Punkt-)Bewertung entsprechend dem forma-

len Rationalitätspostulat schlüssig und nachvollziehbar 

aus dem Wortgutachten folgt.

Fehlt eine Begründung oder ist sie gemessen an den 

für richtig gehaltenen Maßstäben völlig unzureichend, 

wird für eine Neubewertung durch einen anderen Prüfer 
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eingetreten, da nur so einer mit dem Chancengleich-

heitsgrundsatz unvereinbaren Änderung der Bewer-

tungskriterien durch den ursprünglichen Prüfer begeg-

net werden kann. Liegt eine ausreichende Bewertungs-

begründung vor, wird der in der Rechtsprechung teils 

angenommene Anspruch des Prülings auf eine weitere, 

konkretere Begründung der Bewertung unter der Vor-

aussetzung der Erhebung substantiierter Einwände ab-

gelehnt. Eine Konkretisierung der Begründung stellt sich 

in diesem Fall nämlich nur als Nebenefekt bei der Reali-

sierung des Anspruchs auf ein Überdenken der Bewer-

tung bzw. der Gewährung rechtlichen Gehörs dar (ent-

sprechend § 108 Abs. 2 VwGO).

Abschließend werden zunächst noch „praktische 

Handreichungen“ für die konkrete Umsetzung der zuvor 

erarbeiteten abstrakten Begründungsanforderungen 

durch die Entwicklung verallgemeinerungsfähiger 

Grundsätze gegeben.

Sodann wird darauf hingewiesen, dass die aufgestell-

ten Begründungsanforderungen gleichermaßen für den 

Zweitprüfer gelten. Dieser kann sich aber bei der über-

wiegend durchgeführten „ofenen Zweitkorrektur“ einer 

ausreichenden Erstbegründung anschließen, soweit er 

die Bewertung des Erstprüfers und deren Begründung 

teilt.

Gesteigerte Begründungsplichten des Zweitkorrek-

tors sind auch für den Fall, dass seine Bewertung dazu 

führt, dass die Klausur als nicht bestanden gilt, abzuleh-

nen. Die insoweit lebhat geführte Diskussion behandelt 

eine Scheinproblematik, da es hier in der Sache immer 

nur um die Frage der ausreichenden Umsetzung der ab-

strakten Anforderungen namentlich für die Begründung 

der prüfungsspeziischen Wertungen geht.

5. Die Substantiierungsobliegenheit des Prülings

Nach der Darstellung des Akteneinsichtsrechts des Prüf-

lings sowie seines Begründungsanspruchs als notwendi-

ge Vorbedingungen für die Erhebung substantiierter 

Einwände gegen die Bewertung erfolgt eine nähere Aus-

einandersetzung mit dieser allgemein postulierten 

Obliegenheit des Prülings. Zunächst werden die rudi-

mentären gesetzlichen Regelungen der Substantiie-

rungsobliegenheit und hier vor allem diejenige in Rhein-

land-Pfalz vorgestellt, nach der eine Prüferbeteiligung 

nur unter der Voraussetzung erfolgt, dass nach summa-

rischer Prüfung der Einwände des Prülings das Vorlie-

gen von Bewertungsfehlern nicht ausgeschlossen 

erscheint (§ 9 Abs. 6 Satz 1 JAPO RLP).

Die Substantiierungsobliegenheit und ihre gesetzli-

chen Regelungen werden sodann im Lichte der Art. 12 

Abs. 1 Satz 1, 19 Abs. 4 Satz 1 GG bewertet. Im Ergebnis 

wird eine Substantiierungsobliegenheit des Prülings im 

Grundsatz als unproblematisch erachtet, aber zu beden-

ken gegeben, dass die Voraussetzungen für den Zugang 

zum Überdenkungsverfahren nicht in einer unzumutba-

ren, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigenden 

Art und Weise erschwert werden dürfen. Kritisch in den 

Blick genommen wird insoweit die in Rheinland-Pfalz 

getrofene Regelung. Da der Prüling gerade die Mög-

lichkeit haben muss, die „subjektive Richtigkeit“ der Be-

wertung auch durch isolierte Einwände gegen die prü-

fungsspeziischen Wertungen anzuzweifeln, wird § 9 

Abs. 6 Satz 1 JAPO RLP daher als verfassungswidrig 

angesehen.

Nach der Darstellung der bislang aufgestellten Subs-

tantiierungsanforderungen in Rechtsprechung und Lite-

ratur wird ausgehend von der strukturellen Identität der 

einem Prüfungsurteil und einem Urteil im Allgemeinen 

vorausgehenden Abwägungsprozesse in analoger An-

wendung der §§ 124 Abs. 2 Nr. 1, 124 a Abs. 4 Satz 2 

VwGO eine eigene Substantiierungsformel entwickelt. 

Nach dieser ist maßgeblich, ob es dem Prüling gelungen 

ist, ernstliche Zweifel an der objektiven oder subjektiven 

Richtigkeit der Bewertung aufzuzeigen. Dies ist der Fall, 

wenn er eine erhebliche Tatsachenfeststellung, den tra-

genden (abstrakten) Rechtssatz oder Maßstab einer 

fach-oder prüfungsspeziischen Wertung oder ein kon-

kretes Subsumtionsergebnis mit schlüssigen Gegenargu-

menten in Frage gestellt hat. In diesem Zusammenhang 

ist der Rechtsansicht von Morgenroth entschieden entge-

genzutreten, dass es nicht zulässig sei, im Überden-

kungsverfahren eine Vertretbarkeitsrüge bzw. sonstige 

Bewertungsfehler geltend zu machen.6 Zwar ist es rich-

tig, dass ein verwaltungsinternes Kontrollverfahren nur 

zum Zwecke des Überdenkens der prüfungsspeziischen 

Bewertungen durchgeführt werden muss und die bloße 

Rüge von Bewertungsfehlern eine Prüferbeteiligung 

nicht erfordert. Dies schließt es aber nicht nur nicht aus, 

dass der Prüfer neben den prüfungsspeziischen Wer-

tungen auch seine fachlichen Einschätzungen über-

denkt. Vielmehr erscheint dies aus Praktikabilitätsgrün-

den zwingend geboten, da fachspeziische mit prüfungs-

speziischen Wertungen im Regelfall untrennbar ver-

knüpt sind. Stellt der Sachbearbeiter beim Prüfungsamt 

einen Bewertungsfehler fest, muss dieser ohnehin den 

Prüfer mit dessen Korrektur beautragen, weil nur dieser 

die Prüfungsleistung neu bewerten darf. Vor diesem 

Hintergrund ist es wesentlich efektiver, dem Prüfer von 

vornherein eine umfassende Selbstkontrolle seiner Be-

wertung im Lichte der Einwände des Prülings zu er-
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möglichen. So verfährt auch die Praxis und dies nicht 

nur bei der Erhebung von Einwänden gegen die Bewer-

tung juristischer Prüfungsleistungen.

Das bislang in der Rechtsprechung teils weiter ge-

hend aufgestellte Erfordernis der Schlüssigkeit der Ein-

wendungen in dem Sinne, dass die Einwendungen des 

Prülings die Prüferkritik auch tatsächlich berühren, ist 

abzulehnen, weil nur der Prüfer beurteilen kann, ob dies 

der Fall ist.

6. Anforderungen an die Durchführung des  

Überdenkungs- und Widerspruchsverfahrens

Nachdem die Voraussetzungen für die Einleitung des Über-

denkungsverfahrens abgehandelt worden sind, werden die 

Anforderungen für die Durchführung desselben und des 

Widerspruchsverfahrens dargelegt. In diesem Zusammen-

hang ist klarzustellen, dass mit Ausnahme von Bayern das 

Überdenkungsverfahren in allen Bundesländern im Rah-

men des Widerspruchsverfahrens durchgeführt wird. Mor-

genroth tritt allgemein einer solchen Einbettung entgegen,7 

was wie dargelegt darauf beruht, dass er die Rechtsschutz-

funktion des Überdenkungsverfahrens verkennt. Erkennt 

man diese, ist das Widerspruchsverfahren der ideale Stand-

ort für die Durchführung des Überdenkungsverfahrens. In 

der Untersuchung wird herausgearbeitet, dass die im 

Widerspruchsverfahren gebotene Kontrolle der Recht- 

und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsaktes in einer Art 

Kooperationsverhältnis zwischen dem Prüfungsamt und 

dem Prüfer durchgeführt wird. Im Rahmen dessen wird 

– wie bereits ausgeführt – die Zweckmäßigkeitskontrolle 

durch den Prüfer in Form des Überdenkens seiner prü-

fungsspeziischen Bewertungen durchgeführt, während 

die Sachbearbeiter beim Prüfungsamt die (abschließen-

de) Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Bewertung vor-

nehmen. Wie dargelegt schließt diese grundsätzliche 

Aufgabenverteilung es aber nicht aus, den Prüfern auch 

eine Selbstkorrektur der vom Prüling gerügten Bewer-

tungsfehler zu ermöglichen. Diese zusätzliche Kontrolle 

stärkt den Rechtsschutz des Prülings weiter. Im gegebe-

nen Kontext ist Morgenroth auch insoweit entgegenzu-

treten, als er der Ansicht ist, dass die Anwendung eines 

Prüfungsbewertungsmaßstabs reine Rechtsanwendung 

darstellt, deshalb im Überdenkungsverfahren keine 

Zweckmäßigkeitskontrolle stattindet und das Wider-

spruchsverfahren für seine Durchführung daher unpas-

send ist.8 Tatsächlich liegt eine Rechtsanwendung nur 

vor, wenn der Prüfer objektive Bewertungsmaßstäbe 

anwendet bzw. beachten muss, die aus dem geltenden 

Recht einschließlich des Verfassungsrechts folgen. 

Soweit seine Bewertung auf seinen subjektiven Bewer-

tungskriterien beruht, kommen außerrechtliche Maß-

stäbe zur Anwendung, die nur einer Zweckmäßigkeits-

überprüfung, aber keiner Rechtskontrolle zugänglich 

sind. Das wird von Morgenroth selbst nicht in Abrede 

gestellt.9

7. Befassungs- und Bescheidungsplicht des Prüfers

In Bezug auf den Umgang des Prüfers mit den subs-

tantiierten Einwänden des Prüflings wird in der 

Untersuchung zur Gewährleistung der Rechtsschutz-

funktion des Überdenkungsverfahrens eine umfas-

sende Befassungs- und Bescheidungspflicht ange-

nommen, die rechtsfortbildend neu in § 108 Abs. 2 

VwGO analog verortet wird. Dieser Vorschrift bzw. 

ihrer Auslegung in Rechtsprechung in Literatur wer-

den auch die im Einzelnen zu stellenden Anforderun-

gen an den Umfang der Stellungnahme des Prüfers 

entnommen. Soweit das Bundesverwaltungsgericht 

nun in einem am 21.9.2016 gefassten Beschluss, der in 

der Untersuchung nicht mehr berücksichtigt werden 

konnte, den Rechtssatz aufgestellt hat, dass der 

Umfang und die Begründungstiefe, die eine im Über-

denkungsverfahren abgegebene Stellungnahme auf-

weisen muss, von der Substanz der im konkreten Fall 

vom Prüfling vorgebrachten Einwände abhinge,10 

steht dieser mit dem in der Untersuchung aufgestell-

ten Postulat einer umfassenden Befassungs- und 

Bescheidungspflicht durchaus in Einklang, die natür-

lich unter dem Vorbehalt steht, dass die Einwände des 

Prüflings hinreichend substantiiert und schlüssig 

sind.

8. Kompetenzen des Prüfers im Überdenkungs- 

verfahren

Im Rahmen der abschließenden Auseinandersetzung 

mit den Kompetenzen des Prüfers im Überdenkungs-

verfahren wird erstmals zwischen einer formellen Über-

prüfungsberechtigung, deren Umfang durch die Ein-

wände des Prülings bestimmt wird, sowie der materiel-

len Neubewertungs-/Abänderungsbefugnis des Prüfers 

diferenziert. Diese ist innerhalb einer bestehenden 

Überprüfungskompetenz unter der Voraussetzung der 

Beibehaltung des bisherigen Bewertungsmaßstabs unbe-

schränkt. Auch eine Änderung der Bewertung zum 

Nachteil des Prülings und eine darauf aubauende Auf-

hebung/Abänderung der ursprünglichen Prüfungsent-

scheidung sind möglich, wenn ihr keine schutzwürdigen 

Belange des Prülings entgegenstehen.
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11  VG Stuttgart, Bes. v. 5.5.2017 – 2 K 4815/17, n.v.

VI. Verwaltungsprozessuale Rechtsschutz- 

möglichkeiten

Im Rahmen des Schlusskapitels der Dissertation wird 

dargestellt, mit welchen prozessualen Mitteln der Prüf-

ling seinen Anspruch auf eine „richtige“ Prüfungsent-

scheidung und die zu seiner Durchsetzung dienenden 

Nebenansprüche (Akteneinsichtsrecht, Begründungsan-

spruch etc.) gerichtlich (weiter-) verfolgen und unter 

welchen Voraussetzungen das jeweilige Rechtsschutzbe-

gehren erfolgreich sein kann.

1. Bestimmung des Streitgegenstandes

Eingangs der diesbezüglichen Darstellung wird der in 

das gerichtliche Verfahren einzuführende Streitgegen-

stand bestimmt. Hier wird auf die prüfungsrechtliche 

Besonderheit hingewiesen, dass sich der Prüling zwar 

formal gegen die im jeweiligen Prüfungsbescheid getrof-

fene Regelung, in der Sache aber gegen das Verfahren 

der Ermittlung einer oder mehrerer Teilprüfungsleis-

tung (en) oder deren Bewertung wendet. So stellt bei von 

ihm erhobenen materiellen Rügen gegen die Bewertung, 

die zur Einholung von Prüferstellungnahmen geführt 

haben, deren Begründung in der Gestalt, die sie durch 

das verwaltungsinterne Kontrollverfahren erhalten hat, 

den Gegenstand der gerichtlichen Kontrolle dar. Dieser 

Kontrollgegenstand kann durch die Einholung erstmali-

ger oder ergänzender Prüferstellungnahmen Verände-

rungen unterworfen sein. In diesem Fall ist der Prüling 

gehalten, darauf zur Meidung prozessualer Nachteile zu 

reagieren (prozessbeendende Erklärung, weiter gehende 

Substantiierung).

2. (Erneute) Prüferbeteiligung während des gerichtli-

chen Verfahrens?

Ausgehend von diesen möglichen Veränderungen des 

Streitgegenstandes wird anschließend den Fragen nach-

gegangen, ob auch gegen den Willen des Prülings Stel-

lungnahmen der Prüfer zu seinen prozessualen Bewer-

tungsrügen eingeholt werden können und ob und unter 

welchen Voraussetzungen er umgekehrt eine (erneute) 

Prüferbeteiligung verlangen kann. Die erste Frage ist im 

Hinblick auf die Dispositionsbefugnis des Prülings zu 

verneinen.

Hinsichtlich der zweiten Frage gilt es, die unter-

schiedlichen Fallkonstellationen zu unterscheiden, in 

denen ein Bedürfnis des Prülings für eine erneute bzw. 

erstmalige Prüferbeteiligung bestehen kann. Im Ergeb-

nis wird in der Untersuchung ein diesbezüglicher An-

spruch zunächst in den Fällen bejaht, in denen es nicht 

dem Prüling angelastet werden kann, dass ein Überden-

kungsverfahren nicht durchgeführt worden ist; aber 

auch bei einer infolge einer Obliegenheitsverletzung un-

terbliebenen Prüferbeteiligung oder dem (einstweiligen) 

Verzicht des Prülings auf eine solche wird ein fortbeste-

hender Überdenkensanspruch bejaht. Grund hierfür ist, 

dass die gebotene Abwägung zwischen dem (kompensa-

torischen) Rechtsschutzinteresse des Prülings und dem 

bloßen Interesse der Prüfer an einer unterbleibenden In-

anspruchnahme für eine verwaltungsinterne Kontrolle 

der Prüfungsentscheidung eindeutig zugunsten des 

Prülings ausgeht.

3. Gerichtliches Rechtsschutzinstrumentarium

Nach erfolgter Klärung der Zulässigkeit bzw. Geboten-

heit einer (erneuten) Einbindung der Prüfer in die 

(gerichtliche) Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Prü-

fungsentscheidung wird das dem Prüling zur Verfü-

gung stehende Rechtsschutzinstrumentarium darge-

stellt. Hier werden zunächst die statthaten Klagearten 

bei den jeweils in Betracht kommenden Begehren des 

Prülings und sodann die Rechtsfolgen bei deren prozes-

sualer Überholung auch und gerade mit Blick auf daraus 

resultierende Handlungslasten des Prülings behandelt.

4. Vorläuige Rechtsschutzmöglichkeiten

Der nachfolgende Teilabschnitt widmet sich der Frage, wel-

che Möglichkeiten der Prüling hat, seinen Anspruch auf 

eine „richtige“ Prüfungsentscheidung sowie die zu seiner 

Durchsetzung dienenden Neben- und Hilfsansprüche im 

Wege des vorläuigen Rechtsschutzes durchzusetzen, die im 

Hinblick auf die immer noch zunehmende Dauer der 

Hauptsacheverfahren von überragender Bedeutung ist. 

Prinzipiell kann der Prüling seine Neben- und Hilfsan-

sprüche (Akteneinsichtsrecht, Begründungsanspruch, 

Überdenkensanspruch etc.) durch den Antrag auf Erlass 

einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 VwGO 

durchsetzen, sofern dem nicht § 44a Satz 1 VwGO, wonach 

Rechtsbehelfe gegen behördliche Verfahrenshandlungen 

nur gleichzeitig mit den gegen die Sachentscheidung zuläs-

sigen Rechtsbehelfen geltend gemacht werden können, ent-

gegensteht. In vielen Fällen, insbesondere bei einem 

schon abgeschlossenen Widerspruchsverfahren, ist diese 

Vorschrit aber bereits tatbestandlich nicht einschlägig. 

Im Übrigen bedarf § 44a Satz 1 VwGO innerhalb seines 

Anwendungsbereichs mit Blick auf den Gewährleis-

tungsgehalt der Art. 19 Abs. 4 Satz 1, Art. 12 Abs. 1 Satz 1 

GG der verfassungskonformen Auslegung, soweit näm-

lich durch die Verweigerung vorläuigen Rechtsschutzes 

Nachteile entstünden, etwa das Unmöglichwerden des 
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Überdenkens der Bewertung durch die Prüfer infolge 

Zeitablaufs und der dadurch verblassten Erinnerung an 

das (mündliche) Prüfungsgeschehen, die im späteren 

Hauptsacheverfahren nicht mehr ausgeglichen werden 

könnten. Dies war bislang auch der überwiegende Stand-

punkt der Rechtsprechung. Jüngst hat nun aber das VG 

Stuttgart in einem bislang unveröfentlichten Beschluss 

vom 5.5.201711 einen vom Verfasser gestellten Antrag auf 

Verplichtung der Antragsgegnerin zur Begründung der 

Bewertung einer Lehrprobe mit Verweis auf § 44a Satz 1 

VwGO kurz und knapp für unzulässig erklärt. Die Ent-

scheidung des VGH Mannheim als Beschwerdeinstanz 

und die weitere Entwicklung der Rechtsprechung in die-

ser Rechtsfrage bleibt abzuwarten.

Grundsätzlich ist es anerkannt, dass ein Prüling, der 

aufgrund unzureichender schritlicher Prüfungsleistun-

gen die Prüfung endgültig nicht bestanden hat, gestützt 

auf seinen materiell-rechtlichen Hauptanspruch die vor-

läuige Zulassung zur mündlichen Prüfung erstreiten 

kann, weil er anderenfalls gehalten wäre, sein Prüfungs-

wissen trotz Ungewissheit über den Ausgang des Haupt-

sacheverfahrens und einer etwaigen Neubewertung sei-

ner schritlichen Prüfungsleistungen für einen unabseh-

bar langen Zeitraum zu konservieren und fortlaufend zu 

aktualisieren, was zu Recht als unzumutbar angesehen 

wird.12 In einem Beschluss vom 19.4.2017 hat der VGH 

Mannheim nun seine frühere Rechtsprechung bestätigt, 

wonach eine vorläuige Zulassung zur mündlichen 

Staatsprüfung bereits aus Rechtsgründen ausscheide, 

weil der Prüfungsausschuss die Endnote nicht festsetzen 

könne, solange die in der schritlichen Prüfung erzielte 

Note nicht feststünde.13 Diese Rechtsprechung des VGH 

Mannheim ist im Hinblick auf die insbesondere auch vom 

Bundesverfassungsgericht betonte gebotene Gewährleis-

tung efektiven Rechtsschutzes in der zur Diskussion ste-

henden Fallkonstellation14 abzulehnen. Es ist mit Art. 19 

Abs. 4 Satz 1 GG unvereinbar, die unzumutbaren Belastun-

gen für den Prüling durch die gebotene Aufrechterhaltung 

des notwendigen Prüfungswissen für einen unabsehbar 

langen Zeitraum anzuerkennen, aber ihn gleichwohl die 

vorläuige Zulassung wegen der zunächst nicht möglichen 

Festsetzung der Endnote zur mündlichen Prüfung zu ver-

sagen. Hier verkennt der VGH Mannheim im Übrigen, 

dass wegen der Vorläuigkeit der Zulassung die Festsetzung 

der Endnote noch gar nicht geboten ist. Da die Endnote 

noch gar nicht ermittelt werden kann, steht der vorläui-

gen Zulassung zur Prüfung entgegen dem VGH Mann-

heim auch nicht entgegen, dass der Prüfungsausschuss 

nach § 5 d Abs. 4 Satz 1 DRiG zu entscheiden hat, ob von 

dieser aufgrund des vom Prüling gewonnen Gesamtein-

drucks abzuweichen ist. Diese Endscheidung kann erst 

getrofen werden, wenn das Ergebnis der schritlichen 

Prüfung endgültig feststeht. Dass sie tatsächlich auch 

noch zu einem späteren Zeitpunkt getrofen werden 

kann, belegen die Konstellationen, in denen der Prü-

fungsausschuss erneut eine Abweichensentscheidung 

trefen muss, weil der Prüling, der die Prüfung bestan-

den hat, eine bessere Bewertung seiner schritlichen Prü-

fungsleistungen im Wege einer Prüfungsanfechtung er-

stritten hat. Einer drohenden Verblassung an den in der 

mündlichen Prüfung vom Prüling gewonnen Eindruck 

kann durch die Anfertigung entsprechender Notizen be-

gegnet werden.

In der Konsequenz der Rechtsprechung des VGH 

Mannheim müsste der Prüling darauf ausweichen, die vor-

läuige Neuerbringung und/oder Neubewertung von Prü-

fungsleistungen im Wege des vorläuigen Rechtsschutzes zu 

erstreiten. Insbesondere die vorläuige Neubewertung von 

schritlichen Prüfungsleistungen ist in der bisherigen 

Rechtsprechung ausnahmslos mit dem Argument abge-

lehnt worden, dass eine Bewertung nicht vorläuig sein 

könne und daher im Falle der Stattgabe eines entsprechen-

den Antrags die Hauptsache unzulässigerweise vorwegge-

nommen werden würde. In der Untersuchung wurde dar-

auf hingewiesen, dass die Vorläuigkeit der Bewertung da-

durch gesichert sei, dass das Ergebnis der Neubewertung 

keinen Bestand hat, wenn im Hauptsacheverfahren die Kla-

ge mangels Vorliegen von Bewertungsfehlern abgewiesen 

wird. Weiter wird ausgeführt, dass selbst bei Annahme der 

Vorwegnahme der Hauptsache diese zur gebotenen Ge-

währleistung eines efektiven Rechtsschutzes hinzunehmen 

sei, um unzumutbare Nachteile für den Prüling zu vermei-

den. Diese bestehen darin, dass ein Prüfer, der viele Jahre 

nach der Erstbewertung eine schritliche Prüfungsleistung 

erneut bewerten muss, nicht mehr in der Lage ist, diese 

nach den seinerzeit angewandten subjektiven Bewertungs-

maßstäben zu beurteilen, worauf der Prüling aber einen 

Anspruch hat. Insbesondere ist eine Neubewertung inner-

halb des ursprünglichen Vergleichsrahmens ansonsten 

nicht mehr gewährleistet.

Kurz vor Drucklegung der Dissertation hat das VG 

Bremen nun den ähnlichen Standpunkt eingenommen, 

dass wegen der immensen Dauer eines Hauptsachever-

fahrens ein Anspruch auf die vorläuige Neubewertung 

einer schritlichen Prüfungsleistung prinzipiell anzuer-

kennen sei.15
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Im vorletzten Teilabschnitt des Schlusskapitels wird 

der gerichtliche Entscheidungsindungsprozess inner-

halb der dem Prüling ofen stehenden gerichtlichen 

Rechtsschutzverfahren beleuchtet. Nach der Darstellung 

der hier geltenden allgemeinen Grundsätze wird näher 

auf das Verfahren der Feststellung und der Erheblichkeit 

von Bewertungsfehlern eingegangen und das in diesem 

Zusammenhang zu beachtende Selbstbewertungsverbot 

betont.

Zum Ende des Kapitels und der Untersuchung wer-

den noch die verschiedenen Möglichkeiten der Prozess-

beendigung dargestellt.

VII. Ergebnis und Ausblick

Auch wenn die vorgestellte Dissertation explizit nur die 

Möglichkeiten und Grenzen der Anfechtbarkeit juristi-

scher (Staats-)Prüfungen untersucht, so gelten ihre 

wesentlichen Ergebnisse für die Anfechtung aller Prü-

fungsentscheidungen. Hervorzuheben ist insoweit 

zunächst insbesondere die (Fort-) Entwicklung des 

Modells der rationalen Abwägungskontrolle und seine 

Heranziehung zur (gerichtlichen) Überprüfung der 

Rechtmäßigkeit von Prüfungsentscheidungen. Insoweit 

leistet die Untersuchung auch allgemein einen Beitrag zu 

den Möglichkeiten der Eingrenzung administrativer 

Entscheidungsfreiräume. Weiter ist zu betonen, dass 

innerhalb des (fort-) entwickelten Modells der rationa-

len Abwägungskontrolle der „Antwortspielraum“ des 

Prülings als Abwägungsdirektive eingeführt wird und 

die Voraussetzungen für seine Eröfnung so interpretiert 

werden, dass das Gebot seiner Respektierung entgegen 

der bisherigen Rechtsprechung tatsächlich als Kontroll-

maßstab fungiert. Bedeutsam für die Rechtsschutzmög-

lichkeiten des Prülings im Allgemeinen sind auch die 

erstmals umfassend behandelten Voraussetzungen für 

die Einleitung und Durchführung des Überdenkungs-

verfahrens. Aus den im Zuge der Untersuchung insoweit 

gewonnenen neuen Erkenntnissen können eventuell 

auch Folgerungen für die Ausgestaltung des außerge-

richtlichen Überprüfungsverfahrens bei der Erhebung 

von Einwendungen gegen beamtenrechtliche Beurtei-

lungen gezogen werden.

Benjamin Unger ist als selbstständiger, auf Prüfungs-

recht spezialisierter Rechtsanwalt, in Hildesheim,  

tätig. 



Das kürzlich in der 1. Aulage erschienene Buch von 

Carsten Morgenroth, Justiziar und Vertreter des Kanzlers 

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, erweitert den Fundus 

des eher spärlich bearbeiteten Gebiets des Hochschul-

studien- und Hochschulprüfungsrechts. 

Das 165 Seiten umfassende Buch ist in vier Teile ge-

gliedert. Auf einen Grundlagenteil folgt das Recht des 

Hochschulstudiums sowie das zentrale Kapitel des 

Hochschulprüfungsrechts. Im letzten Abschnitt wird in 

einem kurzen Überblick die Anerkennung von Leistun-

gen behandelt. 

Eines der Hauptanliegen des Buches ist es, „Gemein-

samkeiten des Rechts des Hochschulstudiums und dem 

Hochschulprüfungsrecht aufzuzeigen“ (Rn. 337). Konse-

quenterweise führt daher der Grundlagenteil des Werkes 

den Leser in die Grundstrukturen des Hochschulwesens 

ein und erklärt die Rahmenbedingungen des Hoch-

schulsrechts und Hochschulprüfungsrechts. Ausgehend 

von der verfassungsrechtlichen Prüfungstrias von 

Schutzbereich, Eingrif und Rechtfertigung stellt Mor-

genroth anhand von Art. 12 Abs. 1 GG, Art. 3 Abs. 1 GG 

und Art. 5 Abs. 3 GG die drei, für das Hochschul und Prü-

fungsrecht wesentlichen Grundrechte dar. Hierbei verliert 

sich Morgenroth nicht in den, für juristisch unkundige Leser, 

komplexen Untiefen verfassungsrechtlicher termini technici, 

sondern beschränkt sich auf leicht verständliche Erläute-

rungen. Nach einem kurzen Abriss der „rechtlichen Di-

mensionen für private Hochschulen“ schließt der erste Teil 

mit einer Darstellung über die „Erfassung der Rechte in Sat-

zungen“. Hierbei werden zunächst die inhaltlichen Vor-

aussetzungen der Satzung als hochschuleigene Verfas-

sung unter Erläuterung der „Vorgaben höherrangigen 

Rechts“ erörtert. Daran folgt eine kurze Erklärung der 

Regelungstechnik von Satzungen.

Das zweite Kapitel „Recht des Hochschulstudiums“ 

setzt sich, sowohl aus Sicht der Hochschule, als auch aus 

Sicht des jeweiligen Bewerbers, ausführlich mit der Zu-

gangsberechtigung zum Hochschulstudium auseinan-

der. Morgenroth geht neben dem rechtlichen Rahmen 

der Mitgliedschat an staatlichen Bildungseinrichtungen 

auch auf das zivilrechtlich ausgeprägte Studienvertrags-

verhältnis an privaten Hochschulen ein. Hervorzuheben 

ist hierbei, dass sich Morgenroth nicht nur auf den Ver-

trag als solchen beschränkt, sondern anhand der Struk-

turen des AGB-Rechts Unwirksamkeitsgründe des Ver-

tragsschlusses und Lösungsmöglichkeiten vom Ver-

tragsverhältnis aufzeigt.

Das dritte Kapitel „Hochschulprüfungsrecht“ beginnt 

mit einem deinitorischen Umriss begrilicher und 

struktureller Grundlagen. Dem Leser wird anhand der 

Abschnitte „Leistungsermittlungs- und Leistungsbewer-

tungsverfahren“ aufgezeigt, wie sich der Weg von Leis-

tungserbringung zur Notenindung vollzieht. Deklarato-

risch werden dem Prüling und der Hochschule die sie, 

ihm im Rahmen von Prüfungen, betrefenden Plichten 

dargstellt. (Plicht der Durchführung der Prüfung; 

Plicht nicht zu täuschen; Plicht zur Wahrung der öf-

fentlichen Ordnung; Plicht zum Handeln nach Recht 

und Gesetz…). Der Abschnitt zur Leistungsbewertung 

endet mit der Darstellung des – im Hochschulsektor 

häuig vernachlässigten – Überdenkensverfahrens (hier-

zu ausführlich Morgenroth, OdW 1/2017, S. 13f.). Das Ka-

pitel zum Hochschulprüfungsrecht zeigt dem Leser ab-

schließend mit Widerspruch, Klage und einstweiligem 

Rechtsschutz die wichtigsten Instrumente im Streitfall 

auf. Das Buch schließt mit einem kurzen Kapitel zu der 

Anerkennung von Leistungen.

Das Werk von Morgenroth, Hochschulstudienrecht 

und Hochschulprüfungsrecht hat sich zur Aufgabe ge-

macht, Aufgabenträgern „in Sachen Studium und Prü-

fung, also MitarbeiterInnen in Prüfungsämtern, Praxis-

ämtern oder Dekanaten, aber auch MitgliederInnen in 

Prüfungsausschüssen, Studienkommissionen oder Fachbe-

reichsräten, (die) keine oder keine fachspeziische rechtli-

che Vorbildung mitbringen (…) prägnant und verständ-

lich, aber dennoch umfassend in das Recht von Hochschul-

studium- und Prüfung einzuführen“. Dies gelingt. Die 

schnörkellose und einfache Sprache des Autors machen 

dem Leser die, doch eher unwegsame Materie des Hoch-

schulstudien- und prüfungsrechts leicht zugänglich. 

Morgenroth stellt anhand zahlreicher Übersichten und 

Graiken anschaulich und in gebotener Kürze die wich-

tigsten Rahmenbedingungen des Prüfungsrechts dar 

und gibt dem Leser mit dem Grundlagenteil die Mög-

lichkeit an die Hand, Hochschulstrukturen auch jenseits 

des „Hochschulstudien- und Hochschulprüfungsrechts“ 

zu verstehen. Hierbei beschränkt er sich nicht auf die 

bloße Vermittlung bestehenden Rechts, sondern bringt, 

wo angezeigt, eigene (kritische) Ansichten in den wieder-

kehrenden Abschnitten „Vertiefung“ ein. Der Anhang mit 

Andreas Schubert

Rezension zu Morgenroth, Hochschulstudienrecht 

und Hochschulprüfungsrecht, 1. Aulage 2017
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den wichtigsten Regelungen für Hochschulen außerhalb 

der Landeshochschulgesetze erleichtert das Nachvollziehen 

geschilderter Inhalte.

Das Buch ist ein guter Einstieg in eine komplexe Ma-

terie und, wie es sich selbst zur Aufgabe gemacht hat, 

insbesondere Hoschulmitarbeitern zu empfehlen, die keine 

oder nur marginale juristische Kenntnisse mitbringen. Da-

neben kann das Buch auch Studenten einen gewinnbrin-

genden Einblick in die Funktionsweise hochschulrechtli-

cher und prüfungsrechtlicher Strukturen verschafen.

Carsten Morgenroth, Hochschulstudienrecht und Hoch-

schulprüfungsrecht, 1. Aulage, Nomosverlag, Baden- 

Baden 2017, 42,00 EURO.

Andreas Schubert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

der Forschungsstelle für Hochschularbeitsrecht der 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Prof. Dr. Dr. h.c. 

Manfred Löwisch



In Tübingen war die Universität Anfang der zwanziger 

Jahre nicht mehr die selbstständige Korporation, welche 

sich selbst durch den aus sämtlichen ordentlichen Pro-

fessoren bestehenden Senat unter dem Vorsitze eines 

halbjährig unter den vier Fakultäten wechselnden Rek-

tors und unter einer Art von Kontrolle eines Kanzlers, 

der immer der älteste Professor der heologie war, 

regierte, ihre Mitglieder selbst ernannte, von ihrem eige-

nen Vermögen lebte, und nur gelegentlich unterstützt 

aus Mitteln des Kirchenguts oder der herzoglichen Rent-

kammer, Gerichtsbarkeit jeder Art über ihre Angehöri-

gen hatte. König Friedrich hatte in seiner Umgestaltung 

des ganzen Staatslebens nach modernen, namentlich 

französichen Ideen und bei seiner entschiedenen Abnei-

gung gegen alle selbstsändigen Organismen auch hier 

scharf eingegrifen. Die Universität wurde als Staatsan-

stalt erklärt, wie andere Lehranstalten unter das Kultus-

ministerium gestellt; ihre Vermögensverwaltung ward 

mit der der Staatsdomänen verbunden, der nötige 

Zuschuß regelmäßig aus der Staatskasse geliefert; die 

Ernennung des Lehrerpersonals erfolgte durch den 

König auf Vorschlag des Ministeriums, und dem Senate 

blieb nur ein Vorschlagsrecht; den alten vier Fakultäten 

wurden unter König Wilhelm zwei neue beigefügt, eine 

katholisch-theologische und eine staatswirtschatliche; 

eine Zeit lang war sogar ein am Orte residierender Kura-

tor als Mittelstelle und unmittelbare Aufsicht bestellt. 

Doch blieben immer noch manche Reste der frühe-

ren Zustände übrig. Die beratende und begutachtende, 

in bestimmten Fällen beschließende Behörde blieb der 

Senat, auch jetzt bestehend aus den sämtlichen ordentli-

chen Professoren, deren Zahl sich allmählich auf mehr 

als 30 belief, unter dem Vorsitze eines halbjährig nach 

der Reihenfolge der Fakultäten und in diesen nach dem 

Amtsalter wechselnden Rektors. Auch der Kanzler hatte 

seine Stellung als commissarius principis und als erster 

Votant im Senate behalten; er hatte das Recht, jedem Be-

richte des Senates einen geheim gehaltenen Beibericht 

anzufügen. Nur war die wichtige Neuerung eingetreten, 

daß der Kanzler vom Könige aus der Zahl der Professo-

ren frei ernannt wurde und nicht mehr der älteste Pro-

fessor der evangelischen heologie war. Der Rektor be-

stellte die Referate nach seinem Gutinden, wenn er 

nicht vorzog, selbst den Vortrag zu halten. Sitzungen 

fanden, fast regelmäßig, an allen Donnerstagen statt, an 

welchem Tage daher keine Vorlesungen gehalten wur-

den; die Anwesenheit der Mitglieder war keine sehr re-

gelmäßige; manche erschienen kaum je. Dem Eintritte in 

den Senat mußte die Abhaltung einer Rede in der großen 

Aula vorangehen. Ein egentümliches Recht des Senates 

war das Patronat über 28 Pfarreien, unter welchen viel 

katholische; auf volle Freiheit der Verleihung nach den 

allgemeinen Grundsätzen über Patronate wurde eifer-

süchtig gehalten und jeder Versuch des Konsistoriums 

sich einzumischen zurückgewiesen.

Die Fakultäten bildeten selbständige Kollegien unter 

einem wechselnden Dekan und waren teils vom Senate 

unabhängig, namentlich was die Verleihung der akade-

mischen Grade und dergleichen betraf, teils hatten sie 

vorbereitende Gutachten, vor allem in Stellenbeset-

zungsfragen, an den Senat zu erstatten. Ihre Sitzungen 

waren seltener und nur wenn ein bestimmtes Geschät 

sie erforderte. – Zur Besorgung untergeordneter Angele-

genheiten bestanden Komissionen, namentlich eine Dis-

ciplinarkommission und ein Verwaltungsausschuß, un-

ter dem Vorsitze des Rektors und zusammengesetzt aus 

einigen Professoren.

Außerordentliche Professoren und Privatdozenten 

hatten keinerei Anteil an der Leitung der Universitätsan-

gelegenheiten. Jene wurden von der Regierung ernannt 

und bezogen einen ziemlich spärlichen Gehalt, hatten 

Staatsdienerrechte und -plichten; diese mußten sich 

durch öfentliche Verteidigung einer Dissertation habili-

tieren, von der Regierung bestätigt werden, erhielten 

aber, mit sehr seltenen Ausnahmen, keine Besoldung. Im 

ganzen wurden Privatdozenten nicht gern gesehen; man 

betrachtete sie eher als ein unruhiges und unzufriede-

nes, daher unbequemes Element.

Robert von Mohl (1789 – 1875), ein politischer Professor 

und bedeutender Staatswissenschaftler, schildert in sei-

nen „Lebenserinnerungen“ die Reformen an der Universi-

tät Tübingen, wie er sie 1824 bei Antritt seiner dortigen 

Professur antraf.

Robert von Mohl 

Und immer wieder: Reform der Universität
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